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Erörterung am 28. März 2011: 
 

Rechts- und Verfahrensfragen, Bedarf, Grundsätzliches zu 
Varianten 

 
 
 
Verfahrensführung:  
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Frau Zeck (ML / Referatsleiterin 303) 
 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 

Protokollanten: 
 

Herr Schomberg, Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Frau Dr. Winkler-Hartenstein,  
Frau Hackemesser, Frau Klaus (ERM GmbH)  
Herr Dr. Kreuziger, Herr Bernshausen, Frau Weber (PNL GbR)  
 
Herr Bredtschneider (ML / RV BS), Frau Worch (ML / RV BS),  
Frau Gesterkamp-Merkens (ML) 
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Stadthalle Northeim 
 

Beginn: 
 
Ende: 

09:00 Uhr  
 
16:00 Uhr 
 

 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) begrüßt die Anwesenden, stellt die Vertreter der verfahrensfüh-
renden Behörde sowie des Vorhabensträgers vor und geht auf den Zweck und den geplan-
ten Ablauf des Erörterungstermins ein. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) gibt eine 
kurze Übersicht zur eigenen Gesellschaft und geht anschließend auf die Antragsunterlagen 
zum geplanten Vorhaben ein. Er begründet die energiewirtschaftliche Notwendigkeit, die 
technische Ausführung als 380-kV-Freileitung, die technischen Alternativen und die räumli-
chen Varianten (Präsentation siehe Anlage). Herr Wuttke (Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland, Landesverband Niedersachsen e.V. -BUND-) bittet, die vorgestellte Präsentati-
on der Ergebnisniederschrift hinzu zu fügen. 
 
 
Rechts- und Verfahrensfragen; Bedarf 
 
Verfahren, Beteiligung, Fristen, EnLAG 
 
Herr Brinker (Zweckverband Großraum Braunschweig -ZGB-) bittet um Klärung, welche der 
berührten Landesplanungsbehörden die aus den ersichtlichen Konflikten mit den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen zu erwartenden Zielabweichungsverfahren durchführen werden. 
Herr Piegsa (ML / RV BS) legt dar, dass raumordnerische Zielkonflikte nach Möglichkeit 
vermieden werden. Wie mit etwaigen verbleibenden Zielkonflikten umzugehen ist, sei noch 
zu klären.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) fragt nach, welche Möglichkeiten die verfahrensführende 
Behörde sieht, Details zur Auswirkungsminimierung der Höchstspannungsverbindung festzu-
legen und wie die geplante, z. T. parallel verlaufende Gashochdruckleitung im Bereich der 
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Stadt Hann. Münden berücksichtigt wird. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist dazu darauf hin, 
dass in der Landesplanerischen Feststellung, mit der das Raumordnungsverfahren abge-
schlossen wird, soweit erforderlich Maßgaben zur Auswirkungsminimierung festgelegt wer-
den. Bei Realisierung der vorgesehenen Gashochdruckleitung ist die bereits bestehende 220 
kV-Freileitung zu berücksichtigen. Da aufgrund der Stellungnahme der TenneT TSO GmbH 
davon auszugehen ist, dass nach Rückbau der 220 kV-Freileitung auf dieser Trasse die ge-
plante 380 kV-Höchstspannungsleitung verwirklicht werden kann, sind Auswirkungen auf die 
Planung der Gashochdruckleitung nicht erkennbar.  
 
Herr Rojahn (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) bittet um Erläuterung der Zuständigkeit für 
die Durchführung des Raumordnungsverfahrens und zum Verhältnis zu nachgelagerten Ver-
fahren. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, dass Raumordnungsverfahren grund-
sätzlich von den unteren Landesplanungsbehörden der Landkreise durchzuführen sind. Für 
ihren Zuständigkeitsbereich nehmen die Region Hannover bzw. der Zweckverband Groß-
raum Braunschweig diese Aufgabe wahr. Bei Vorhaben von übergeordneter Bedeutung oder 
in Fällen, in denen mehrere untere Landesplanungsbehörden betroffen sind, kann das Land 
als oberste Landesplanungsbehörde die Durchführung des Raumordnungsverfahrens an 
sich ziehen, so wie in diesem Falle geschehen. Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
ist im nachgelagerten Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen – in begründeten Ein-
zelfällen kann gleichwohl von der Landesplanerischen Feststellung abgewichen werden. 
Frau Zeck (ML) ergänzt, dass das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens im laufenden 
Verfahren zur Änderung des LROP als Ziel der Raumordnung in die zeichnerische Darstel-
lung des LROP übernommen werden soll. 
 
Frau Meier (Naturschutzbund Deutschland e.V., Landesverband Niedersachsen -NABU LV 
Nds.-) plädiert für eine Vollverkabelung in HGÜ-Technik, denn Aufgabe der Leitung ist die 
Stromabfuhr von Nord nach Süd in die nachfragestarken Industriegebiete Deutschlands, 
nicht die Versorgung lokaler Netze. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erläutert die 
technischen Rahmenbedingungen der zur Abfuhr großer Energiemengen benötigten Höchst-
spannungsverbindungen im vorhandenen Netz. Die Höchstspannungsverbindung von Wahle 
nach Mecklar soll zugleich die lokale Energieversorgung der Räume Hildesheim und  
Göttingen sicher stellen. Dazu dienen derzeit die Umspannwerke Godenau und Hardegsen, 
die einzubinden wären oder für die Ersatz geschaffen werden müsste. HGÜ-Technik schei-
det bei derart kurzen Leitungsabschnitten aus. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) vermutet, dass die Erwiderungen des Vorhabensträgers 
in der Synopse von der Regierungsvertretung inhaltlich geteilt werden, sofern keine eigene 
Erwiderung durch die Regierungsvertretung erfolgt. Herr Oertwig (Landkreis Northeim) for-
dert die Erprobung neuer Technologien (Erdkabel), ggf. auf freiwilliger Basis durch die  
TenneT. Herr Piegsa (ML / RV BS) erwidert, dass seitens der verfahrensführenden Behörde 
in der Synopse nur dann Erwiderungen vorgebracht wurden, wenn sich die Behörde unmit-
telbar angesprochen fühlte oder sie eine andere Auffassung als der Vorhabensträger vertritt. 
Hinsichtlich der Erprobung neuer Technologien weist er auf die Rechtvorschriften des  
EnLAG hin, wonach die Teilerdverkabelung mit definierten Tatbeständen verknüpft wird und 
die Verfahren führende Stelle von sich aus keine darüber hinaus gehenden Forderungen 
stellen kann. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass der Vorhabensträger 
durch das EnLAG verpflichtet ist, kostengünstige, dem Stand der Technik entsprechende 
Höchstspannungsverbindungen zum Einsatz zu bringen – die parzellenscharfe Planung hier-
zu erfolgt verbindlich und rechtlich abgesichert im Planfeststellungsverfahren. Frau Zeck 
(ML) betont, dass sich die niedersächsische Landesregierung für die Erprobung der Erdver-
kabelung einsetzt. Eine politische Diskussion über den weiteren Netzausbau wird im Landtag 
geführt. Im  
jetzigen Erörterungstermin geht es jedoch um die raumordnerische Prüfung eines Einzelvor-
habens in einem Raumordnungsverfahren auf der Grundlage der anzuwendenden gesetzli-
chen Vorgaben.  
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Frau Krause (Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. -LBU-) 
bemängelt die Abstraktheit der Verfahrensunterlagen und bittet um Prüfung, ob durch Ver-
schiebung der Trassen in siedlungsnahe Bereiche und damit einhergehender Teilerdverka-
belung die Beeinträchtigung der Natur und Landschaft, z.B. der Vogelschutzgebiete, redu-
ziert werden kann. Aus ihrer Sicht ist es erforderlich, sämtliche Varianten unter Verlagerung 
von umwegigen Trassenführungen in Siedlungsannäherungsbereiche und dortige Erdverka-
belung untereinander abzuwägen. Herr Piegsa (ML / RV BS) stellt klar, dass eine planerisch 
optimierte Trasse angestrebt wird. Die Konfliktminimierung an einer Stelle darf nicht zur Kon-
fliktverlagerung und neuen Konflikten führen.  
 
Herr Dr. von Waldthausen (Rechtsanwalt) führt in Vertretung verschiedener Kommunen 
aus dem Raum Hildesheim aus, dass eine Vollverkabelung erforderlich und rechtlich zuläs-
sig ist. Die in den nachgereichten Unterlagen vorgesehenen kurzen Teilverkabelungsab-
schnitte sind nicht effizient. Frau Brünesholz (ML) sieht keine Möglichkeit, über die Kriterien 
des EnLAG bezüglich der Siedlungsannäherung hinausgehend eine Vollverkabelung durch-
zusetzen, wenn diese nicht auf ganzer Strecke wirtschaftlich effizient ist.  
 
Frau Meier (NABU LV Nds.) plädiert für eine Gleichstrom-Vollverkabelung soweit die Reali-
sierung möglich ist. Der auf der DENA-Studie beruhende Auftrag ist die Abfuhr von umwelt-
schonend gewonnener Energie von Nord nach Süd in die nachfragestarken Industriegebiete 
Deutschlands, nicht die Vernetzung mit lokalen Versorgungsbereichen. Herr Piegsa (ML / 
RV BS) erwidert, dass der Vorhabensträger die Planungsunterlagen unter Berücksichtigung 
des vorgegebenen räumlichen und inhaltlichen Untersuchungsrahmens und unter Beachtung 
der Vorschriften des EnLAG erstellt und damit das Raumordnungsverfahren beantragt hat. 
Die Antragsunterlagen wurden so wie vorgelegt von der verfahrensführenden Behörde ak-
zeptiert. 
 
Herr Rojahn (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) gibt zu Protokoll, dass er eine vertiefende 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der Teilerdverkabelung im Vergleich zur Vollverkabelung fordert. 
Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) weist darauf hin, dass in den vorliegenden Planungs-
unterlagen bereits entsprechende Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt worden sind. 
 
Herr Bollmann (BUND) bittet um Bekanntgabe der physikalisch möglichen Länge von Dreh-
stromerdverkabelungsabschnitten. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) verweist auf die 
Ausführungen in den Antragsunterlagen und die Klärung im Detail im Planfeststellungsver-
fahren. Erfahrungen zu Drehstromerdverkabelungsabschnitten im 380 kV-Bereich liegen 
nicht vor. Deswegen habe der Bundesgesetzgeber die Pilotprojekte ins Leben gerufen. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) bittet um Auskunft, ob zur Prüfung der Vollverkabe-
lungsmöglichkeit eine Unterbrechung des Raumordnungsverfahrens erwogen wurde. Herr 
Piegsa (ML / RV BS) stellt dazu fest, dass die Vollverkabelung aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben des EnLAG keine im Raumordnungsverfahren zu prüfende realistische Variante ist 
und eine Unterbrechung des Raumordnungsverfahrens daher nicht in Betracht kommt.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) bittet um Erläuterung durch die Verfahrensführung, wie 
der Umgang mit Stellungnahmen der Beteiligten erfolgt. Herr Piegsa erwidert, dass alle Stel-
lungnahmen gesichtet und abgewogen werden, für die raumordnerische Entscheidung je-
doch die raumbedeutsamen Belange maßgeblich sind. 
 
Durch Herrn Grages (Rechtsanwalt) wird in Vertretung der Gemeinde Algermissen um eine 
grundsätzliche Bewertung zur Fortgeltung des Niedersächsischen Erdkabelgesetzes gebe-
ten. Frau Zeck (ML) legt dar, dass dieses Gesetz durch das EnLAG als höherrangiges Bun-
desgesetz überschrieben wurde und daher für das vorliegende Vorhaben nicht anzuwenden 
ist. 
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Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) bittet um Erläuterung, wie die Vorgaben der 
DENA-Studie umgesetzt werden sollen, wenn die von den Planungen betroffene Bevölke-
rung nicht ausreichend in die Planungsprozesse eingebunden ist und wie im Raumord-
nungsverfahren mit der Forderung nach Erdverkabelung im Rahmen einer Variante 6 (Erd-
verkabelung in Gleichstromtechnik) umgegangen wird. Laut Aussage von Herrn Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) soll die Bevölkerung auch weiterhin so umfassend wie möglich einbe-
zogen werden. Frau Zeck (ML) weist ergänzend darauf hin, dass im Raumordnungsverfah-
ren hinsichtlich der Erdverkabelung die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die das EnLAG 
bietet.  
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) fordert die Höchstspannungsverbindung Wahle-
Mecklar als Pilotvorhaben des EnLAG mit einer Vollverkabelung im Kreisgebiet Northeim zu 
realisieren. Frau Zeck und Frau Brünesholz (ML) erläutern, dass gem. EnLAG bei der 
Höchstspannungsverbindung Wahle-Mecklar als Pilotvorhaben die Teilverkabelung in Berei-
chen von Siedlungsannäherungen erprobt werden soll. Weitergehende Forderungen können 
in diesem Verfahren nicht gestellt werden. Über die Erprobung ist dem Bund zu berichten, 
der für künftige Vorhaben ggf. weitergehende Entscheidungen trifft.  
 
Herr Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) bittet um Erläuterung der Verbindlichkeit des Ergeb-
nisses des Raumordnungsverfahrens insbesondere in Bezug auf Erdverkabelungsabschnit-
te. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass Ergebnisse von Raumordnungsverfahren in 
nachgelagerten Planfeststellungsverfahren als „sonstige Erfordernisse der Raumordnung“ zu 
berücksichtigen sind. Die Bindungswirkung ist damit geringer als die der Ziele der Raumord-
nung, die als verbindliche Vorgaben zu beachten sind. Die landesplanerische Feststellung 
hat einen für nachfolgende Verwaltungsentscheidungen vorklärenden gutachtlichen Charak-
ter. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) bittet um Auskunft, ob Varianten, die zu keiner Erdverka-
belung führen, ausgeschlossen werden, weil sie nicht dem Auftrag des EnLAG zur Erpro-
bung der Teilverkabelung entsprechen. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass es kein Prä-
judiz für eine Variante gibt. 
 
Herr Hornkohl (BI Freileitungsgegner Kalefeld -BI Kalefeld-) bemängelt, dass keine Öffent-
lichkeit in der Erörterung zugelassen ist. Das EnLAG ermöglicht eine Vollverkabelung in 
HGÜ-Technik, die wirtschaftlicher zu betreiben ist als eine Leitung mit ständigem Wechsel 
von Freileitungs- und Erdverkabelungsabschnitten. Darüber hinaus ist auch eine von TenneT 
angedeutete zukünftige HGÜ-Verbindung von Hamburg nach München zu berücksichtigen. 
Die in Bezug auf die vorgenannten Anforderungen fehlenden Unterlagen sind vom Planungs-
träger nachzufordern. Herr Hornkohl sichert im Übrigen zu, dass für eine Erdverkabelung alle 
erforderlichen Erlaubnisse von privater Seite in Kalefeld zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Herr Piegsa (ML / RV BS) entgegnet, dass die Öffentlichkeit umfassend informiert wor-
den ist und Gelegenheit hatte, Argumente im Verfahren vorzubringen. Sie ist durch ihre 
Kommunen und die Bürgerinitiativen im Erörterungstermin vertreten. Frau Brünesholz (ML) 
ergänzt, dass die verfahrensführende Behörde nur das beantragte Vorhaben zu prüfen hat 
und dem zufolge die Nachforderung von weiteren Planungsunterlagen nicht zu begründen 
ist. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass der vorliegende Antrag den derzei-
tigen Rechtvorschriften entspricht und insofern keiner Ergänzung bedarf. 
 
Herr Kurdum (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) bemängelt, dass in der Online-Beteiligung 
nicht alle Verfahrensdetails abgerufen werden konnten. Herr Piegsa (ML / RV BS) wider-
spricht. Alle Verfahrensunterlagen wurden Online bereitgestellt und sind abrufbar. Daneben 
lagen die Antragsunterlagen öffentlich in den betroffenen Gemeinden aus. Ungelöste Prob-
leme mit der Online-Beteiligung sind nicht bekannt. Frau Zeck (ML) erläutert, dass die Onli-
ne-Beteiligung im Rahmen des E-Governments als zusätzliches Angebot eingeführt wurde. 
Etwaige technische Mängel haben keine Auswirkung auf die Ergebnisse des Raumord-
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nungsverfahrens. Sie bittet zur Verbesserung des Systems um Zusendung etwaiger Kritik-
punkte. 
Weiterhin beanstandet Herr Kurdum im Erläuterungsbericht zu Ziffer 4.8, Seite 28, dass im 
ersten Abschnitt ein Satz unvollständig ist: „Nach Beendigung der entsprechenden Maß-
nahmen werden die in Anspruch genommenen Flächen vollständig wieder …“. Herr Piegsa 
(ML / RV BS) entgegnet, dass im Raumordnungsverfahren nur verfahrenserhebliche Punkte 
ausgewertet wurden und dieser redaktionelle Fehler im Erläuterungsbericht ohne Folgen 
bleibt. 
 
Herr Siegel (BI Delligsen in der Hilsmulde e.V. -BI Delligsen-) gibt zu Protokoll, dass die Bür-
gerbeteiligung trotz der drei durchgeführten Informationsveranstaltungen mangelhaft ist und 
kritisiert, dass es keine Planungen zur vollständigen Erdverkabelung gibt. Die Planungsun-
terlagen müssen diesbezüglich ergänzt werden. 
 
Herr Rojahn (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) fragt nach dem Umgang mit den Stellung-
nahmen der Bürgerinnen und Bürger, die im Raumordnungsverfahren vorgetragen wurden. 
Herr Meier (Niedersächsisches Landvolk, Bezirksverband Braunschweig e.V. -Nds. Land-
volk Braunschweig-) beklagt die fehlende Beteiligung der Feldmarkinteressentenschaften. 
Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass alle Stellungnahmen ausgewertet wurden. Die Stel-
lungnahmen der Bürgerinnen und Bürger decken sich inhaltlich weitgehend mit den Beiträ-
gen der Bürgerinitiativen und der Gemeinden. Sie sind somit in der Synopse enthalten. Stel-
lungnahmen von Privatpersonen wurden dann in die Synopse aufgenommen, wenn sie zu-
sätzliche raumrelevante Gesichtspunkte beinhalteten. Betroffenheiten Einzelner, die nicht 
raumbedeutsam sind, müssen im Planfeststellungsverfahren nochmals vorgetragen und dort 
behandelt werden. Die Feldmarkinteressentenschaften werden im Raumordnungsverfahren 
durch das Landvolk vertreten. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) bedauert, dass die Forderung des Landkreises, zur Mi-
nimierung von Landschaftseingriffen ein Erdkabel vorzugsweise entlang der Bundesauto-
bahn oder der DB-Schnellbahnstrecke zu führen, nicht aufgegriffen wurde und beantragt 
wiederholt, die Verfahrensunterlagen insoweit zu ergänzen. Herr Siegmann und Herr 
Schomberg (TenneT TSO GmbH) betonen, dass die Planung dem derzeitigen Stand der 
Technik und der derzeitigen Rechtslage entspricht.  
 
 
Verfahrensunterlagen, Vollständigkeit 
 
Frau Krause (Stadt Salzgitter) beanstandet, dass der Landschaftsrahmenplan der Stadt 
Salzgitter nicht berücksichtigt wurde. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) weist darauf hin, 
dass andere umfassende Informationsquellen zu Natur und Landschaft berücksichtigt wur-
den und eine Neubewertung nicht erforderlich ist.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) bittet um Klärung, warum technisch und wirtschaftlich 
nicht sinnvolle Teilerdverkabelungsabschnitte unter 3 km im Raumordnungsverfahren unter-
sucht wurden. Herr Piegsa (ML / RV BS) erläutert, dass bei Siedlungsannäherungen, die 
nicht umgangen werden können, auch auf kürzeren Abschnitten eine Erdverkabelung erfor-
derlich ist und im Raumordnungsverfahren eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Ab-
schnittsbildung angeregt wird. 
 
Herr Renner (Landwirtschaftkammer Niedersachsen, Forstamt Südniedersachsen -LWK 
Nds. Forstamt SüdNds.-) bemängelt die unzureichende Darstellung der faktischen Waldbe-
troffenheit in den Planungsunterlagen. Herr Piegsa (ML / RV BS) entgegnet, dass die Wald-
betroffenheit im Raumordnungsverfahren behandelt wird.  
 
Herr Siegel (BI Delligsen) kritisiert, dass die Stellungnahme der BI Delligsen nicht berück-
sichtigt wurde. Herr Piegsa (ML / RV BS) erläutert, dass dies nicht zutreffe. Eine Erwiderung 
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des Verfahrensführers erfolgte in der Synopse nicht zu allen Ausführungen, wohl aber dort, 
wo der Verfahrensführer die Erwiderung des Vorhabensträgers nicht teilt. 
 
Frau Wemheuer (Landkreis Göttingen) fragt nach aktuellen Vogelkartierungen. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass die Datenlage bei den Brutvögeln im niedersäch-
sischen Bereich abweichend von Hessen eine Neukartierung nicht erforderlich macht, da 
ausreichend aktuelle Unterlagen zur Verfügung stehen. Rastvogelkartierungen wurden da-
gegen auch in Niedersachsen durchgeführt. 
 
Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) bittet um Klärung inwieweit Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen auch monetär erfolgen können. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, 
dass dies im Planfeststellungsverfahren zu klären ist. 
 
Herr Sjuts (Stadt Hardegsen) bittet um Erläuterung zum Maximalalter der verwendeten Un-
tersuchungsdaten zum Vogelschutz. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass seitens der 
zuständigen Fachbehörde, des NLWKN, neue Untersuchungen nicht für zwingend erforder-
lich gehalten werden. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) bedauert, dass keine vorausschauende Auseinanderset-
zung mit der Zerschneidung der Landschaft durch das Vorhaben erfolgt ist. Die Verfahrens-
unterlagen sind insoweit unvollständig. Die Aussagen der DENA-Studie müssen überprüft 
werden vor dem Hintergrund der verzögerten Umsetzung der Ziele zur Nutzung der Offsho-
re-Windenergie. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) weist darauf hin, dass auch im Landkreis 
Northeim verschiedene Varianten zur Bündelung untersucht wurden. Eine Bündelung mit der 
Autobahn oder Eisenbahn wird dem Ziel, optische Zerschneidungseffekte zu minimieren, 
nicht in dem Maße gerecht wie eine Bündelung mit vorhandenen Freileitungen. Frau Zeck 
(ML) weist darauf hin, dass eine Expertenanhörung im Landtag in der vergangenen Woche 
keinen Hinweis erbracht hat, dass die Leitung von Wahle nach Mecklar entbehrlich ist.  
 
Herr Rojahn (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) bemängelt, dass eine Variante 6 (Erdverka-
belung in Gleichstromtechnik) nicht geprüft wurde und fordert eine Ergänzung der Verfah-
rensunterlagen. Frau Krause (LBU) fordert ergänzend, dass die HGÜ-Kosten möglichst ge-
nau darzustellen sind. Sie fordert, Kontakt mit der der Bundesnetzagentur aufzunehmen und 
zu klären, inwieweit nach der Anreizregulierungsverordnung Mehrkosten für eine Vollverka-
belung übernommen werden. Herr Teutsch (Landvolk Northeim-Osterode, Kreisbauernver-
band e.V.) schließt sich der Forderung der BI an. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) 
erklärt, dass die HGÜ-Kosten soweit möglich (siehe Gutachten) dargestellt sind und TenneT 
im Übrigen durch das EnLAG verpflichtet ist wirtschaftliche, dem Stand der Technik entspre-
chende Höchstspannungsverbindungen zu planen. Herr Piegsa (ML / RV BS) bestätigt, 
dass die Kriterien des EnLAG im Raumordnungsverfahren zu beachten sind. 
 
Herr Dr. von Waldthausen (Rechtsanwalt) bittet um Erläuterung, welchen Rang die Reali-
sierungskosten des Vorhabens in der raumordnerische Bewertung haben und hält die Pla-
nungsunterlagen hinsichtlich der Teilerdverkabelung für unzureichend, da weitere Teilerd-
verkabelungsabschnitte zu prüfen sind. Herr Piegsa (ML / RV BS) legt dar, dass die Wirt-
schaftlichkeit als ein Belang im Raumordnungsverfahren berücksichtigt wird.  
 
Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) bemängelt, dass die Planungsunterlagen keine 
planerischen Aussagen zu Erschließungsmöglichkeiten sowie zu Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen beinhalten. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erwidert, dass die Er-
schließung sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Planfeststellungsverfahren behan-
delt werden. 
 
Herr Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) gibt zu Protokoll, dass eine Realisierung der Höchst-
spannungsverbindung im gesamten Bereich des Kurortes Bad Gandersheim nur durch Erd-
verkabelung möglich ist. Bei Einsatz von Erdkabeln und Freileitungen müssen die unter-
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schiedlichen Trassenführungen nachgearbeitet werden. Er fordert über die Erörterung ein 
vollständiges Wortprotokoll zu fertigen. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass über die Er-
örterung eine Ergebnisniederschrift gefertigt wird (VV-NROG, Ziff. 2.6.2, letzter Satz). Die 
Forderung nach längeren Erdverkabelungsabschnitten ist durch die Vorgaben des EnLAG 
begrenzt, wobei zu berücksichtigen ist, dass entsprechend der Planungsunterlagen von den 
Varianten 1 – 5 drei Varianten ohne Erdverkabelungsabschnitte und nur zwei mit Erdverka-
belungsabschnitten zu verwirklichen sind. Etwaige zusätzlich notwendige Erdkabelabschnitte 
werden an der grundsätzlichen Führung der Trasse nichts ändern. Herr Ehmen (Stadt Bad 
Gandersheim) vertritt die Auffassung, dass eine Abwägung der Varianten unter Berücksichti-
gung aller erforderlicher Verkabelungsabschnitte Änderungen der Rangfolge ergeben würde. 
Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erklärt dazu, dass die Planungsunterlagen entspre-
chend des derzeitigen Verfahrensstandes vollständig sind. 
 
Frau Krause (LBU) bemängelt die Vollständigkeit der Untersuchungen hinsichtlich der Land-
schaftsbeeinträchtigungen. Das Vermeidungspotenzial ist nur unzureichend berücksichtigt 
worden. Sie fordert die Untersuchung von siedlungsnäheren Erdverkabelungsabschnitten zur 
Vermeidung von nachteiligen Freileitungstrassierungen. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt Ten-
neT TSO GmbH) legt dar, dass die Trassenvarianten in den aus naturschutzfachlich zu 
schonenden Bereichen zur Vermeidung von Landschaftsschäden soweit wie möglich in Sied-
lungsnähe verlaufen sollten. Frau Brünesholz (ML) betont, dass die Interessen der Bürger 
bei der Variantenabwägung berücksichtigt werden. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) er-
gänzt, dass den Vermeidungs- und Minimierungsmöglichkeiten bei den dargestellten Tras-
senvarianten durch weitgehende Bündelung Rechnung getragen wurde.  
 
Herr Grages (Rechtsanwalt) legt für die Gemeinde Algermissen dar, dass die Planung des 
Vorhabens als Freileitung nicht ausreicht. Das EnLAG lässt nach § 2 Abs. 3 Erdverkabelun-
gen zu. Es gibt kein Verbot für Erdverkabelungsplanungen. Das Prüfraster ist insoweit unzu-
lässig eingegrenzt und zu ergänzen. Frau Brünesholz (ML) erwidert, dass im Raumord-
nungsverfahren vertretbare Varianten, die auch realisiert werden können, untersucht werden 
und Verkabelungsabschnitte nachgefordert wurden (Band F). Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt 
TenneT TSO GmbH) weist ergänzend darauf hin, dass die materiellen Anforderungen des 
EnWG wirtschaftliche Planungen erfordern und die Rechtsvorschriften des EnLAG eine Voll-
verkabelung nicht ermöglichen. Der Vorhabensträger kann daher durch die Raumordnungs-
behörde nicht zur Vollverkabelung verpflichtet werden. Frau Zeck (ML) erklärt dazu, dass die 
unterschiedlichen Auffassungen der Firma TenneT TSO GmbH und des Landes Niedersach-
sen, in welchem Verfahren über Erdverkabelungsabschnitte entschieden wird, mehrfach dis-
kutiert wurden. Der Antrag der TenneT TSO GmbH auf Durchführung des Raumordnungs-
verfahrens enthält keine Vollverkabelungs-Varianten. Das Raumordnungsverfahren muss auf 
der Grundlage der vorgelegten Anträge durchgeführt werden. Herr Grages (Rechtsanwalt) 
merkt an, dass Streitigkeiten nach § 1 Abs. 3 EnLAG im ersten und letzten Rechtszug vom 
Bundesverwaltungsgericht entschieden werden und dieses Gericht angerufen werden kann, 
sobald eine rechtsmittelfähige Entscheidung vorliegt. 
 
Herr Pippert (Stadt Alfeld) gibt zu Protokoll, dass die Festlegungen des Untersuchungsrah-
mens in Hinblick auf die erforderlichen Untersuchungen zur Erdverkabelung durch den Pla-
nungsträger nicht vollständig umgesetzt wurden. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass 
grundsätzlich noch weiter vertiefende Untersuchungen nachgefordert werden können, die 
Planungsunterlagen aber so wie vorgelegt von der verfahrensführenden Behörde als voll-
ständig angenommen wurden, da sie für die Planungsebene des Raumordnungsverfahrens 
ausreichend sind.  
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) unterstreicht die Notwendigkeit einer Nachuntersuchung 
zur Prüffähigkeit weiterer Erdverkabelungsvarianten. Herr Grages (Rechtsanwalt) bemän-
gelt, dass der raumordnerischen Prüfung nur grundsätzlich als Freileitung geplante Varianten 
vorliegen. Herr Rojahn (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) stuft die Verengung der Vorha-
bensplanung auf Freileitungsvarianten als unrichtig ein und ruft zur Korrektur auf. Herr  
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Piegsa (ML / RV BS) wiederholt, dass die Planungsunterlagen so wie vorgelegt von der ver-
fahrensführenden Behörde als vollständig angenommen wurden, da sie für die Planungs-
ebene des Raumordnungsverfahrens ausreichend sind. Keine der aus den Antragsunterla-
gen ersichtlichen Varianten ist bisher als nicht realisierbar ausgeschieden. Frau Zeck (ML) 
ergänzt, dass die durch LROP und EnLAG ermöglichte Teilerdverkabelung das Ergebnis der 
politischen Diskussion widerspiegelt. Der Vorhabensträger kann durch die niedersächsi-
schen Landesbehörden nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht zur Vollverkabelung ver-
pflichtet werden. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) verweist dazu ferner auf das Os-
wald-Gutachten. 
 
 
Bedarf, Notwendigkeit der Maßnahme, Energiewirtschaftliche Begründung,  
Nullvariante 
 
Herr Bollmann (BUND) verweist auf Untersuchungen aus denen ersichtlich ist, dass die 
prognostizierten Lastflussdaten im Höchstspannungsbereich für 2050 keinen Bedarf für die 
derzeit geplanten Höchstspannungsverbindungen belegen und demzufolge das Raumord-
nungsverfahren ausgesetzt werden muss. Frau Krause (LBU) führt ergänzend aus, dass, 
sofern der Bedarf für weitere Höchstspannungsleitungen fraglich ist, die Notwendigkeit für 
den Bau weiterer 380 kV-Leitungen nicht nachgewiesen werden kann. Durch die aktuellen 
Entwicklungen in der Energiepolitik der Bundesrepublik Deutschland und die damit einher-
gehende Abschaltung von Kernkraftwerken wirft sie die Frage nach freiwerdenden Leitungs-
kapazitäten auf. Sie stellt die DENA II Netzstudie in Frage und fordert eine eigenständige 
Prüfung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens. Ein Supranetz in HGÜ wäre eine prü-
fenswerte Alternative. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) entgegnet, dass die DENA II 
Netzstudie belegt, dass die derzeit geplanten Vorhaben nicht entbehrlich sind. Frau  
Brünesholz (ML) erwidert ergänzend, dass die verfahrensführende Behörde keinen Grund 
sieht, ihre Rechtsauffassung zu ändern. Eine Möglichkeit zur Aussetzung des laufenden 
Raumordnungsverfahrens besteht nicht, sofern nicht der Planungsträger seinen Antrag auf 
Durchführung zurückzieht. 
 
Herr Kurdum (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) erläutert, dass in § 1 Abs. 1 EnLAG nur 
Übertragungsnetze, nicht aber Versorgungsnetze zur Anpassung, Entwicklung und dem 
Ausbau vorgesehen sind. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) entgegnet, dass auch 
Versorgungsnetze technisch und wirtschaftlich sinnvoll in die Netztopologie einzugliedern 
sind. 
 
Herr Grages (Rechtsanwalt) bittet in Bezug auf die Notwendigkeit der Maßnahme, deren 
energiewirtschaftliche Begründung sowie die Nullvariante um Erläuterung, welche Anregun-
gen und Bedenken in der Erörterung zu diskutierenden sind. Herr Piegsa (ML / RV BS) legt 
dar, dass nach § 15 Abs. 2 Satz 3 NROG Anregungen und Bedenken der Beteiligten mit 
diesen zu erörtern sind, soweit sie sich auf wesentliche Inhalte der Planung beziehen; mit 
den sonstigen Beteiligten kann eine Erörterung stattfinden. Auch wenn für die verfahrensfüh-
rende Behörde zu den heute angesprochenen Themen weitgehend kein Diskussionsbedarf 
besteht, sollen diese behandelt werden, da die eingegangenen Stellungnahmen auf einen 
Bedarf seitens der Einwender hinweisen. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) bemerkt, dass die Erwiderung auf die Forderung zur Un-
tersuchung einer Nullvariante in der Synopse unzureichend ist. Herr Piegsa (ML / RV BS) 
entgegnet, dass die Nullvariante auf Grund des im EnLAG festgelegten vordringlichen Be-
darfs keiner weiteren vertiefenden Prüfung bedarf. Frau Zeck (ML) ergänzt, dass gegenwär-
tig nicht erkennbar ist, dass es zu einem neuen geänderten Bedarfsplan kommen wird. 
 
Herr Grages (Rechtsanwalt) weist darauf hin, dass die EU-Konformität des EnLAG letztlich 
nicht gesichert erscheint und die verfahrensführende Behörde sich mit der Bedarfsfrage aus-
einandersetzen muss. Frau Zeck (ML) bestätigt, dass es zur EU-Konformität des EnLAG 
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noch keine abschließende Rechtssicherheit gibt. Die Behörde hat im Raumordnungsverfah-
ren die geltenden Rechtsvorschriften zu beachten. 
 
 
Grundsätzliches zu den Varianten 
 
Vorgelagerte Trassenfindung, Methode, Planungskorridore 
 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) führt kurz in Methodik und Trassenfindung ein (Anlage 
Präsentation ERM).  
 
Herr Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) bittet in Hinblick auf eine ursprünglich angedachte 
bzw. einer derzeit erkennbaren Vorzugsvariante um Auskunft zum Sachstand. Herr Oertwig 
(Landkreis Northeim) bittet um Auskunft in wie weit die ergänzten bzw. neuen Planunterla-
gen zu geänderten Bewertungen führen. Herr Kurdum (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) 
bittet ergänzend um Einschätzung in wie weit die Varianten 2, 3 oder 4, bzw. A oder B zu 
bevorzugen sind. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass nach den vom Vorha-
bensträger vorgelegten Unterlagen zum Raumordnungsverfahren die Vorteile bei der Varian-
te 2 im nördlichen Bereich überwiegen, während im südlichen Bereich in Niedersachsen die 
Varianten A und B als gleichwertig eingestuft werden. Das Land Hessen wird bei der Tras-
senwahl voraussichtlich ausschlaggebend sein, da Variante B in Hessen mit erheblichen 
Konflikten belastet ist.  
 
 
Räumliche Varianten; Vorschläge zu neuen Varianten  
 
Frau Meier (NABU LV Nds.) gibt zu bedenken, dass im Hinblick auf das Zugvogelverhalten 
der räumliche Untersuchungsraum von einem Kilometer zu gering bemessen ist. Herr  
Piegsa (ML / RV BS) erwidert, dass für den Untersuchungsraum für Avifauna 5 km festge-
legt wurden. 
 
 
Methode der Variantenabwägung; Ermittlung des Konfliktpotenzials und Ermittlung 
des Konfliktrisikos 
 
Herr Renner (LWK Nds. Forstamt SüdNds.) bemängelt, dass die Bewertung des Konfliktpo-
tenzials aus forstfachlicher Sicht zu anderen Ergebnissen kommt als in den Planungsunter-
lagen dargestellt. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass in der Umweltverträglich-
keitsstudie die naturschutzfachlichen Konflikte und in der Raumverträglichkeitsstudie die 
forstwirtschaftlichen Konflikte betrachtet wurden. Dabei sind durchaus unterschiedliche Be-
wertungen möglich. Frau Meier (NABU LV Nds.) bittet die o. g. Kritik weiter zu verfolgen. 
Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) bittet die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 
nicht über die Betrachtung der Umweltverträglichkeit zu stellen. Herr Piegsa (ML / RV BS) 
stellt fest, dass alle Beiträge zur Kenntnis genommen werden und dass alle Varianten neutral 
gewertet werden. 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) bittet um nähere Erläuterung der Bewertung der baube-
dingten Auswirkungen in Hinblick auf Baustellenverkehre bei Variante A. Herr Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) legt dar, dass grundsätzlich eine Trassenbreite von ca. 60 m für den 
Bau der neuen Trasse ausreicht. Für Zuwegungen ist kein erneuter Aufhieb des Waldes nö-
tig. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) ergänzt, dass der Neubau „Zug um Zug“ erfolgen 
wird. 
 
Herr Eggers (Landkreis Göttingen) bittet um Überprüfung der Aktualität der Daten für die 
Umweltverträglichkeitsstudie. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass die vorhan-
dene Datenlage im niedersächsischen Bereich bei Brutvögeln –ausreichend aktuell und 
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dementsprechend eine Neukartierung nicht erforderlich war. In Bezug auf Rastvögel erfolgte 
hingegen eine Neukartierung. 
 
Herr Schäfer (Gemeinde Friedland) betont die Ablehnung der Variante B durch die Gemein-
de Friedland.  
 
Herr Flory (Landkreis Hildesheim) führt aus, dass die Bündelung der Planungstrassen ggf. 
zu einer deutlichen Mehrbelastung der betroffenen Bereiche führen kann. Herr Buksdrücker 
(ERM GmbH) bestätigt diese Zusatzbelastung, erklärt andererseits aber, dass Neutrassie-
rungen auch zu neuen Zerschneidungseffekten in bisher unbelasteten Bereichen führen. 
 
Herr Siegel (BI Delligsen) weist darauf hin, dass bei Trassierungsabständen von z. T. einem 
Kilometer zur vorhanden Leitung nicht mehr von Ersatzneubau ausgegangen werden kann. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass der Ersatzneubau in optimierter Trasse bei 
Delligsen zu einer starken Entlastung der Siedlungsbereiche führen wird. Herr Piegsa (ML / 
RV BS) ergänzt, dass die Abwägung und raumordnerische Bewertung im Raumordnungsver-
fahren durch die verfahrensführende Behörde und nicht den Vorhabensträger erfolgen wird. 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) erklärt, dass im Zuge der Variante B eine Neuberwertung 
der Konfliktpotenziale unter Berücksichtigung des Abbaus der 220 kV-Leitung erforderlich ist. 
Herr Piegsa (ML / RV BS) legt dar, dass die Bewertung des Konfliktpotenzials einer vorbe-
lasteten Trasse geringer ausfällt als die Bewertung von Flächen ohne Vorbelastung. 
 
Herr Franke (BI Südkreis gegen e-on-Monstertrasse -BI Südkreis-) weist darauf hin, dass es 
keinen nachvollziehbaren Abwägungsmaßstab für Vorbelastung gibt. Herr Piegsa (ML / RV 
BS) erklärt, dass eine objektive Bewertung im Einzelfall erfolgt. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) bemängelt die allgemein zu gering gewichteten Konflikte 
mit dem Tourismus. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, dass die Tourismuskonflikte 
mit abgewogen werden.  
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Erörterung am 29. März 2011: 
 

Technische Alternativen, Emissionen 
 
 
 
Verfahrensführung: 
 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Frau Zeck (ML / Referatsleiterin 303) 
 

Vorhabensträger:  
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Schomberg, Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Frau Dr. Winkler-Hartenstein, Frau Hackemesser, 
Frau Klaus (ERM GmbH)  
Herr Dr. Kreuziger, (PNL GbR)  
 
Frau Worch (ML / RV BS), Frau Gesterkamp-Merkens (ML),  
Herr Bredtschneider (ML / RV BS), Herr Schnäker (MI / RV BS)  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Stadthalle Northeim 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

09.00 Uhr  
 
15.35 Uhr 
 

 
 
Technische Alternativen 
 
Freileitung 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) bittet den Vorhabensträger kurz zu erläutern, welche Kriterien die 
Wahl der Masthöhe beeinflussen und welche Variationen zur Verfügung stehen. Herr 
Schomberg (TenneT TSO GmbH) führt aus, dass die Wahl der Masthöhen in Abhängigkeit 
von der Geländetopographie, den einzuhaltenden Schutzstreifenbreiten sowie den Spann-
weiten vorzunehmen ist. Die Elbkreuzungsmasten erreichen eine Höhe von bis zu 270 m. 
Dahingegen können Einebenenmasten bis zur minimalen Höhe von 25 m errichtet werden. 
Bei dieser geringen Masthöhe ist die Spannweite eng begrenzt (300 bis 350 m).  
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) erkundigt sich nach den durchschnittlichen Mast-
höhen. Laut Herrn Schomberg  sind die Masten im Durchschnitt 50 bis 52 m hoch. Herr 
Behling (Niedersächsisches Forstamt Münden -Forstamt Münden-) möchte wissen, ob bei 
einer gemeinsamen Führung der 380 kV und der 110 kV-Leitung auf einem Gestänge höhe-
re Masten erforderlich sind. Kombinierte Masttypen für die gemeinsame Leitungsführung 
sind laut Herrn Schomberg höher. Herr Sjuts (Stadt Hardegsen) erkundigt sich, ob und ggf. 
mit welcher Höhe die neue Leitung über die vorhandenen Zuführungen zum Umspannwerk 
Hardegsen geführt wird. Konkrete Höhenangaben für mögliche Kreuzungen können von 
Herrn Schomberg im Raumordnungsverfahren noch nicht gemacht werden, das erfolgt im 
nachgelagerten Planfeststellungsverfahren.  
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) erfragt, ob bei der letztendlichen Trassenabwägung die 
gemeinsame Trassenführung möglichst auf einem Gestänge ein ausschlaggebendes Kriteri-
um ist. Herr Piegsa erklärt, dass Bündelungen in Form von Parallelführungen angestrebt 
werden. Unterschiedliche Träger von Energieleitungen können jedoch nicht verpflichtet wer-
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den, gemeinsam ein Gestänge zu nutzen. In der Landesplanerischen Feststellung wird die-
ser Punkt dennoch abgehandelt. Herr Schomberg ergänzt, dass solche Absprachen erst 
beim Feststehen der konkreten Trasse sinnvoll sind.  
 
Darüber hinaus möchte Herr Marten (Landkreis Northeim) wissen, ob sich unterschiedliche 
Masttypen in der Trasse abwechseln können. Nach Aussagen von Herrn Schomberg trifft 
dies zu. Die zurück zu bauende 220 kV-Leitung basiert auf dem Donaumast. Dieser soll auch 
beim Ersatzneubau zum Tragen kommen.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) betont, dass er unter Bündelung die gemeinsame Füh-
rung verschiedener Leitungen auf einem Gestänge versteht. Er erkundigt sich, wann es zu 
einer gemeinsamen Führung kommt. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erwidert, dass 
dies erst nach genauer technischer Prüfung und Abstimmung im Rahmen des anschließen-
den Planfeststellungsverfahrens festgelegt werden kann. Herr Pflum führt aus, dass inner-
halb der Varianten A und B bereits jeweils eine 110 kV-Leitung besteht. Bezüglich der Vari-
ante A erkundigt er sich, ob TenneT Kontakt mit der DB-Energie zur Klärung der Frage der 
gemeinsamen Leitungsführung aufgenommen hat. Hinsichtlich Variante B interessiert ihn, ob 
diesbezüglich schon die Gespräche mit E.ON aufgenommen wurden. Die Stadt Hann.  
Münden vermutet, dass der Vorhabensträger kein Interesse an einer gemeinsamen Lei-
tungsführung hat. Daher fordert Herr Pflum, auch unter dem Aspekt der Eingriffsminimie-
rung, die Formulierung einer entsprechenden Maßgabe in der Landesplanerischen Feststel-
lung zur Führung der Leitungen auf einem Gestänge. Dieser Forderung schließt sich Herr 
Brinker (ZGB) an. 
 
Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) betont, dass für die landwirtschaftliche Bearbei-
tung der Felder Arbeitshöhen von bis zu 10 m erforderlich werden. Der Vorhabensträger ge-
währleistet Durchfahrtshöhen von 10,50 bis 11 m. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) 
verweist darauf, dass die konkrete technische Ausgestaltung der Masten Thema des sich 
anschließenden Planfeststellungsverfahrens ist. Herr Hübner (Landvolk Göttingen, Kreis-
bauernverband e.V. -Landvolk Göttingen-) bestätigt die Akzeptanz dieser Werte.  
 
Herr Franke (BI Südkreis) stellt die Frage, inwieweit Baugrunduntersuchungen bezüglich 
erdfallgefährdeter Bereiche im Raumordnungsverfahren (ROV) berücksichtigt bzw. erstellt 
wurden. Herr Piegsa (ML / RV BS) betont, dass das ROV nicht parzellenscharf ist und die 
Möglichkeit bestehen dürfte, die Erdfallbereiche mit den Mastfundamenten zu umgehen. Ein 
grundsätzliches Problem für eine Freileitungsausführung wird nicht gesehen. Die Ausführung 
als Erdkabel ist in diesen Bereichen jedoch aufwendiger. Herr Schomberg (TenneT TSO 
GmbH) ergänzt, dass entsprechende Baugrunduntersuchungen erst im nachgelagerten 
Planfeststellungsverfahren nach Festlegung der Maststandorte durchgeführt werden. Herr 
Franke macht deutlich, dass sich seine Anfrage auf ein konkretes Gebiet in der Nähe von 
Sehlem bezieht, das großflächig erdfallgefährdet ist. Herr Schomberg bestätigt die techni-
sche Machbarkeit. Details werden im Planfeststellungsverfahren geklärt.  
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) berichtet von Geräteausfällen unter den Lei-
terseilen. Daraufhin erkundigt sich Herr Rautenberg (BI Region Sibbesse -BI Sibbesse-) 
nach dem Einfluss von verschiedenen Masttypen auf GPS-Geräte. Derartige Fälle / Beein-
flussungen sind Herrn Schomberg (TenneT TSO GmbH) nicht bekannt. Herr Piegsa (ML / 
RV BS) bittet in diesem Zusammenhang Herrn Meier vom Niedersächsischen Landvolk um 
Eruierung, ob bei den Mitgliedern diesbezüglich Erfahrungen vorliegen. Herr Schomberg 
weist darauf hin, dass der Hersteller die Funktionalität seiner Geräte sicherstellen muss. 
Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) bestätigt das Auftreten technischer Probleme und 
bekräftigt die Abhängigkeit der Landwirtschaft von diesen Geräten. Er fordert, die techni-
schen Probleme bereits im ROV zu lösen. 
 
Frau Hoffmeister (Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Liebenburg -Forstamt Lie-
benburg-) fragt, ob man Waldbereiche überspannen kann, da hier eine Leiterseilhöhe von 11 



Regierungsvertretung Braunschweig  Ergebnisniederschrift vom 29.03.2011 

 14 

m nicht ausreichend ist. Herr Piegsa berichtet, dass derartige Möglichkeiten grundsätzlich 
bestehen. Regelungen zur Höhe der Maste und Leiterseile erfolgen innerhalb des Planfest-
stellungsverfahrens. 
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) führt aus, dass die neu zu errichtende 380 kV-
Leitung die Regionalversorgung mit übernehmen soll. Daher erfragt er, wie die Energie der 
380 kV-Leitung ab dem Umspannwerk Hardegsen in die Region verteilt wird. Herr  
Schomberg (TenneT TSO GmbH) führt aus, dass die bestehende 220 kV-Leitung durch die 
380 kV-Leitung ersetzt werden soll. Im Umspannwerk Hardegsen wird der ankommende 
Strom teilweise auf 110 kV umgespannt und im vorhandenen 110 kV-Netz weitergeleitet.  
 
Herr Teutsch (Landvolk Northeim-Osterode, Kreisbauernverband e.V. -Landvolk Northeim-
Osterode-) verweist darauf, dass für die Bauausführung Baustraßen angelegt werden müs-
sen, die sich überwiegend auf landwirtschaftlichen Flächen befinden. Er erkundigt sich, ob 
beim Verlegen von Erdkabeln auf Baustraßen verzichtet werden kann. Herr Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) erwidert, dass auch für das Verlegen der Erdkabel Baustraßen erfor-
derlich sind. Die Baustraßen können rückgebaut werden. Vorrangig werden vorhandene 
Wirtschaftswege genutzt und, soweit erforderlich, entsprechend ausgebaut. Herr Meier 
(Nds. Landvolk Braunschweig) möchte die Erschließungsfrage der Varianten bereits auf 
Ebene des ROV geklärt wissen. Herr Piegsa (ML / RV BS) legt dar, dass das ROV keine 
parzellenscharfe Trasse zum Ergebnis hat und daher die Erschließungsfrage im Planfeststel-
lungsverfahren zu klären ist.  
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) erkundigt sich nach der Dimensionierung der 
Waldschneisen. Laut Herrn Schomberg (TenneT TSO GmbH) ist die Breite der Schneisen 
abhängig von den Maststandorten. Das Ausschwingen der Leiterseile ist bei dicht stehenden 
Masten am Geringsten, die Trasse somit schmaler. Auch mit der Wahl  des Mastbildes kann 
Einfluss auf die Trassenbreite genommen werden. 
 
Herr Rautenberg (BI Sibbesse) möchte wissen, wie die beanspruchte Fläche für die Masten 
ausgeglichen wird. Herr Schomberg schildert, dass dies die mit den Landvolkverbänden 
vereinbarte Maststandortentschädigung abdeckt. Herr Teutsch (Landvolk Northeim-
Osterode) möchte die im Bereich Northeim erst kürzlich abgeschlossenen Flurneuordnungen 
berücksichtigt wissen.  
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) erkundigt sich nach der Haltbarkeit von Erd-
kabeln und der Muffenproblematik, die bei HGÜ-Kabeln nicht existiert. Herr Schomberg, 
führt aus, dass Drehstrom-Erdkabel eine Lebensdauer von 40 Jahren und Freileitungen von 
80 Jahren bei entsprechender Unterhaltung aufweisen. Bezüglich der Lebensdauer von 
HGÜ-Kabeln gibt es keinerlei Erfahrungen. Die Muffenproblematik gibt es auch bei HGÜ-
Kabeln, da die max. Fertigungslände von Erdkabel dieser Spannungsebene auf ca. 900 m 
begrenzt ist. Jede Einzellängen müssen dann mittels Muffen miteinander verbunden werden 
Die Wartung und Zugänglichkeit von Freileitungen gestaltet sich gegenüber Erdkabeln einfa-
cher.  
 
Herr Franke (BI Südkreis) erfragt, ob extreme Witterungsbedingungen bei der Auslegung 
der technischen Sicherheit der Masten einfließen. Herr Schomberg bekräftigt, dass Witte-
rungsbedingungen in der europäischen Norm berücksichtigt wurden. Es existieren Wind- und 
Eislastkarten. Das bestehende Leitungsnetz an sich wurde einer Standsicherheitsanalyse 
unterzogen.  
 
Herr Kühlewind (Samtgemeinde Lutter am Barenberge) bittet um Darlegung der Abschrei-
bung von Freileitungen und Erdkabeln. Herr Schomberg kann hierzu keine Aussage ma-
chen.  
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Herr Oertwig (Landkreis Northeim) möchte wissen, ob der Vorhabensträger ein Interesse an 
zukunftsfähigen Leitungssystemen hat. Herr Schomberg bestätigt dies und verweist auf die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wonach Pilotvorhaben mit Erdkabelabschnitten in Sied-
lungsannäherung ermöglicht werden. 
 
Herr Hornkohl (BI Kalefeld) und Herr Teutsch (Landvolk Northeim-Osterode) sprechen die 
Schwermetallbelastung der Böden durch die Zinkauswaschung an den Masten an. Außer-
dem wird um Auskunft zu den Ausgestaltungen der Mastfundamente gebeten. Herr Schom-
berg stellt fest, dass es durch das sofortige Beschichten der feuerverzinkten Konstruktionen 
zu keiner Zinkauswaschung kommt. Ebenfalls werden bei der TenneT keine gesundheits-
schädlichen oder umweltgefährdenden Rostschutzanstriche verwendet. Die Erdaustrittsma-
ße der  Fundamente sind i.d.R. 9 x 9 m bis hin zu 13 x 13 m groß. 
 
 
Erdverkabelung 
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) spricht das aus Umweltgesichtspunkten ge-
plante HGÜ-Erdkabel mit einer Länge von rund 65 km zwischen Frankreich und Spanien an 
und fragt, warum kein HGÜ-Kabel auf der Strecke Wahle - Mecklar in Betracht kommt. Herr 
Schomberg (TenneT TSO GmbH) führt aus, dass die vorhandene Infrastruktur beim Lei-
tungsbau zwischen Wahle und Mecklar berücksichtigt werden muss. Die Räume Hildesheim 
und Göttingen müssen über die Leitung mit versorgt werden. Daher kommt keine HGÜ in 
Betracht. Eine andere Möglichkeit zur Versorgung der beiden Räume wäre der Ausbau des 
110 kV-Netzes um 100 km neue Leitungen sowie der Erhalt der zum Rückbau vorgesehenen 
220 kV-Leitung. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, dass die in den Pyrenäen ge-
plante HGÜ-Erdleitung als nicht auf die Strecke Wahle – Mecklar übertragbarer Sonderfall 
auch technisch durch die Verknüpfung unterschiedlicher Systeme begründet ist, für die der 
geplante Abschnitt einen Puffer bzw. Übergang darstellt. 
 
In Bezug auf die technischen Entwicklungen und politischen Diskussionen wird von mehre-
ren Beteiligten gefordert das Verfahren auszusetzen. Siehe hierzu die Erwiderung im Proto-
koll vom 28.03.2011. 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) führt aus, dass aus seiner Sicht die Diskussion eventuel-
ler Teilverkabelungsabschnitte eine Alibidiskussion ist. Es gibt Entschließungsanträge der 
SPD- und CDU-Fraktionen zur Durchsetzung von Erdverkabelung im ROV auf längeren Ab-
schnitten. Die Stadt fragt nach, ob auch Erdkabelabschnitte über die Regelungen des  
EnLAG hinaus in der Landesplanerischen Feststellung festgeschrieben werden können. 
Frau Zeck (ML) entgegnet, dass dies ein Missbrauch des ROV wäre, das der Prüfung vorge-
legter Trassenvarianten diene. Das ROV sollte nach Ansicht von Herr Pflum ernsthafte Teil-
verkabelungsteststrecken zum Ergebnis haben. Auf seine Frage zum Bauablauf bei Erdver-
kabelung erwidert Herr Schomberg, dass Kabel grundsätzlich in offener Bauweise verlegt 
werden. Bei Kreuzungen kommt das Spülbohrverfahren zum Einsatz. Die Frage der Techno-
logiewahl wird im Planfeststellungsverfahren geklärt.  
 
Herr Siegel (BI Delligsen) vermisst klare Aussagen zur möglichen Bodenerwärmung bei 
Erdverkabelung. Herr Schomberg bemerkt, dass es hier keine gesicherten Untersuchungs-
ergebnisse gibt. Die neu zu errichtenden Teilverkabelungsabschnitte werden daher wissen-
schaftlich begleitet. Untersucht wird auch die Bodenerwärmung. Die diesbezüglichen Aussa-
gen im Band F beruhen auf einem wissenschaftlich begleiteten Versuch. Nach derzeitigen 
Erkenntnissen handelt es sich um unerhebliche Bodenerwärmungen (ca. 3°C). Herr Siegel 
spricht sich gegen eine Erdverkabelung in der vorgesehenen Form aus. Er verweist darauf, 
dass die Auswirkungen der Verkabelung auf Kleinlebewesen im Boden bisher nicht unter-
sucht wurden. Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) bekräftigt, dass die Bodener-
wärmung für die Landwirtschaft ein wesentlicher Kritikpunkt ist. Er verweist darauf, dass die 
Leitung ursprünglich als reine Transportleitung von Nord nach Süd geplant wurde. Die Ein-
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speisung in lokale Netze, die HGÜ ausschließt, war kein Thema. Durch die geforderten Min-
destabstände zu Wohnsiedlungsbereichen entsteht oftmals ein Zickzack um die Ortschaften 
herum. Hier sollte nach verträglichen Lösungen gesucht werden.  
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) fragt nach, ob Gesetzesänderungen im laufenden Verfah-
ren berücksichtigt werden und ob die Landesplanerische Feststellung bei Gesetzesänderun-
gen ihre Gültigkeit behält. Frau Brünesholz (ML) erläutert, dass entsprechende Gesetzes-
änderungen berücksichtigt werden. Sollte die Feststellung bei Gesetzesänderung schon vor-
liegen, muss im Planfeststellungsverfahren geklärt werden, inwieweit diese noch verwendbar 
ist. Eine erneute landesplanerische Überprüfung ist nicht ausgeschlossen.  
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) erkundigt sich nach dem Bauablauf bei Drehstrom-
erdkabeln. Gemäß Herrn Schomberg ist eine Trassenbreite von ca. 15,5 m zu sichern. 12 
Einzelkabelstränge (4 Systeme) befinden sich in der Trasse. Die Trassenbreite in der Bau-
phase beträgt 45 bis 50 m. Die Übergangsanlagen zwischen Freileitung und Kabel nehmen 
nach derzeitigem Kenntnisstand eine Fläche von ca. 50 x 70 m in Anspruch. Bei Straßen und 
Bahnstrecken sind Unterkreuzungen erforderlich. Die Kabel werden in einer Tiefe von 1,50 m 
verlegt. Die Trassen sind landwirtschaftlich nutzbar, müssen aber von  jeglicher Bebauung 
und sonstigem Gehölzbewuchs freigehalten werden. 
 
Herr Hübner (Landvolk Göttingen) möchte Auskunft hinsichtlich der Störungswahrschein-
lichkeit von GPS-Geräten bei Erdkabeln. Störungen sind laut Herrn Schomberg (TenneT 
TSO GmbH) nicht zu erwarten.  
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) möchte wissen, wie lang ein Erdkabelabschnitt 
sein muss, um zu hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen. Herr 
Schomberg bekräftigt, dass die Länge nicht ausschlaggebend ist.  Es muss die gesicherte 
Erkenntnis gewonnen werden, dass alle Komponenten einer Teilverkabelung technisch si-
cher einsetzbar sein müssen. 
 
Herr Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) fragt nach, ob HGÜ Erdkabel Stand der Technik sind 
und ob ein Erdkabelabschnitt bei Bad Gandersheim vorgesehen ist. Herr Schomberg ant-
wortet, dass HGÜ Erdkabeltechnik gegenwärtig dort eingesetzt wird, wo sie geeignet ist. 
Einzelne Drehstrom-Erdkabelabschnitte sind nur bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen begründbar.  
 
Auf die mehrfach erhobenen Forderungen nach einem durchgehenden HGÜ-Kabel verweist 
der Vorhabensträger darauf, dass ein HGÜ-Kabel bei der Verbindung Wahle - Mecklar nicht 
zum Einsatz kommen kann, weil diese Verbindung der Vermaschung des bestehenden 
Drehstromnetzes dient. 
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) möchte wissen, in welchem Umfang im Rah-
men des ROV über HGÜ diskutiert werden kann. Frau Zeck (ML) bekräftigt, dass die ins 
Verfahren eingebrachten Varianten Gegenstand des ROV sind. Eine HGÜ-Variante ist daher 
nicht Erörterungsgegenstand.  
 
 
Vergleich Erdleitung – Freileitung 
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) fragt nach, ob hinsichtlich des Wertverlustes 
von Grundstücken und Immobilien Erkenntnisse vorliegen. Herr Piegsa verneint dies, gibt 
aber zu bedenken, dass Immobilien im ländlichen peripheren Raum aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung und der geminderten Nachfrage derzeit an Wert verlieren. Die gemäß 
LROP einzuhaltenden Abstände zur Wohnbebauung dienen auch der Minderung der opti-
schen Auswirkungen und wirken damit einem etwaigen Wertverlust entgegen.  
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Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) betont, dass die Leitungsplanung immense Aus-
wirkungen auf die Landwirtschaft haben wird, die nicht bilanziert sind. Die Planungsregion ist 
eine reine Durchleitungsregion und kann keinerlei Nutzen aus der Leitung ziehen. Herr 
Piegsa deutet an, dass mögliche Entschädigungsregelungen derzeit grundsätzlich politisch 
diskutiert werden.  
 
 
Emissionen 
 
Frau Dr. Weiskopf (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz, Betriebsstelle Hannover-Hildesheim -NLWKN-) führt in das Thema elektrische 
und magnetische Felder ein (siehe Anlage „Emissionen durch NLWKN / Frau Dr. Weiskopf“). 
Sie betont, dass es sich bei den angeführten Werten in der Präsentation immer um Werte 
handelt, die bei maximaler Anlagenauslastung auftreten.  
 
Herr Braun (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) erkundigt sich nach den zulässigen Abständen 
von Erdverkabelungen zur Wohnbebauung. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) führt aus, 
dass die Werte der 26. BImSchV bei Erdkabeln wie bei Freileitungen einzuhalten sind. Wenn 
darüber hinaus aus Vorsorgegründen bei Freileitungen ein Abstand von 200 m zu Wohnbe-
bauung im Außenbereich einzuhalten ist, könnte bei Erdkabeln analog ein Abstand von viel-
leicht 50 m vorstellbar sein.  
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) erfragt, ob bei Kliniken andere Abstände zu Freileitungen 
gelten und ob es Menschen mit Überreaktionen auf Magnetfelder gibt. Laut Frau Dr.  
Weiskopf dürfen bei Kliniken und Schulen die Grenzwerte der 26. BImSchV nicht ausge-
schöpft werden. Es gibt elektrosensible Personen. Eine Krankheit als solche existiert aber 
nicht. Es gibt Menschen, die ihre Symptome mit dem Vorhandensein elektrischer und mag-
netischer Felder in Verbindung bringen. Herr Dr. Brüggemeyer führt darüber hinaus aus, 
dass die Weltgesundheitsorganisation zur Elektrosensibilität einen Abschlußbericht verfasst 
hat. Keine der Untersuchungen an Personen zeigte einen Zusammenhang zwischen elektri-
schen/magnetischen Feldern und den Symptomen auf.  
 
Des Weiteren möchte Herr Oertwig wissen, ob die gesetzlich geforderten Abstände zur ge-
planten Klinik in Northeim eingehalten werden können. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) 
betont, dass eine Verschwenkung der Freileitungstrasse die Einhaltung der Werte ermög-
licht. Herr Dr. Brüggemeyer ergänzt, dass bei einer Erdverkabelung im Abstand von 200 m 
die Magnetfeldstärke < 0,1 µT ist.  
 
Herr Theuser (BI „Der Ambergau wehrt sich!“, Bereich Seesen -BI Ambergau/Seesen-) 
möchte wissen, auf welcher Grundlage die Abstandswerte zur Wohnbebauung (200 m Au-
ßenbereich, 400 m Innenbereich) im LROP basieren und warum die Werte nicht einheitlich 
sind. Frau Zeck (ML) macht deutlich, dass den Abstandswerten ein planerischer Ansatz zu 
Grunde liegt, der die Wohnfunktionen berücksichtigt. Durch die Festlegung der Abstände 
sollen Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes minimiert werden. Da der Außenbereich 
grundsätzlich nicht für Wohnfunktionen vorgesehen ist, genießen die Gebäude im Außenbe-
reich nicht den gleichen planerischen Schutz, wie Gebäude im Innenbereich. Die Werte ha-
ben reinen Vorsorgecharakter. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) fügt ergänzend hin-
zu, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV bereits direkt unter der Freileitung generell ein-
gehalten werden.  
 
Frau Dr. Weiskopf (NLWKN) schildert, dass direkt unter Freileitungen Werte von 55 µT und 
direkt über Erdverkabelung Werte von 86 µT vorherrschen. Bei Vollauslastung kann es un-
mittelbar über Erdkabeln zur Überschreitung des festgesetzten Grenzwertes kommen. Herr 
Theuser erkundigt sich nach dem Messverfahren. Frau Dr. Weiskopf erläutert, dass sich 
die magnetische Flussdichte je nach Auslastung ändert. Das heißt, es treten zeitliche 
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Schwankungen auf, die vom jeweiligen Verbrauch bestimmt werden. Die direkt ermittelten 
Werte werden über Simulationsverfahren hochgerechnet.  
 
Herr Meier (Nds. Landvolk Braunschweig) legt dar, dass Landwirte sich zu bestimmten Zei-
ten 8 bis 10 h am Tag unter der 380 kV-Leitung aufhalten. Dies könne Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) führt aus, dass das berufgenossen-
schaftliche Recht Vorgaben über die beruflichen Expositionen enthält. Die dort vorgegebe-
nen Werte sind einzuhalten. Herr Piegsa (ML / RV BS) verweist noch einmal darauf, dass 
nach Angabe des Vorhabensträgers die Werte der 26. BImSchV durchgängig eingehalten 
werden. Herr Meier sieht seine Bedenken jedoch als nicht ausgeräumt an. Er möchte wis-
sen, wie sich diese Problematik bei den Nutztieren darstellt. Herr Dr. Brüggemeyer betont, 
dass vergleichende Untersuchungen von Kulturen unter Energieleitungen und ohne Einfluss 
von Leitungen im Ergebnis keine Unterschiede aufweisen konnten. Die Untersuchungen zum 
Weideverhalten bei Rindern kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Herr Dr.  
Brüggemeyer gibt zu bedenken, dass jede Veränderung in der Freifläche das Verhalten der 
Tiere beeinflusst.  
 
Herr Meier möchte auch die Auswirkungen auf die Gewässergüte geklärt wissen. Herr  
Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) erkundigt sich, ob eine Schädigung des menschlichen 
Organismus ausgeschlossen werden kann. Herr Dr. Brüggemeyer macht deutlich, dass die 
Grenzwerte der 26. BImSchV wissenschaftlich belegt sind. Herr Ehmen fordert, die gesund-
heitlichen Empfindlichkeiten der Menschen ernst zu nehmen und fragt, warum die Grenzwer-
te der Länder unterschiedlich sind. Herr Dr. Brüggemeyer erklärt, dass die Technik der Frei-
leitungen überall gleich ist, die Schweiz aber einen anlagenbezogenen Grenzwert hat, der 
nicht gesundheitlich begründet ist. In Europa ist kein gesundheitlich begründeter Grenzwert  
< 100 µT festgelegt.  
 
Frau Zeck (ML) erfragt, ob Erdkabelverläufe kenntlich gemacht werden müssen und welche 
Überlegungen diesbezüglich existieren. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) führt aus, dass bei 
alten Modellen von Herzschrittmachern unter ungünstigen Bedingungen ab 10 µT Störungen 
auftreten können. Die Frage der Kenntlichmachung ist noch nicht geklärt. Herr Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) gibt zu bedenken, dass auch die Kabelabschnitte so geplant werden, 
dass der Grenzwert der 26. BImSchV eingehalten wird. Herr Dr. Brüggemeyer, weist dar-
aufhin, dass die 26. BImSchV nicht den Schutz von Herzschrittmacherträgern erfasst. Herr 
Piegsa (ML / RV BS) betont, dass die Frage der Kenntlichmachung von Erdkabeln Gegens-
tand des Planfeststellungsverfahrens ist. Herr Schnute (Stadt Bad Gandersheim) fordert, 
dass der Widerspruch bezüglich des Gefährdungspotenzials für Herzschrittmacher auszu-
räumen ist.  
 
Herr Siegel (BI Delligsen) fragt nach, wie die Menschen, die über einem Erdkabel wohnen 
oder arbeiten, geschützt werden. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) schildert, dass die Feld-
stärke beim Erdkabel von der Verlegetiefe und -art abhängig ist. Beim Einhalten einer Verle-
getiefe von 1,50 m wird der Grenzwert der 26. BImSchV eingehalten. Der Ausfall von Herz-
schrittmachern ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit.  
 
Herr Franke (BI Südkreis) führt an, dass es Untersuchungen gibt, die zum Ergebnis haben, 
dass 0,1 µT bereits Leukämie bei Kindern auslösen können. Herr Dr. Brüggemeyer 
(NLWKN) berichtigt den Wert von 0,1 µT auf 0,3 µT. Es gibt kein Wirkungsmodell darüber, 
ob niederfrequente Felder Auslöser für kindliche Leukämie sind. Ein Zusammenhang zwi-
schen elektrischen und magnetischen Feldern und Leukämie konnte bisher nicht nachgewie-
sen werden. Bei Einhaltung der festgelegten Abstandswerte des LROP (200 m Außenbe-
reich, 400 m Innenbereich) wird der Wert von 0,3 µT weit unterschritten. Herr Pflum (Stadt 
Hann. Münden) führt an, dass der Schweizer Vorsorgewert auch für den Aufenthalt im Freien 
zur Anwendung kommt. Herr Piegsa (ML / RV BS) macht deutlich, dass die Vorsorgewerte 
des LROP für das Wohnumfeld gelten, nicht jedoch für Sport-, Freizeit- und Erholungsberei-
che, da hier nicht von einem Aufenthalt von 24 h / Tag auszugehen ist. Die Grenzwerte der 



Regierungsvertretung Braunschweig  Ergebnisniederschrift vom 29.03.2011 

 19 

26. BImSchV werden in allen Bereichen eingehalten. Herr Pflum fordert eine Ausweitung 
der Abstandsregelung des LROP.  
 
Herr Sjuts (Stadt Hardegsen) weist auf zwei Wohngebäude am Umspannwerk (UW) Har-
degsen hin, bei denen der Abstand von 200 m zur Energieleitung nicht eingehalten werden 
kann. Weiterhin führt er aus, dass zwei 220 kV-Leitungen und eine 110 kV-Leitung das UW 
ansteuern. Er möchte wissen, ob die Strahlungswerte dieser Leitungen dokumentiert sind 
und wie diese sich summieren. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) schildert, dass jede Lei-
tung anzeigenpflichtig ist. Dem Landkreis Northeim liegen entsprechende Unterlagen vor. 
Eine Addition von Feldern ist schwierig, da sich Felder auch kompensieren können. In der 
Regel wird maximal eine doppelte Feldstärke erreicht. Ein 1,2 bis 1,4 -facher Wert des Mag-
netfeldes ist wahrscheinlich. 
 
Frau Zeck (ML) erkundigt sich nach den unterschiedlichen Auswirkungen von Drehstrom- 
und Gleichstromkabeln auf Menschen. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) erläutert, dass 
Drehstromkabel ein 50 Hz-Feld aufweisen. Dagegen tritt beim Gleichstromkabel ein stati-
sches Magnetfeld mit weniger biologischen Auswirkungen auf. Probleme mit Herzschrittma-
chern sind dennoch nicht ausgeschlossen. Durch die Gleichrichtung entstehen Oberwellen. 
Diese sind bezüglich ihrer biologischen Verträglichkeit noch zu analysieren. Bei Oberwellen 
sind geringere Grenzwerte anzusetzen. Bei Drehstrom treten keine Oberwellen auf. 
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) führt aus, dass die Grenzwerte der 26. BImSchV 
auf Grundlage einer kurzfristigen Exposition festgelegt wurden. Er möchte wissen, ob bei 
langfristigen Expositionen Änderungen auftreten. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) klärt auf, 
dass Langfristuntersuchungen an Nagern stattgefunden haben. Die Untersuchungsergebnis-
se wurden bei der Festlegung der Grenzwerte berücksichtigt. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat alle Untersuchungen, die zur Bestimmung von Grenzwerten herangezogen wurden, 
veröffentlicht. Nach dem Bundesverfassungsgericht darf kein festgelegter Grenzwert auf 
einer Vermutung basieren. Epidemiologische Studien sind nur aussagefähig, wenn deren 
Ergebnisse zweifelsfrei sind. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) verweist auf die Koronaentladungen an Freileitungen 
und den damit verbundenen Lärm. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) führt aus, dass die 
Koronaentladungen bei Nebel lauter sind. Diesbezüglich existieren Grenzwerte, die einzuhal-
ten sind. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) bestätigt, dass die diesbezüglichen Grenz-
werte der TA-Lärm eingehalten werden. 
 
Herr Schulze (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) möchte wissen, welche gesundheitlichen 
Risiken aus der Partikelionisation resultieren können. Herr Dr. Brüggemeyer (NLWKN) zeigt 
auf, dass bei Koronaentladungen Ozon erzeugt wird. Der Gehalt an Schadstoffen in der Luft 
ändert sich. Die Ozonwertsteigerung konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Ozon ist ein 
freies Radikal, das chemische Umlagerungen bei Stoffen erzeugt. Es ist kurzlebig und nur im 
Umkreis von wenigen Metern um die Freileitung nachweisbar.  
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Erörterung am 06.04.2011: 
 

Varianten A und B (Raum-, Umweltverträglichkeitsstudie) 
 
 
 

Verfahrensführung: 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (Niedersächsischer Landesbetrieb für  
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) 
 

Vorhabensträger:  
 
 
 
 
 
Protokollanten:  

Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Dr. Gramatte, Herr Buksdrücker, Frau Hackemesser,  
Frau Klaus (ERM GmbH)  
Frau Weber, Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR)  
 
Frau Worch (ML / RV BS), Herr Bredtschneider (ML / RV BS),  
Herr Schnäker(MI / RV BS), Herr Lange (ML) 
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Stadthalle Northeim 
 

Beginn: 
 
Ende: 

09.10 Uhr  
 
15.55 Uhr 

 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) begrüßt die Teilnehmer, stellt die Vertreter der verfahrensführen-
den Behörde und des Vorhabensträgers vor und führt in die vorgesehene Tagesordnung ein. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) gibt einen Überblick zu den Varianten A und B.  
 
Herr Schiffner (Regierungspräsidium Kassel -RP Kassel-) berichtet vom Erörterungstermin 
für den hessischen Abschnitt am 04.04.2011. Das entsprechende Ergebnisprotokoll ist nach 
der Fertigstellung im Internet unter www.rov-wahle-mecklar-online.de zu finden. Die Landes-
planerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel soll Mitte des Jahres fertig gestellt 
sein, so dass die neu gewählte Regionalversammlung darüber befinden kann. Im hessischen 
Raumordnungsverfahren sind 2 Varianten (A und B) zu untersuchen und gegeneinander 
abzuwägen. Der Erörterungstermin führte zu keinen grundlegend neuen Erkenntnissen. Die 
Variante B erscheint aufgrund der erheblichen Raumwiderstände (Konflikte mit Vogelschutz-
gebieten / Siedlungsannäherungen) als kaum realisierbar. Die Variante A wird nach den der-
zeitigen Erkenntnissen favorisiert.  
 
 
Abschnitt Hardegsen bis Holtensen 
 
Energiewirtschaft 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht das durch die Trassenplanung betroffene Sondergebiet für 
Windenergiegewinnung im Bereich des Fleckens Bovenden an. Er weist auf den von den 
Leitungsmasten einzuhaltenden Abstand zur BAB 7 von 40 m und auf die zwischen Leitung 
und Windenergieanlagen erforderlichen Abstände nach Bauordnungsrecht und nach den 
technischen Vorgaben der Leitungs- bzw. Windenergieanlagenbauer hin. Da das Sonderge-
biet durch diese Vorgaben tangiert ist und nach derzeitiger Planung evtl. eine in Planung 
befindliche Anlage verschoben werden muss oder nicht errichtet werden kann, muss auf 
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Ebene des Raumordnungsverfahrens eine grundsätzliche Lösung gefunden werden. Herr 
Melnikow (Flecken Bovenden) möchte wissen, ob aufgrund des besagten Sondergebietes 
die bisher nicht weiterverfolgte Untervariante 12-b favorisiert wird. Herr Buksdrücker (ERM 
GmbH) führt aus, dass die beiden Sondergebiete südlich des Lieth durch die potenzielle 
Trassenachse nur randlich tangiert werden. Es besteht die Möglichkeit die Gebiete durch 
eine räumliche Modifizierung der Trassenachse zu umgehen. Eine konkrete Lösung wird 
innerhalb des Planfeststellungsverfahrens erarbeitet. Der Konflikt ist lösbar, indem die Auto-
bahnseite gewechselt wird oder die Trassenachse westlich verschoben wird. An eine Trasse 
analog Untervariante 12-b ist nicht gedacht. 
 
Herr Eggers (Landkreis Göttingen) plädiert im Sinne der Kompensation dafür, die gekreuz-
ten 110 kV-Leitungen mit auf das Gestänge der neu zu errichtenden 380 kV-Leitung zu neh-
men. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) weist darauf hin, dass die Leitungen nicht im 
Eigentum von TenneT stehen. Die Möglichkeiten der Mitnahme von Leitungen werden im 
Planfeststellungsverfahren geprüft. 
 
 
Siedlungsstruktur 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) fordert mehrfach, dass die untersuchte unterirdische 
Verlegung im Bereich der Stadt Göttingen von Holtensen bis zum Umspannwerk (UW)  
Hardegsen nicht zuletzt aufgrund der „umwegigen“ Leitungsführung bei Gladebeck und 
Lenglern fortgeführt wird. Herr Piegsa weist darauf hin, dass eine Erdverkabelung nur bei 
Unterschreitung der im LROP aufgeführten Siedlungsabstände einforderbar ist.  
 
 
Freiraumstruktur 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) schildert, dass der Abschnitt vom UW Hardegsen bis zur 
Landkreisgrenze erheblichen Beeinträchtigungen ausgesetzt ist. Der Rückbau der 220 kV-
Leitung ist daher in der Landesplanerischen Feststellung zu fordern. Herr Piegsa versichert, 
dass der Rückbau Gegenstand der Planung ist. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) er-
gänzt, dass der Rückbau der 220 kV-Leitung nur bei Ausführung der 380 kV-Leitung in 
Drehstromtechnik erfolgt.  
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) weist auf den Grundsatz des RROP für den Landkreis 
Northeim hin, wonach keine mastenartigen Gebilde im Bereich östlich von Gladebeck bis zur 
Landkreisgrenze hin errichtet werden sollen. 
 
 
Forstwirtschaft 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht die Durchschneidung des Waldgebietes Lieth durch die 
geplante Trassenführung an. Laut Herrn Renner (LWK Nds. Forstamt SüdNds.) ist Wald 
unterhalb der Leitungstrasse aufgrund der Höhenbeschränkung auf 7 m gemäß Niedersäch-
sischem Wald- und Landschaftsordnungsgesetz (NWaldLG) nicht mehr als Wald einzustu-
fen. Nach dem Gesetz dürfen die Zubehörflächen nicht größer sein als die Waldflächen. Von 
einer Beschränkung der Waldfunktionen (Erholungs-, Nutz- und Schutzfunktion) ist auszuge-
hen. Der Kompensationsbedarf ist erheblich. Herr Behling (Forstamt Münden) möchte wis-
sen, ob Waldbereiche überspannbar sind und welche technischen Möglichkeiten bestehen. 
Herr Hübner (Landvolk Göttingen) erkundigt sich danach, wie die 7 m Höhenbegrenzung für 
Gehölze zustande kommt. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) führt aus, dass es Mög-
lichkeiten zur Überspannung von Waldbereichen durch Einsatz höherer Masten gibt. Das 
Landschaftsbild werde dadurch aber u.U. stärker beeinträchtigt. Die Höhenbegrenzung für 
Gehölze unter Leitungen resultiert aus der Notwendigkeit eines Sicherheitsabstandes von 
4m zwischen Leiterseil und Baumkrone zur Verhinderung eines elektrischen Überschlags. 
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Artenschutz, Vögel, sonstige Tiere 
 
Herr Eggers (Landkreis Göttingen) bemängelt wie Frau Hoffmann (Stadt Hann. Münden) 
und Herr Marten (Landkreis Northeim) die Aktualität und die Unzulänglichkeit der verwende-
ten Daten. die bei der Erarbeitung der Verfahrensunterlagen verwendet wurden. Der Bereich 
Lieth wurde nicht betrachtet. Herr Breuer (NLWKN) möchte wissen, welchen Anhaltspunk-
ten, die auf Vorkommen raumbedeutsamer Vogel- und Tierarten schließen lassen, man 
nachgehen sollte. Dem NLWKN fehlt die hinreichende Wahrscheinlichkeit über das Vor-
kommen von raumbedeutsamen Arten. Herr Eggers, führt ein Schwarzstorchvorkommen an, 
das dem NLWKN nicht bekannt ist und in den Unterlagen auch nicht berücksichtigt wurde. 
Das Konfliktpotenzial sei aufgrund der Nichtberücksichtigung nicht abschätzbar. Herr Dr. 
Thomsen (NABU KV Northeim) weist auf den Vogelzug sowie auf das Vorkommen des 
Schwarzstorches in Gladebeck hin. Er möchte die Gefährdungen der Vögel durch die Lei-
tung geklärt wissen. Herr Breuer erläutert, dass Stromleitungen ein Problem aufgrund der 
Kollisionsgefahr sind. Auch bei Kennzeichnung der Leitung wird es zu Kollisionen kommen. 
Aber erst bei einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos greifen die naturschutzrechtli-
chen Instrumentarien. Beim heutigen Stand der Technik (Kennzeichnung der Leitung) ist von 
keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen. Bei einer 380 kV-Leitung be-
steht für Vögel nicht die Gefahr des Stromtodes wie bei Mittelspannungsmasten. In Bezug 
auf eventuelle Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf Vögel gib es keine belastbaren 
Erkenntnisse.  
 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) versichert, dass alle verfügbaren Daten für die Erstellung der 
Verfahrensunterlagen verwendet wurden. Sämtliche Untere Naturschutzbehörden (UNB) 
wurden in die Datenerhebung miteinbezogen. Das Schwarzstorchvorkommen in Gladebeck 
wurde berücksichtigt. Im Übrigen führt die Nichtberücksichtigung einer Art nicht zur Ver-
schiebung der Trassenreihung. Herr Marten betont, dass der UNB und dem NLWKN nicht 
alle Schwarzstorchvorkommen bekannt sind. Westlich Parensen wurde der Schwarzstorch 
gesichtet. Im Moringer Becken sind Kiebitzvorkommen zu verzeichnen. Zudem verläuft hier 
der Kranichzug. Er stellt eine Ausführung als Freileitung in Frage.  
 
Herr Eggers möchte wissen, warum in Hessen kartiert wurde und in Niedersachsen nicht. 
Herr Dr. Kreuziger nennt als Grund der Nichtkartierung, dass für Niedersachsen beim 
NLWKN eine ausreichende Datenbasis zu den Brutvogelvorkommen für die Beurteilung zu 
Verfügung stehe. Zu den Rastvogelvorkommen wurden dagegen auch in Niedersachsen 
Kartierungen vorgenommen und in den Unterlagen ausgewertet. Im Übrigen ist der Raum 
Göttingen bereits anthropogen überformt, die bestehende 220 kV-Leitung wird hier zurück-
gebaut und die bestehende Situation der Vögel wird sich daher durch das Vorhaben nicht 
ändern. Der Kranichzug tritt im gesamten Untersuchungsraum auf. Ausschlaggebendes Kri-
terium für die zusätzliche Kartierung der Brutvögel in Hessen war die dortige andere Daten-
lage. Herr Breuer bestätigt die Aussagen von Herrn Dr. Kreuziger und führt aus, dass eine 
besondere Gefährdungslage im Abschnitt UW Hardegsen bis Holtensen nicht erkennbar ist.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) merkt an, dass der Artenschutz klein geredet wird. Tat-
sächlich sind laut Verfahrensunterlagen Hessen einzelne Arten in den Verträglichkeitsprü-
fungen der Natura 2000 Gebiete wertbestimmend. Herr Dr. Kreuziger, stellt klar, dass bei 
Natura 2000 Gebieten das Vorkommen einer einzigen Art entscheidungsrelevant sein kann. 
Ausschlaggebend hierfür sind die jeweiligen Erhaltungsziele des Gebietes. Das Ergebnis der 
Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung in Hessen zeigt, dass bei sechs Natura 2000 Gebieten, 
die durch Variante B tangiert werden, erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden können. Für die Verfahrensunterlagen des hessischen Abschnittes wurde grundsätz-
lich die gleiche Vorgehensweise wie in Niedersachsen gewählt. Bei der Bewertung der 
Raum- und Umweltverträglichkeit der Varianten wurden keine methodischen Unterschiede 
zwischen den Ländern gemacht.  
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Herr Marten (Landkreis Northeim) sieht ein weiteres Untersuchungserfordernis. Die Rastvo-
gelkartierung ist nicht nachvollziehbar. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) verweist auf den Kar-
tierbericht Avifauna der in den Verfahrensunterlagen im Band C, Anhang C 3 zu finden ist.  
 
Frau Brückner (Landkreis Göttingen) fragt, warum die Untervariante 12-b nicht weiterver-
folgt wurde, die der Landkreis bevorzugt und bei der die bestehende 110 kV-Leitung mit auf 
das Gestänge der zu errichtenden 380 kV-Leitung genommen werden kann. Herr  
Buksdrücker (ERM GmbH) schildert, dass ein Untervariantenvergleich stattgefunden hat. 
Die Untervariante 12-a stellte sich als die günstigere heraus, da die Untervariante 12-b ein 
FFH-Gebiet und ein LSG auf erheblicher Länge quert.  
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) merkt an, dass der Landkreis die Untervariante 12-b ab-
lehnt und verweist auf das dortige FFH-Gebiete "Weper, Gladeberg, Aschenburg". Er kriti-
siert, dass Untersuchungen zu Fledermäusen fehlen. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) erläu-
tert, dass entsprechende Untersuchungen zu den Fledermäusen im Planfeststellungsverfah-
ren erfolgen. Für das Raumordnungsverfahren ist das Ausmaß einer potenziellen Quartiers-
zerstörung durch die Inanspruchnahme von Höhlenbäumen entscheidend. Die Quartierzer-
störung wurde in der Risikoanalyse berücksichtigt. Aufgrund der wenigen verfügbaren Daten 
wurde generell bei Altholzvorkommen vom Vorhandensein geeigneter Quartierbäume für 
Fledermäuse ausgegangen. Im Übrigen erkennen Fledermäuse Freileitungen mittels Echo-
lot. Das Fliegen ohne Echolot findet nur beim Fledermauszug in großen Höhen – größer als 
diejenigen von Freileitungen - statt und ist für Freileitungen daher nicht zu berücksichtigen. 
 
 
Schutzgebiete 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) erkundigt sich nach den Bestimmungen der Verordnung über das 
LSG „Leinebergland“ bezüglich Leitungsbau. Herr Marten (Landkreis Northeim) erwidert, 
dass sämtliche bauliche Anlagen Befreiungstatbestände darstellen. Die Errichtung einer 380 
kV-Leitung verstößt daher gegen die Verordnung. Eine erhebliche Problematik werde aber 
aufgrund des gleichzeitigen Rückbaus der 220 kV-Leitung nicht gesehen. Eine Erdverkabe-
lung im Bereich des LSG würde geringere Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Der Bereich 
Gladebeck soll aus dem LSG entlassen werden. Herr Eggers (Landkreis Göttingen) betont, 
dass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes der gewichtigste Faktor ist. Ansonsten wird 
der Umgang mit dem LSG pragmatisch gesehen. Herr Marten bekräftigt dies und bezeichnet 
die Untervariante 12-a als kleineres Übel, da diese Trasse höher schutzwürdige Bereiche 
meidet. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) spricht sich für eine Erdverkabelung der Untervariante  
12-a aus. Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) schildert, dass eine oberirdische Lei-
tungsführung untragbar für das Landschaftsbild ist. Daher ist der NABU gegen beide Unter-
varianten. Eine unterirdische Durchleitungsstrecke in HGÜ wird gefordert. Frau Brünesholz 
(ML) weist darauf hin, dass dieses Verfahren auf der Grundlage des geltendem Recht ge-
führt wird und HGÜ derzeit kein Thema ist. 
 
 
Kompensationsbedarf 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) spricht sich für eine übergreifende, einheitliche Regelung 
für Kompensationen nach Naturschutzrecht in monetärer Hinsicht aus. Als Maßgabe in der 
Landesplanerischen Feststellung soll die Ersatzzahlung festgeschrieben werden. Herr  
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Renner (LWK Nds. Forstamt SüdNds.) führt an, dass Waldflächen 1:1 ersetzt werden müs-
sen. Eine Herausnahme von Altholzbeständen aus der Nutzung stellt keine Kompensation 
für die Nutzfunktion dar. 
 
 
Abschnitt Holtensen bis südlich Rosdorf  
 
Landwirtschaft 
 
Herr Hübner (Landvolk Göttingen) legt dar, dass die Erdverkabelung im Gegensatz zu einer 
Freileitung aus landwirtschaftlicher Sicht eine erhebliche Belastung darstellt. Er erkundigt 
sich wie Herr Eggers (Landkreis Göttingen) nach der Lage des Erdverkabelungsabschnittes 
im Raum Göttingen. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erwidert, dass ein etwaiges Erd-
kabel westlich der Autobahn und westlich der Ortschaft Elliehausen geführt werden könnte. 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) interessiert sich wegen möglicher Auswirkungen 
von Erdkabeln auf Herzschrittmacher für die Markierung der Trasse. Frau Brünesholz (ML) 
erwidert, dass die Ausschilderung Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist. 
 
 
Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz 
 
Herr Dr. Thomsen (NABU KV Northeim) bekräftigt, dass der genaue Verlauf der Erdkabel-
trasse zur Bewertung der Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet Gronespring notwendig 
ist. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) weist darauf hin, dass das Wasserschutzgebiet sowie 
der mögliche Verlauf des Erdkabels im Band F der Verfahrensunterlagen betrachtet wurden. 
Bei betroffenen Wasserschutzgebieten werden die Schutzzonen I und II gemieden. Die Auf-
lagen der Schutzzone III können eingehalten werden. 
 
Aufgrund des im Band F nicht dargestellten Verlaufs des Erdkabels spekulieren mehrere 
Teilnehmer über dessen Lage. Die Ortschaft Hetjershausen soll nach Aussagen von Herrn 
Buksdrücker im Osten umgangen werden. Unklar bleibt, ob der Vorhabensträger im Bereich 
der Autobahnanschlussstelle Göttingen und der dort bestehenden Gewerbebetriebe  
Göttinger Tageblatt und Freizeit In Göttingen eine realisierbare Erdkabeltrasse findet. Frau  
Brünesholz (ML) betont, dass dies ein offener Konflikt ist, der im Raumordnungsverfahren 
zu lösen ist. 
 
 
Freizeit und Erholung 
 
Herr Piegsa weist darauf hin, dass die bestehende 220 kV-Leitung parallel zur Autobahn 
und zu Gewerbegebieten verläuft, der Neubau einer 380 kV-Höchstspannungsfreileitung in 
dieser Trasse bestehende Wohnumfelder nicht zerschneidet, aber den Siedlungsabstand 
von 400 m zur Ortschaft Elliehausen unterschreitet. Das geplante Erdkabel würde demge-
genüber in landwirtschaftlichen Bereichen in der Nähe von Wohngebieten verlaufen. Frau 
Tippach-Kemmling (Stadt Göttingen) bekräftigt für die Stadt Göttingen die Forderung nach 
einem Erdkabel und lehnt eine Freileitung entlang der Autobahn ab. 
 
 
Variante A im Abschnitt südlich Rosdorf bis Landesgrenze 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) erwartet Konflikte, wenn in der vorhandenen Wald-
schneise nach Rückbau der vorhandenen 220 kV-Leitung neben der 380 kV-Höchstspan-
nungsleitung zusätzlich eine landesplanerisch festgestellte Gasdruckleitung untergebracht 
werden soll und fordert, in der Landesplanerischen Feststellung einer Maßgabe hinsichtlich 
der Nutzung und der Einhaltung des vorhandenen Schutzstreifens vorzusehen, soweit Vari-
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ante A der Vorzug gegeben wird. Er möchte wissen, ob die Abmessungen des bestehenden 
Schutzstreifens (50 m breit) auch bei Erdverkabelung ausreichend sind und erfragt die Ab-
messungen des Tonnenmastes. Seiner Meinung nach wurde die Variante A seitens des 
Vorhabensträgers von Anfang an favorisiert, was sich in der Bewertungsmethode nieder-
schlage. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) geht davon aus, dass die 380 kV-Leitung in 
der vorhandenen Trasse realisiert werden kann. Der schlankere Tonnenmast ist 10 bis 11 m 
höher als der breitere Donaumast, der ca. 50 m hoch und ca. 30 m breit ist. Bei Mitnahme 
der ebenfalls in der Schneise vorhandenen 110 kV-Leitung auf einem Gestänge würde der 
Mast höher werden. Herr Piegsa (ML / RV BS) führt aus, dass bei Ersatz der vorhandenen 
220 kV-Leitung durch eine 380 kV-Leitung der Waldrand im Grundsatz zu erhalten ist. Ob für 
die geplante Gasleitung innerhalb der vorhandenen Schneise noch genügend Platz vorhan-
den sei, kann nicht Gegenstand des jetzigen ROV sein, sondern dürfte im ROV für die 
Gastrasse besprochen worden sein. Die Gastrasse kann der 380 kV-Leitung nicht entgegen-
gehalten werden, da letztere eine vorhandene Trasse nutzt und die hinzukommende Gaslei-
tung die zusätzliche Flächen beanspruchende Baumaßnahme ist.  
 
Herr Schiffner (RP Kassel) schildert, dass die Umsetzung der geplanten Gastrasse fraglich 
ist. RWE als Vorhabensträger konnte bisher den geforderten Umsatz nicht nachweisen, der 
den Bau rechtfertigen würde.  
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) fragt nach, warum für den Bereich Laubach ein möglicher 
Erdverkabelungsabschnitt im Band F der Verfahrensunterlagen nicht untersucht wurde. Der 
Siedlungsabstand von 400 m kann hier nur durch das Eingreifen in andere Schutzgüter ein-
gehalten werden. In Laubach ist auf Grund der erkennbaren Konflikte nur eine Erdkabellö-
sung akzeptabel. Herr Piegsa erklärt, dass die in den Antragsunterlagen erkennbare Unter-
schreitung von Siedlungsabständen ausschlaggebend für die Erstellung des Bandes F war. 
Für Laubach schlägt der Antrag jedoch eine Freileitung außerhalb der Abstandsfläche vor. 
Diese geht allerdings zu Lasten des Waldes und des Glasebachtales als Erholungsraum und 
stellt einen nicht gelösten Konflikt dar.  
 
Laut Herr Eggers (Landkreis Göttingen) beinhaltet diese Lösung naturschutzrechtliche und 
forstwirtschaftliche Probleme. Das Glasebachtal im Bereich Laubach ist das natürlichste Tal 
in Südniedersachsen. Herr Behling (Forstamt Münden) führt aus, dass ein naturnaher, 
forstwirtschaftlich hochwertiger Laubwaldbestand betroffen wäre. Ein Teil dieses Bestandes, 
der ein gem. § 30 BNatSchG geschütztes Biotop ist, wurde aus der forstlichen Nutzung ge-
nommen. Überdies wurde ein Wanderweg hinausverlegt. Der Erhalt des alten Bestandes hat 
oberste Priorität. Das Glasebachtal ist zudem Nahrungshabitat des Schwarzstorchs, darf 
daher nicht überspannt werden. Das Glasebachtal ist auch aus touristischer Sicht ein High-
light. Die Erholungsnutzung würde beeinträchtigt werden. 
 
Für Herrn Breuer (NLWKN) ist der Bereich Laubach aus naturschutzfachlicher Sicht hoch-
sensibel. Bei einem zu erwartendem Verlust des Schwarzstorchsvorkommens ist eine Aus-
nahme nach § 45 BNatSchG nur möglich, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert. Die Alternative Erdver-
kabelung muss dann auf Zumutbarkeit überprüft werden. Auf den Hinweis von Frau Hoff-
mann (Stadt Hann. Münden) dass im Glasebachtal Uhu und Rotmilan vorkommen. erläutert 
er, dass diese beiden Arten als Greifvögel bei Leitungsvorhaben nicht zu den Risikogruppen 
gehören. Die Bauphase kann zeitlich so gelegt werden, dass erhebliche Auswirkungen auf 
die Arten nicht zu erwarten sind. Herr Dr. Gramatte (ERM GmbH) hält den Konflikt im Plan-
feststellungsverfahren für lösbar. Herr Piegsa betont, dass die bei Laubach erkennbaren 
Konflikte innerhalb des Raumordnungsverfahrens gelöst werden müssen. 
 
Frau Hoffmann (Stadt Hann. Münden) weist daraufhin, dass das Aufhauen des Waldrandes 
erhebliche Folgen für die nachgelagerten Bestände hat. Der in den Verfahrensunterlagen 
dargestellte Wert von 10 m² Waldumwandlung pro Mast stimmt nicht. Mindestens 200 m² pro 
Mast seien erforderlich. Daneben zweifelt sie die Flächenberechnung für die Waldumwand-
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lung an. Durch die Wuchshöhenbegrenzung auf 7 m im Schutzstreifen ist diese Fläche nicht 
mehr als Wald anzusehen. Zudem ist die Zugänglichkeit bisher nicht gegeben. Die Eingriffe 
sind nach dem Waldrecht zu kompensieren. Dabei ist die Wirtschaftsfunktion des Waldes zu 
berücksichtigen. Der Prozessschutz ist als zusätzlicher Eingriff in die Wirtschaftsfunktion zu 
werten. Herr Siegmann erläutert, dass ein Eingriff nur am Maststandort, für den 100 m² be-
nötigt werden, erforderlich wird. Zudem ist eine Zuwegung zum Mast unerlässlich. Herr Dr. 
Gramatte (ERM GmbH) legt dar, dass der Eingriff beim Bau nicht bezweifelt wird. Die Ermitt-
lung der hierfür erforderlichen Kompensation erfolgt im Rahmen des Planfeststellungsverfah-
rens.  
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht das Wasserschutzgebiet in den Segmenten 466 bis 469 
bei Laubach an. Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) schildert, dass sich das Trinkwasser-
schutzgebiet Laubach südwestlich der Ortslage entlang des Grundbachtals zieht und die 
bislang im Bereich Laubach in Erwägung gezogenen Trassenachsen nicht tangiert. Das 
Trinkwasserschutzgebiet Oberode reicht bis in die Gemarkung Laubach und schließt z.B. 
auch das Glasebachtal mit ein. 
 
Im Gebiet der Gemeinde Staufenberg liegt ein Konflikt der geplanten Trasse mit dem dorti-
gen Segelflugplatz „Am Staufenberg“ vor. Herr Kirk (Gemeinde Staufenberg) befürchtet ei-
ner Betriebseinschränkung des Segelflugplatzes und setzt sich für eine Trasse außerhalb 
der Platzrunde ein. Frau Thienel (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, Luftaufsicht -NLStBV) schildert, dass die geplante 
Trassenführung durch die Platzrunde des Segelflugplatzes führt. Für die Aufrechterhaltung 
des Flugbetriebs muss die Platzrunde umgangen werden oder die 380 kV-Leitung unterir-
disch verlegt werden. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass es technisch 
machbar ist, die Mastenhöhe auf 23 bis 24 m zu begrenzen. Viele Bäume innerhalb der 
Platzrunde sind höher als 24 m. Laut Frau Thienel stellen die beidseitig der Start- und Lan-
debahn aufgewachsenen Bäume eine Gefahr dar und müssen aus Sicherheitsgründen ent-
fernt werden. Herr Eggers (Landkreis Göttingen) informiert darüber, dass in nächster Zeit 
Fichtenbestände an der Südseite auf einer Tiefe von 30 m zurückgenommen werden.  
 
Für Herrn Piegsa ist es ein Widerspruch, dass innerhalb der Platzrunde der Großteil der 
Bäume verbleibt, eine Leitung, die die Kronenhöhe einhält, aber unzulässig sein soll. Herr 
Zimmer (NLStBV) bemerkt, dass die Leitung bei An- und Abflug gequert werden muss. Die 
Vorschriften untersagen eine Freileitung innerhalb der Platzrunde. Die besagten Vorschriften 
wird Frau Thienel der verfahrensführenden Behörde per Mail zuzusenden.  
 
Herr Behling (Forstamt Münden) sieht den Ersatzneubau in optimierter Trasse im Bereich 
der Ortschaft Sichelnstein aus forstwirtschaftlicher Sicht problematisch. Eine neue Wald-
schneise entsteht. Diese wird zum Umkippen der anliegenden Bestände führen (Molkebö-
den, in denen Wurzeln der Bäume kaum Halt finden). Aus forstlicher Sicht ist das Problem 
nur mit einer Erdverkabelung zu lösen. Demgegenüber sind durch den Einschlag des Baum-
streifens unmittelbar am Rande der Start- und Landebahn etwaige Windwurf-Folgeschäden 
nicht zu erwarten.  
 
Herr Piegsa spricht den Konflikt der geplanten Freileitung mit dem im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Staufenberg dargestellten Windpark Benterode an. Herr Kirk (Gemeinde 
Staufenberg) schildert, dass Interessenten bereits konkrete Anfragen gestellt haben. Das 
Sondergebiet beinhaltet eine Höhenbegrenzung auf 100 m. Herr Piegsa bittet Herrn Kirk um 
Zusendung des entsprechenden Auszugs aus dem Flächennutzungsplan. Herr  
Buksdrücker (ERM GmbH) sieht für das Planfeststellungsverfahren eine Modifizierung der 
Trasse, ggf. entlang der Autobahn, für möglich an. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT 
TSO GmbH) hält eine Konfliktbewältigung auch innerhalb des Gebietes für möglich. 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) möchte wissen, wie geschützte Vogelarten, die in FFH-
Gebieten vorkommen, bei der Verträglichkeitsprüfung gewertet wurden. Herr Dr. Kreuziger 
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(PNL GbR) betont, dass artenschutzrechtliche Fragen innerhalb der FFH-Verträglichkeits-
prüfung nicht abzuarbeiten sind. Ausschlaggebend für die Prüfung der FFH-Gebiete sind 
deren Erhaltungsziele (Gebietsschutz). Die Arten sind daher nach der entsprechenden Ge-
bietsverordnung zu betrachten. Dort nicht aufgeführte Arten sind für die Bewertung nicht ent-
scheidend. Der hessische Abschnitt der Variante B beinhaltet eine große Zahl an Vogel-
schutzgebieten mit entsprechenden in den Erhaltungszielen genannten Vorkommen von Vo-
gelarten, der südniedersächsische demgegenüber keine. Aufgrund der definierten Erhal-
tungsziele werden die ansonsten durch die geplante Trassenführung betroffenen FFH-
Gebiete nicht erheblich beeinträchtigt. Herr Breuer (NLWKN) ergänzt, dass in FFH-Gebieten 
keine Vögel geschützt werden, sondern nur in Vogelschutzgebieten. Die Schutzziele der Ge-
biete sind zu betrachten. Die Verträglichkeitsprüfung fällt nur dann negativ aus, wenn Erhal-
tungsziele erheblich beeinträchtigt werden. Das Artenschutzrecht gem. § 44 BNatSchG gilt 
demgegenüber flächendeckend. Dieses enthält im Vergleich zu den rechtlichen Vorgaben für 
Natura 2000 –Gebiete andere, individuenbezogene und z.T. weniger strenge Schutzmaßstä-
be.  
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) resümiert, dass in den Landschaftsschutzgebieten „Leineberg-
land“ und „Kaufunger Wald“ der geplante Leitungsbau mit dem Schutzzweck der Verordnun-
gen kollidiert. Für die Bereiche Laubach und Sichelnstein konnte bisher keine Lösung gefun-
den werden.  
 
 
Variante B im Abschnitt südlich Rosdorf bis Landesgrenze 
 
Herr Schäfer (Gemeinde Friedland) weist auf die Vorbelastung (Müllentsorgung, Autobahn, 
PWC-Anlage, Gasfernleitung) der Ortschaft Elkershausen hin. Die Ortschaft ist aufgrund der 
Vorbelastungen und der Planung in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Zudem tangiert die ge-
plante Leitung das Interkommunale Gewerbegebiet Rosdorf/Friedland. Da die vorhandene 
110 kV-Leitung über einer Erdgasleitung verläuft, ist die beabsichtigte Bündelung der Leitun-
gen im Gewerbegebiet nicht möglich. Im Flächennutzungsplan beider Gemeinden ist das 
Gewerbegebiet dargestellt. Außerdem existiert ein raumordnerischer Vertrag mit dem Land-
kreis Göttingen. Das Gebiet ist im Entwurf der Änderung des Regionalen Raumordnungs-
programms für den Landkreis Göttingen als Vorranggebiet für industrielle Anlagen und Ge-
werbe dargestellt. Die Freileitung wird von der Gemeinde abgelehnt und eine Erdverkabe-
lung gefordert. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) vertritt die Auffassung, dass die Bündelung 
der beiden Leitungen die Nutzbarkeit des Interkommunalen Gewerbegebietes nicht in Frage 
stellt. Vorstellbar wäre auch die östliche Verschwenkung der potenziellen Trassenachse. 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) geht von der Möglichkeit der Überspan-
nung des Gebietes aus. Herr Piegsa stellt fest, das beide Leitungen das Gewerbegebiet 
queren und nicht auszuschließen ist, dass gewerbliche Flächen verloren gehen, da Ab-
standsflächen zwischen Leitung, Masten und gewerblichen Gebäuden einzuhalten sind.  
 
Herr Eggers (Landkreis Göttingen) spricht sich für die Variante B aus und plädiert für die 
Mitnahme der 110 kV-Leitung auf dem Gestänge der 380 kV-Leitung.  
 
Herr Schäfer (Gemeinde Friedland) führt aus, dass in dem Interkommunalen Gewerbegebiet 
auch Wohnnutzung zulässig ist und daher ein gleicher Schutzanspruch wie bei Wohngebie-
ten besteht. Frau Brünesholz (ML) betont, dass die Werte der 26. BImSchV eingehalten 
werden. Die Abstandswerte des LROP beziehen sich nicht auf Gewerbegebiete und werden 
von daher nicht eingehalten. Herr Schäfer möchte, dass das Schutzgut Mensch auch in 
Gewerbegebieten höher gewichtet wird. 
 
Herr Pflum (Stadt Hann. Münden) fragt, ob die Sichtbarkeitsanalyse die fiktive Betrachtung 
der Variante A ohne Freileitung beinhaltet und das daraus resultierende Aufwertungspoten-
zial. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) betont, dass der Rückbau der 220 kV-Leitung unab-
hängig von den Varianten vorgenommen wird. Im Ergebnis der Sichtbarkeitsanalyse wurden 
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die Varianten A und B miteinander verglichen. Bei Variante A ist die Belastung des Land-
schaftsbildes aufgrund der vorhandenen Vorbelastung geringer als bei Variante B. 
 
Herr Hübner (Landvolk Göttingen) spricht sich für die Variante A aus, da hier die Betroffen-
heit der landwirtschaftlichen Flächen gering ist. Er erfragt, ob es theoretisch denkbar ist, 
dass die verfahrensführende Behörde zu einem anderen Ergebnis als in Hessen und damit 
zu keiner einvernehmlichen Variante kommen kann. Herr Piegsa (ML / RV BS) erwidert, 
dass eine vernünftige, gemeinsame Lösung mit dem Land Hessen gesucht wird, die die Kon-
flikte der beiden Varianten unabhängig von Landesgrenzen miteinander abwägt. Die beste-
henden Probleme müssen jedoch gelöst werden.  
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Erörterung am 11.04.2011 (Vormittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Varianten 1 und 2  

im Abschnitt Wahle – Einmündung Variante 5 bei Seesen 
 
 
 
Verfahrensführung: 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (NLWKN) 

  
Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Schomberg, Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Hackemesser,  
Frau Klaus (ERM GmbH)  
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
 
Frau Worch (ML / RV BS), Herr Bredtschneider (ML / RV BS),  
Herr Schnäker (MI / RV BS)  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

09:03 Uhr 
 
12:02 Uhr 
 

 
 
Im Rahmen der Begrüßung und Einführung in das Erörterungsthema durch die Herren 
Piegsa (ML / RV BS), Schomberg (TenneT TSO GmbH) und Buksdrücker (ERM GmbH) 
wird für den Ablauf der Erörterung mitgeteilt, dass nicht die einzelnen Schlagworte der 
Raumverträglichkeitsstudie (4.1 – 4.12) und der Umweltverträglichkeitsstudie (5.1.5 – 5.9) 
zur Aussprache aufgerufen werden, sondern der in Rede stehende Abschnitt der Varianten 1 
und 2 von Wahle bis zur Einmündung der Variante 5 bei Seesen verfolgt wird, sodass jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit hat, Probleme der Raumverträglichkeit und/oder der Umweltver-
träglichkeit in Gänze anzusprechen. 
 
Vor Einstieg in den eigentlichen Abschnitt merkt Herr Brinker (ZGB) an, dass grundsätzliche 
Fragen der Raumverträglichkeit in den bisherigen Terminen in Northeim nicht behandelt wor-
den sind. Gegenstand der Untersuchung und der sich anschließenden Bewertung sind u. a. 
Grundsätze des ROG, NROG und LROP. Er kritisiert, dass nur die Raumnutzung untersucht 
wurde, die Raumfunktion jedoch nicht. Der Faktor Erholung wurde lediglich im Rahmen der 
UVS untersucht, dort jedoch mit anderen Zielsetzungen. Er spricht das Vereinbarkeitsgebot 
an und fordert die verfahrensführende Behörde auf, alle betroffenen Funktionen und Nutzun-
gen in der Landesplanerischen Feststellung zu behandeln. Herr Piegsa (ML / RV BS) bestä-
tigt, dass dies so beabsichtigt ist. Herr Brinker (ZGB) zweifelt zudem die Bewertungsmetho-
dik des Vorhabensträgers an, Betroffenheiten seien nicht ausreichend gewürdigt worden. So 
sind Vorranggebiete Windenergienutzung als Tabuflächen einzustufen. Er fordert den Vor-
habensträger auf, die Methodik zu überprüfen. An der vorliegenden, ausführlichen Stellung-
nahme des ZGB wird festgehalten. Herr Piegsa (ML / RV BS) stellt klar, dass die Landes-
planungsbehörde eine eigene Würdigung der Betroffenheiten vornehmen wird. 
 



Regierungsvertretung Braunschweig  Ergebnisniederschrift vom 11.04.2011 

 30 

Frau Strehlau (BI Sibbesse) macht falsche Trassenzuordnungen in den Antragsunterlagen 
geltend, worauf Herr Buksdrücker (ERM GmbH) die Nachprüfung der von Frau Strehlau 
dokumentierten vermeintlichen Fehler in den Antragsunterlagen zusagt. Frau Strehlau (BI  
Sibbesse) hat angesichts einer Anzahl von ihr gefundenen Unstimmigkeiten und Lücken je-
doch Bedenken, ob die gesamten Antragsunterlagen fehlerhaft und damit nicht verwertbar 
sind. Herr Piegsa (ML / RV BS) stellt dazu klar, dass die Landesplanungsbehörde selbst 
prüfen und Korrekturen, soweit dies notwendig erscheint, vornehmen wird. 
 
Als Einstieg in die Erörterung des eigentlichen Variantenverlaufs spricht Herr Machens 
(Rechtsanwalt) als Rechtsvertreter der Gemeinde Söhlde das Rohstoffsicherungsgebiet im 
Bereich Söhlde an. Wegen des Rohstoffabbaus durch Sprengung erscheint hier eine Tras-
senführung fraglich. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) erläutert, dass kein grundsätzli-
ches Problem der Trassenführung besteht. Wenn möglich, wird überspannt. Fragen der 
möglichen Umgehung des Gebietes sowie etwaiger Eigentümerentschädigungen sind im 
Planfeststellungsverfahren zu behandeln. Auf die Frage von Herrn Piegsa (ML / RV BS), wie 
der Konflikt entschärft werden kann, bekräftigen auch Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
und Herr Buksdrücker (ERM GmbH) die Möglichkeit der (östlichen) Vorbeiführung bzw. der 
mit zwei Masten möglichen Überspannung der ca. 500 m langen Querungsfläche. Auch im 
Hinblick darauf, dass bereits eine 220 kV-Leitung das Gebiet quert, gibt es hier keine tech-
nisch nicht lösbaren Probleme (s. Kartenanlage: NDS_Söhlde_WKA_Rohstoffabbau.pdf). 
 
Zu der Frage von Herrn Schaare (BI Innerstetal), ob die Untervarianten 2a und 2b noch ak-
tuell sind, erläutern die Herren Buksdrücker (ERM GmbH) und Dr. Ohms (Rechtsanwalt 
TenneT TSO GmbH), dass diese nicht Gegenstand der Erörterung sind, da sie im Untervari-
antenvergleich bereits ausgeschieden sind. Im Rahmen der Hauptvariantenfindung waren 
verschiedene Raumwiderstände in der Gesamtheit zu betrachten, nun geht es um die Frage 
der Lösbarkeit der Konflikte, um die Variante mit dem geringsten Beeinträchtigungspotenzial 
herauszufiltern. Herr Piegsa (ML / RV BS) bestätigt dies, ergänzt aber, dass die Neubewer-
tung von bislang ausgeschlossenen Untervarianten zur Konfliktbewältigung nicht ausge-
schlossen sein kann. 
 
Herr Bender (Gemeinde Söhlde) stellt die Möglichkeiten der Querung des Rohstoffabbau-
gebietes im Bereich Söhlde in Frage. In dem planfestgestellten Gebiet sind zwei Unterneh-
men bis zu einer Tiefe von 65 m mit Rohstoffabbau beschäftigt, 900 m wären zu queren, die 
dargestellte Überspannung von 500 m mit zwei Masten ist daher nicht nachvollziehbar. Ent-
schädigungszahlungen werden zudem als nicht praktikabel angesehen, da eine Einschrän-
kung der wirtschaftlichen Tätigkeit für die Unternehmen existenziell und nicht mit Geldzah-
lung zu lösen wäre. Herr Flory (Landkreis Hildesheim) unterstützt diese Ausführungen und 
bezeichnet das als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung ausgewiesene Gebiet als volkswirt-
schaftlich zu schützendes Gut. Der dort abgebaute Rohstoff (Kalk) ist äußerst selten. Herr 
Piegsa (ML / RV BS) möchte wissen, ob die Untervariante westlich Söhlde die Lösung des 
Konflikts ist. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) verweist nochmals auf die Vorbelastung in 
Gestalt der vorhandenen 220 kV-Leitung. Zurückkommend auf die Frage der ausgeschlos-
senen Untervarianten ist festzustellen, dass bei einer westlichen Umgehung Söhldes (U2a) 
weitaus größere Konflikte mit dem Landschaftsbild gesehen werden. Technisch ist die Que-
rung des Rohstoffabbaugebietes mit angepasster Gründung der Masten möglich. Dazu er-
gänzt Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH), dass die neue 380 kV-Leitung so nah wie 
möglich parallel zur vorhandenen 220 kV-Leitung geführt werden soll. Herr Flory (Landkreis 
Hildesheim) bekräftigt die aus seiner Sicht unmögliche Gründung eines Maststandortes bei 
einer Rohstoffabbautiefe bis 65 m. Die unterschiedlichen Auffassungen bleiben bestehen, 
weitere Sachaufklärung ist erforderlich. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht das südlich des Rohstoffabbaugebietes gelegene Vor-
ranggebiet für Windenergieanlagen an. Dazu führt Herr Buksdrücker (ERM GmbH) aus, 
dass die enge Bündelung mit der vorhandenen 220 kV-Leitung vorgesehen ist und trotz der 
dann parallelen doppelten Trassenführung notwendige Abstände zu Windenergieanlagen 
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eingehalten werden können. Alternativ wären aber auch die Aufgabe der Bündelung und die 
Führung der 380 kV-Leitung zwischen den beiden in Rede stehenden Gebieten ggf. mit 
leichter Tangierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen möglich. Details wären im 
Planfeststellungsverfahren zu klären. Dem widerspricht Herr Flory (Landkreis Hildesheim). 
Der Problemtransfer in das Planfeststellungsverfahren ist nicht zulässig. Bereits im Raum-
ordnungsverfahren muss nachgewiesen werden, dass eine Trassierung ohne Tangierung 
eines Vorranggebietes grundsätzlich möglich ist. Dazu erwidert Herr Dr. Ohms (Rechtsan-
walt TenneT TSO GmbH), dass das Vereinbarkeitsgebot nicht bedeutet, dass ein Vorrang-
gebiet überhaupt nicht tangiert werden darf, sondern eine Prüfung im Einzelfall zu erfolgen 
hat. Insofern ist die Erörterung im Raumordnungsverfahren richtig angesiedelt. Die Auffas-
sungen hierzu bleiben gegenteilig. Herr Piegsa (ML / RV BS) stellt die Konflikte Rohstoffab-
baugebiet und Windenergieanlagengebiet als weiterhin ungelöst fest. 
 
Für den weiteren südlichen Variantenverlauf im Bereich Luttrumer Moor/Asselgraben macht 
Frau Striebl (LBU) darauf aufmerksam, dass die Aspekte Landschaft und landschaftsbezo-
gene Erholung insbesondere auch für psychisch erkrankte Menschen bislang keine ausrei-
chende Berücksichtigung gefunden haben. Eine Freileitung wird zu einer weiteren Technisie-
rung der Landschaft beitragen. Um die Abstandsregelungen des EnLAG einzuhalten plant 
der Vorhabensträger die Freileitung im Zick-Zack-Kurs. Der Mensch zerstört seinen eigenen 
Lebensraum allein schon durch die optische und psychische Wirkung, die von einer Freilei-
tung mit hohen Masten ausgeht. Das EnLAG muss sinnvoll angewandt werden: mit Erdver-
kabelung ist Siedlungsannäherung möglich. Einem Anspruch des EnLAG, Erdverkabelung 
als Pilotvorhaben durchzuführen, würde so entsprochen werden. Zudem wird die immer wie-
der dargestellte Bündelung mit vorhandenen Trassen und damit die Minimierung der Beein-
trächtigungen vehement bestritten. Das Gegenteil ist der Fall. Durch Summierung der Beein-
trächtigungen wird das Landschaftsbild weiter zerstört, Erholungswirkung vermindert und 
psychische Belastung erhöht. Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) führt dazu aus, dass 
eine Siedlungsannäherung allein mit Ziel, die Voraussetzungen für ein Erdkabel nach EnLAG 
zu erfüllen, nicht gestattet ist, da der Vorhabensträger bestrebt sein muss  Wohnumfeldstö-
rungen zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der  wirtschaftliche Netzausbau. Dies 
sei eines der vorrangigen Ziele der EnWG. 
 
Auch Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) sieht das Ziel der Bündelung der 
Höchstspannungsleitung mit der BAB 7 und anderen Infrastruktureinrichtungen als nicht um-
setzbar an. Die westliche Umgehung Burgdorfs (U2a/U2b) sieht er aber beispielsweise 
durchaus als Möglichkeit an. Für das trotz Vorbelastung einmalige Landschaftsbild, exempla-
risch in den Bereichen Hohenassel, Wartjenstedt, Luttrumer Moor und Asselgrabenniede-
rung, kann es keine Lösung sein, dieses für die nächsten 80 Jahre durch eine Freileitung im 
Zick-Zack-Kurs zu schädigen. Er fordert eine vertiefende Prüfung durch die verfahrensfüh-
rende Behörde. 
 
Auf die Frage von Herrn Oertwig (Landkreis Northeim), ob die Versorgungssicherheit hö-
herwertiger als das Landschaftsbild ist, erwidert Herr Piegsa (ML / RV BS), dass eine pau-
schale Antwort auf diese Frage nicht möglich ist. Grund des ROV ist der notwendige Netz-
ausbau. Alle Schutzgüter werden berücksichtigt, Ziele und Grundsätze sind im LROP defi-
niert. 
 
Herr Weber (Landkreis Hildesheim) stellt für die Luttrumer Moorniederung fest, dass die 
Querung der LSG im Landkreis Wolfenbüttel und in der Stadt Salzgitter vermieden wird, im 
Bereich des Landkreises Hildesheim eine Querung der Moorniederung jedoch dargestellt ist, 
da dort kein LSG ausgewiesen ist. Eine derartige Vermischung der Kriterien der Raumver-
träglichkeit in der Umweltverträglichkeitsstudie ist seiner Ansicht nach jedoch nicht zulässig. 
Die tatsächlichen Werte einer Landschaft müssen unabhängig vom Schutzstatus gewichtet 
werden. Entgegen den Aussagen des Vorhabensträgers hat der Vogelzug in dem Gebiet 
Asselgraben sehr wohl besondere Bedeutung, was auch durch eigenes Erleben bestätigt 
werden kann. Dazu äußert Herr Buksdrücker (ERM GmbH), dass sich mögliche Trassen-
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verläufe in der Tat an bestehenden LSG orientieren, die jeweiligen Trassenkorridore jedoch 
derart aufgeweitet sind, dass die LSG möglichst umgangen werden können. Herr Dr. Kreu-
ziger (PNL GbR) ergänzt zum Thema Vogelzug, dass eine Rastgebietskartierung durchge-
führt wurde, so dass die Wertigkeit der Funktion des gesamten Raumes der Luttrumer Moor-
niederung bezüglich der Avifauna beurteilbar ist. Im Vergleich mit anderen avifaunistisch 
bedeutsamen Gebieten war eine höhere Gewichtung jedoch nicht möglich. 
 
Zur Lebenstedter Lössbörde bemängelt Frau Seitz-Hüffmeier (Stadt Salzgitter) eine falsche 
Bewertung durch den Vorhabensträger. Zurzeit ist der Raum noch von Freileitungen unbe-
lastet. Der Bau einer 380 kV-Höchstspannungsfreileitung würde Tür und Tor für weitere in 
naher Zukunft notwendig werdende Stromtrassen öffnen, da auch dann das Bündelungsge-
bot zu beachten wäre. Die Lösung kann nur eine Erdverkabelung sein. Dazu stellte Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) fest, dass im Rahmen der großräumigen Betrachtung des Rau-
mes der Lebenstedter Lössbörde keine höhere Wertigkeit zugestanden werden konnte. Auch 
eine eigenständige Betrachtung des Raums hätte nicht zu einer anderen Bewertung geführt. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) fragt nach der Versorgungssicherheit bei Erdverkabe-
lung. Dazu antwortet Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH), dass das Unternehmen bisher 
keinerlei Erfahrungen mit Erdkabeln hat, diese aber im Rahmen der Pilotvorhaben des  
EnLAG erproben und Erfahrungen bezüglich der Versorgungssicherheit sammeln wird. 
 
Herr Krakowski (Gemeinde Holle) kommt zurück auf das Luttrumer Moor und äußert sein 
Unverständnis darüber, dass Masten auch im Moorgebiet aufgestellt werden sollen. Zudem 
berührt die Trassierung ein Wochenendhausgebiet sowie einen Campingplatz, nach eigenen 
Messungen kann hier noch nicht einmal der Mindestabstand von 200 m eingehalten werden. 
Dazu weist Herr Piegsa (ML / RV BS) auf die nach der 26. BImSchV einzuhaltenden Grenz-
werte hin. Die Regelungen zu Siedlungsabständen dienen der Vorsorge und Wohnumfeld-
verbesserung. Sie sind als Ziele des LROP nicht messtechnisch begründet. Wochenend-
haus- und Campingplatzgebiete sind nicht für dauerhaftes Wohnen vorgesehen und erfahren 
aus dem LROP heraus keinen besonderen Schutz. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) stellt 
klar, dass ein Abstand von 200 m eingehalten werden kann, obwohl die Abstandsregelung 
hier nicht einschlägig ist. Nach Hinweis von Herr Machens (Rechtsanwalt) als Rechtsvertre-
ter der Gemeinde Holle, dass die Zweckbestimmung der fraglichen Gebiete „wohnen“ ist, 
macht Herr Krakowski (Gemeinde Holle) deutlich, dass die Unstimmigkeit nicht ausgeräumt 
ist und die Bedenken aufrecht erhalten werden. 
 
Zum Windpark bei Holle mit insgesamt 8 Anlagen und der den Park durchschneidenden Au-
tobahn bezweifelt Herr Krakowski (Gemeinde Holle) die Möglichkeit der Durchführung einer 
Freileitung, insbesondere auch im Hinblick auf Sicherheitsabstände z.B. bei Brandfällen. 
Auch Herr Piegsa (ML / RV BS) sieht aufgrund der Abstandsproblematik im fraglichen Be-
reich keine Querungsmöglichkeit mittels Freileitung und fragt nach Alternativen. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) teilt dazu mit, dass der Planungskorridor noch etwas aufgewei-
tet werden kann, sodass die Trassierung mit Freileitung bei Einhaltung der notwendigen Ab-
stände möglich wird (s. Kartenanlage: NDS_WKA_Holle_Baddeckenstedt.pdf). Daran 
schließt sich die Frage von Herrn Krakowski (Gemeinde Holle) an, warum der Konflikt nicht 
einfacher mittels Erdverkabelung gelöst wird. Im weiteren Variantenverlauf würde eine Frei-
leitung zudem die Erweiterungsmöglichkeiten der Ortschaft Holle stark einschränken. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass die Trassenführung zukünftige Ortserweiterungen 
berücksichtigt. 
 
Zum Variantenverlauf durch das LSG Hainberg bemängelt Herr Krakowski (Gemeinde  
Holle), dass die hohe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in den Antragsunterlagen un-
kommentiert als Feststellung des Vorhabensträgers enthalten ist. Herr Buksdrücker (ERM 
GmbH) stellt klar, dass der Konflikt im Rahmen der Variantenabwägung zu bewerten, aber 
an sich kein Ausschlusskriterium für die Variante ist. Von Herrn Krakowski (Gemeinde  
Holle) auf die Berücksichtigung des FFH-Gebietes Nette/Sennebach angesprochen erläutert 
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Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR), dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht feststellbar sind. 
Die Überspannung eines Fließgewässers stellt allein keine erhebliche Beeinträchtigung dar. 
 
Herr Weber (Landkreis Hildesheim) sieht die Innerstequerung nach wie vor problematisch. 
Es handelt sich um ein EU-Vogelschutzgebiet (VSG), für die Naturschutzbehörde besteht ein 
Entwicklungsgebot. Wie z.B. der Schwarzstorch im Hainberg kommen manche Vogelarten 
nur als wenige Brutpaare vor. Beeinträchtigungen können damit sehr schnell zur vollständi-
gen Eliminierung einer Art führen. Bei einer Querung des Hainberges würde es sich zudem 
um eine Waldumwandlung mit der Folge der Ersatzaufforstung handeln. Allein diese wäre 
mit angenommenen 25 – 30 ha raumbedeutsam im Rahmen der Gesamtmaßnahme bzw. 
der Variantenabwägung. Die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
wird angezweifelt. Laut Herrn Dr. Kreuziger (PNL GbR) ist hier derselbe Beurteilungsmaß-
stab anzulegen wie beim FFH-Gebiet Nette/Sennebach. Die Vogelpopulationen sind bezüg-
lich der konkreten Vorkommen zu betrachten. Zu bewerten ist das realistische Konfliktpoten-
zial u. a. vor dem Hintergrund des Flugverhaltens. Auch wenn viele Vogelarten bevorzugt 
entlang der Fließgewässer fliegen, ist kein derartiges Konfliktpotenzial zu erkennen, welches 
die Erhaltung der Art an sich gefährdet. Zur Minderung des Kollisionsrisikos wird die Markie-
rung der Leitung empfohlen. Frau Striebl (LBU) kritisiert, dass eine Erdverkabelung zur Kon-
fliktminimierung seitens des Vorhabensträgers überhaupt nicht geprüft worden ist. 
 
Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) weist auf die Verbindung der Derneburger 
Kiesteiche mit den Baddeckenstedter Teichen als wertvolles Biotop hin. Er vermisst die Prü-
fung einer weiteren Umgehungsmöglichkeit. Herr Schaare (BI Innerstetal) zweifelt an, dass 
Vögel die Leitungsseile unterfliegen werden, da die Masthöhen und damit verbunden die 
Seilhöhen erst im Planfeststellungsverfahren feststehen und somit jetzt noch nicht beurteilt 
werden können. Dazu stellt Herr Breuer (NLWKN) klar, dass auf Ebene des Raumord-
nungsverfahrens die Frage der erheblichen Beeinträchtigung der maßgebenden Bestandteile 
des VSG, also der anzunehmenden signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos zu stellen ist. 
Die Frage der Erheblichkeit kann jedoch nicht bejaht werden. Zu erwarten ist in diesem Zu-
sammenhang, dass Seilmarkierungen als Konfliktminimierung das Anflugrisiko verringern 
werden. Herr Galland (NABU LV Nds.) macht geltend, dass die Bedenken nicht ausgeräumt 
sind, die Frage nach der genauen Konfliktminimierung bleibt offen. Der Schwarzstorch ist 
Brutvogel im Hainberg und insofern zu berücksichtigen. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) führt 
aus, dass der Schwarzstorch im FFH-Gebiet Hainberg brütet, aber keine maßgebende Art 
für das FFH-Gebiet ist. Das Vorkommen wurde trotzdem berücksichtigt. Frau Striebl (LBU) 
ergänzt, dass das Innerstetal das Nahrungshabitat des Schwarzstorches ist. Herr Breuer 
(NLWKN) erwidert, dass der Schwarzstorch in die Verträglichkeitsprüfung des VSG Innerste-
tal als Nahrungsgast einzustellen ist.  
 
Dem vom Vorhabensträger dargestellten geringen Beeinträchtigungspotenzial des Waldbe-
wuchses bzw. der Waldfunktion wird seitens Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) deut-
lich widersprochen. Bei einer zulässigen Wuchshöhe von 7 m unter einer Freileitung ist eine 
ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung nicht mehr möglich. Eine 60 m breite Trasse durch 
den Hainberg kann keine untergeordnete Zubehörfläche mehr sein. Herr Dr. Gramatte 
(ERM GmbH) weist darauf hin, dass der fragliche Schutzstreifen rein rechtlich als Wald an-
zusehen ist. Zudem besteht die Wuchshöhenbegrenzung auf 7 m nur direkt unter der Lei-
tung. Eine Waldumwandlung wird jedenfalls nicht gesehen. In diesem Zusammenhang führt 
Herr Dr. Gramatte den Ausbau der BAB 7 an, der ein Aufreißen des Waldrandes erfordert. 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) stellt klar, dass der Ausbau der BAB 7 ein Eingrei-
fen in den Wald nicht erfordert, da die Ausbaumaßnahme nur auf dem Grundstück der Auto-
bahn stattfindet. Demgegenüber wird der Wald durch den Bau der 380 kV-Leitung erheblich 
beeinträchtigt.  
 
Herr Köhler (BUND) verweist auf den geplanten Bau einer Biotopbrücke im Zuge des Aus-
baus der Autobahn, die Tierwanderung insbesondere in Richtung Westen ermöglichen soll 
und stellt die Frage, ob die Funktion dieser Brücke durch die Freileitung beeinträchtigt wird. 
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Dazu erklärt Herr Dr. Gramatte (ERM GmbH), dass durch die Trasse keine Beeinträchti-
gung der Funktion erwartet wird. Die möglichen Veränderungen des Bewuchses im späteren 
Schutzstreifen führen jedenfalls nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Situation. 
Zur Nachfrage, ob die Wanderung der Wildkatze zwischen Harz und Solling durch Mast-
standorte behindert werden kann, erklärt Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR), dass eine derartige 
Barrierewirkung nicht bekannt ist. Die für die Wildkatze relevante Landschaftsstruktur liegt 
unter den Leitungen, die Maststandorte sind unproblematisch. Dies gilt auch für den Luchs. 
 
Noch einmal zum Luttrumer Moor zurückkommend sagt Herr Zobel (BI Innerstetal), dass die 
dortigen Wege nicht für Bautätigkeit ausgelegt sind und das gesamte Moor bereits in der 
Bauphase zerstört werden würde. Dazu verweist Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH) auf 
das Planfeststellungsverfahren, in dem die Detailplanungen einschließlich Zuwegung festge-
legt werden. 
 
Zum weiteren Variantenverlauf Bockenem Richtung Süden spricht Frau Hoffmeister (Forst-
amt Liebenburg) den Wald östlich Bornum an. Wegen des notwendigen Siedlungsabstandes 
verläuft die Trassenvariante durch das LSG Drögenberg. Gefordert wird hier die Erdverkabe-
lung mit geringerem Abstand zur Ortschaft und außerhalb des Waldes. Frau Brünesholz 
(ML) stellt hierzu klar, dass das EnLAG die Möglichkeit der Erdverkabelung allein aufgrund 
des Vorhandenseins eines Waldbestandes nicht eröffne. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) kommt zurück auf den kommenden Ausbau der  
BAB 7, die durch die bereits erfolgte Abholzung des Randbewuchses völlig nackt wirkt. Da 
die Freileitung im Rahmen der Bündelung quasi auf den Höhenzügen der Autobahn parallel 
verlaufen soll, würde das Landschaftsbild auf diese Weise unakzeptabel zerstört. Das dem 
Grunde nach sinnvolle Bündelungsgebot kann hier nicht seinen Zweck erfüllen. Auch durch 
das Bündelungsgebot, so Herr Schomberg (TenneT TSO GmbH), werden Landschaftsbe-
einträchtigungen nicht völlig auszuschließen sein. Zur Konfliktminimierung wird aber die 
sorgfältige Auswahl der Mastvarianten beitragen können, zudem ist „höchster Mast auf 
höchster Stelle“ grundsätzlich nicht gekonnt und auch nicht gewollt. 
 
Herr Weber (Landkreis Hildesheim) macht geltend, dass die dargestellte Umgehung  
Mahlums nicht akzeptabel ist. Nur die Erdverkabelung zwischen Bockenem und Mahlum 
entlang der BAB 7 kann das Problem der Berührung von zwei LSG durch eine Freileitung 
lösen. Dem Vorhabensträger sei es nach EnLAG möglich, dort eine Erdverkabelung zu pla-
nen. Die verfahrensführende Behörde könne dies nach EnLAG fordern. Frau Brünesholz 
(ML) erklärt dazu, dass dann, wenn LSG aufgrund des LROP freigehalten werden, bei Un-
terschreitungen der Siedlungsabstandsregelungen nach EnLAG erdverkabelt werden muss.  
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Erörterung am 11.04.2011 (Nachmittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Variante 5 im  
Abschnitt Wahle – Einmündung in Variante 1 bei  

Seesen-Rhüden 
 
 
 
Verfahrensführung: 
 
 

Frau Brünesholz (ML), Herr Piegsa (ML / RV BS) 
Herr Breuer (NLWKN) 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 

Herr Schomberg, Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Hackemesser,  
Frau Klaus (ERM GmbH) 
Herr Dr. Kreuziger(PNL GbR) 
 

Protokollanten: 
 
 
Teilnehmer: 

Herr Bredtschneider (ML / RV BS),Frau Worch (ML / RV BS),  
Herr Schnäker (MI / RV BS)  
 
siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

13:15 Uhr 
 
14:45 Uhr 
 

 
 
Frau Brünesholz (ML) begrüßt die Anwesenden und setzt die Erörterung mit der Variante 5, 
Wahle – Einmündung in Variante 1 bei Seesen-Rhüden fort. Zunächst wird der Abschnitt 
Wahle bis Salzgitter-Lebenstedt behandelt.  
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht die besondere Konfliktsituation in der Nähe des Vogel-
schutzgebietes Lengeder Teiche an. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) schildert, dass dort das 
gesamte Spektrum der Vogelarten in Niedersachsen anzutreffen ist. Es bestehen regelmäßi-
ge Flugbeziehungen kollisionsgefährdeter Arten zwischen den Brut-, Rast- und Nahrungsha-
bitaten. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes (Natura 2000) ist nicht 
auszuschließen. Herr Breuer (NLWKN) legt dar, dass sofern eine Gefährdung Wert bestim-
mender Arten nicht ausgeschlossen werden kann, zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesse für die Weiterverfolgung einer Variante gegeben sein müssen und es 
dürfen zugleich auch keine anderen zumutbaren Alternativen erkennbar sein. 
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) bemängelt, dass die Variante 5 den Wald südöst-
lich von Salzgitter-Lichtenberg anschneidet, um eine Siedlungsannäherung zu vermeiden. 
Der Wald ist gleichzeitig Bestandteil eines LSG. Auf Nachfrage von Frau Brünesholz (ML) 
und Herrn Piegsa (ML / RV BS) wird vorgeschlagen alternativ zu prüfen, inwieweit die Tras-
sierung in Siedlungsnähe verschoben werden kann. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Piegsa (ML / RV BS) führt Frau Seitz-Hüffmeier (Stadt Salzgitter) 
aus, dass die Variante 5 südlich Lichtenberg wertvolle Erholungsbereiche der Salzgitter Hö-
henzüge berührt, die zugleich als LSG geschützt sind. Sie geht davon aus, dass Variante 5 
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nach Betrachtung der Konflikte kaum ernsthaft weiterverfolgt werden kann. Auf Grund der in 
Salzgitter-Lebenstedt vorkommenden wertvollen Lössböden ist auch eine Erdverkabelung 
nicht konfliktfrei zu realisieren. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) bestätigt, dass der Bereich 
als Bestandteil der Hildesheimer Lössbörde zu bewerten ist. Frau Seitz-Hüffmeier (Stadt 
Salzgitter) verweist auf das südlich Salzgitter-Heerte gelegene Vorranggebiet für Natur und 
Landschaft, das zugleich als Natura 2000 Gebiet ausgewiesen ist. Der Heerter See bietet 
zahlreichen Vogelarten und vielen anderen geschützten Tieren einen besonders wertvollen 
Lebensraum. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass der Heerter See nicht gequert, 
sondern westlich umgangen wird. 
 
Herr Wiesenhütter (Landkreis Goslar) stellt fest, dass durch die Variante 5 erhebliche Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu verzeichnen sind und bittet um Klärung in-
wieweit die Untervarianten südlich Salzgitter-Lebenstedt weiter verfolgt werden. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass die Untervarianten 3a und 4b in diesem Pla-
nungsraum verworfen wurden.  
 
Herr Fleige-Lütgering (BI Lahstedt) bemängelt, dass eine Bündelung der Trasse mit vor-
handener Infrastruktur z.B. dem Salzgitter-Kanal und der BAB 39 als sog. Variante 6, die ggf. 
auch als Erdkabel auszuführen ist, nicht untersucht wurde. Frau Brünesholz (ML) und Herr 
Piegsa (ML / RV BS) weisen auf die in Northeim behandelten Grundsatzfragen hin und le-
gen dar, dass sich nach Würdigung der vorgelegten Unterlagen die geforderte Untersuchung 
nicht aufdrängt. 
 
Herr Schaper (BI Ringelheim und Freundeskreis e.V. -BI Ringelheim-) bemängelt, dass die 
Bündelung bei Haverlah/Ringelheim aufgegeben wird und die Trasse das Landschaftsbild 
stark stört. Er befürchtet, dass die Trasse das Denkmal Schloss Ringelheim wesentlich be-
einträchtigt und im Bereich des Flugplatzes Schäferstuhl eine Gefahr für den Segelflug dar-
stellt. Zudem bewirkt die Querung der Innersteaue eine Störung des dort festgelegten Vogel-
schutz- und FFH-Gebietes. Herr Piegsa (ML / RV BS) erwidert, dass der Abstand von 400 m 
zu Schloss Ringelheim gewahrt bleibt und die beteiligte Luftfahrtbehörde den Flugplatz 
Schäferstuhl als unproblematisch ansieht. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) legt ergänzend 
dar, dass für das Vogelschutzgebiet Innersteaue erhebliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen werden können und verweist auf seine Ausführungen für den Bereich Bockenem 
(zu Variante 1). Herr Schaper (BI Ringelheim) befürchtet, dass erhebliche Abholzungen er-
forderlich werden und beklagt, dass hier mit zweierlei Maß vorgegangen wird. Herr Dr. 
Kreuziger (PNL GbR) und Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidern, dass bei der Querung 
der Innersteaue keine Gehölzeinschläge zu befürchten sind. Die Querung erfolgt in enger 
Bündelung mit der 110 kV-Leitung. Herr Breuer (NLWKN) bestätigt, dass die Innersteaue 
teilweise als FFH-, teilweise als Vogelschutzgebiet festgelegt ist, Schäden an der Biotopaus-
stattung sind jedoch nicht zu befürchten. 
 
Herr Range (Samtgemeinde Baddeckenstedt) legt dar, dass für den Bereich westlich  
Haverlah eine erheblich Vorbelastung durch Windenergieanlagen und die vorhandene 110 
kV-Leitung besteht und bittet um Klärung, inwieweit eine Trassenführung westlich Haverlah 
auf einem Gestänge erfolgen kann. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erklärt, dass die Ost-
umgehung Haverlahs wegen Unterschreitung der Abstandsvorschriften bei einer Bündelung 
westlich Haverlah verfolgt wird. Herr Piegsa (ML / RV BS) fragt, inwieweit eine eventuelle 
Westumgehung mit Unterschreitung der Abstandsvorschriften akzeptiert wird. Herr Range 
(Samtgemeinde Baddeckenstedt) erwidert, dass die Einhaltung der Abstandvorschriften zu 
beachten ist und ggf. eine Erdverkabelung geprüft werden muss. Frau Brünesholz (ML) 
verweist auf die Rechtslage, wonach eine Erdverkabelung nur ermöglicht wird, sofern die 
Abstandsvorschriften unterschritten werden. 
 
Herr Kühlewind (Samtgemeinde Lutter am Barenberge) verweist auf die Forderung der von 
Variante 5 stark betroffenen Samtgemeinde Lutter am Barenberge, die Leitung als Erdkabel 
zu verlegen. Er hält die Planungsunterlagen hinsichtlich der Bewertung der Raumverträglich-
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keit und der Umweltverträglichkeit für unvollständig und mit gravierenden Mängeln behaftet. 
Er fragt, ob die Variante 5 als ungeeignet angesehen wird und ob davon auszugehen ist, 
dass die Trassenauswahl nicht auf Grund von wirtschaftlichen Überlegungen des Antragstel-
lers erfolgt. Herr Piegsa (ML / RV BS) entgegnet, dass die Prüfbarkeit der Antragsunterla-
gen von der verfahrensführenden Behörde festgestellt wurde, da ansonsten dass ROV nicht 
eröffnet worden wäre. Variante 5 ist trotz erheblicher Konflikte nicht grundsätzlich ungeeig-
net. Die eigentliche Abwägung und Bewertung der Varianten wird durch die verfahrensfüh-
rende Behörde, nicht den Antragsteller, durchgeführt. Dabei wird auch die Frage der Wirt-
schaftlichkeit eine gewisse Rolle spielen. Frau Brünesholz (ML) ergänzt, dass im Raumord-
nungsverfahren grundsätzlich nur die beantragten Varianten geprüft werden und weitere Va-
rianten von der Raumordnungsbehörde oder von Beteiligten nicht einzubringen sind. Herr 
Kühlewind (Samtgemeinde Lutter am Barenberge) weist darauf hin, dass die Aufnahme der 
Variante 5 in den Untersuchungsrahmen eine Forderung des Landes war. Herr Piegsa (ML / 
RV BS) erklärt, dass diese Varianten dem in der Antragskonferenz von Beteiligten geäußer-
ten Wunsch entspricht, Trassenuntersuchungen auch für eine östliche Variante durchzufüh-
ren. 
 
Herr Kühlewind (Samtgemeinde Lutter am Barenberge) informiert darüber, dass zurzeit im 
Landkreis Goslar der Harzrand wegen seines markanten Landschaftsbildes weitestgehend 
keine Standorte für Windenergie aufweist. Auf Betreiben des Landrates sollen nun im Zu-
sammenhang mit einem angedachten unterirdischen Pumpspeicherwerk Standortuntersu-
chungen durchgeführt werden. Momentan ist unklar welche Standorte zum Tragen kommen. 
Herr Wiesenhütter (Landkreis Goslar) bittet, bei der Abwägung der Leitungstrassen diese 
Überlegungen, die vom ZGB als zuständigem Regionalplanungsträger erst noch geprüft 
werden, nicht zu berücksichtigen. 
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) bemängelt, dass im Bereich der Gemeinde  
Hahausen in Wald ausgewichen wird, um Siedlungsabstände einzuhalten. Sie fordert zwi-
schen Hahausen und dem Waldrand eine Erdkabelvariante zu prüfen. Herr Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) verweist auf die bestehenden Rechtsvorschriften. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) spricht in Hinblick auf die Querung im Bereich der Innerste den 
dortigen Kiesabbau an und die vom LBEG befürchteten Nutzungskonflikte. Herr Schomberg 
(TenneT TSO GmbH) betont, dass für den Bereich der Kiesabbauflächen keine erheblichen 
Nutzungseinschränkungen erwartet werden. In Absprache mit den Eigentümern können ent-
sprechende Arbeitshöhen unterhalb der Leitung eingehalten werden.  
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) bittet um die Benennung der Schutzzwecke der im Bereich  
Hahausen und Ostlutter tangierten Landschaftsschutzgebiete und fragt danach, welche Re-
gelungen hierzu in den jeweiligen Verordnungen getroffen wurden. Herr Wiesenhütter 
(Landkreis Goslar)antwortet, dass im Landschaftsschutzgebiet Harz technische Bauwerke 
wie Leitungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) 
trägt für das Landschaftsschutzgebiet Bodensteiner Klippen/Klein Rhüdener Holz die Ver-
botstatbestände vor. 
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Erörterung am 12.04.2011 (Vormittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Varianten 1 und 5 

(teilweise Überlagerung mit 2, 3 und 4) im Abschnitt  
Seesen/Rhüden – Anschluss an Varianten A und B bei  

Hardegsen 
 
 
 
Verfahrensführer: 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (NLWKN) 
 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Klaus, Frau Hackemesser 
(ERM GmbH) 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
 
Herr Schnäker (MI / RV BS), Frau Worch (ML / RV BS),  
Herr Bredtschneider (ML / RV BS) 
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

09:02 Uhr 
 
12:15 Uhr 
 

 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) begrüßt und führt in das Thema ein. Herr Buksdrücker (ERM 
GmbH) stellt den Trassenabschnitt kurz vor. 
 
Für den Variantenverlauf im Stadtgebiet Seesen weist Herr Nickel (Stadt Seesen) auf Erd-
fälle und Erdfallrisiken hin und macht Abwägungsfehler geltend. Der Aussage von Herrn 
Siegmann (TenneT TSO GmbH), dass der Mastbau auch in solchen Bereichen durch unter-
schiedliche Gründungsmaßnahmen technisch umsetzbar und andernorts bereits praktiziert 
worden ist, kann er nicht folgen. Herr Piegsa (ML / RV BS) erläutert, dass die konkrete tech-
nische Lösung im Planfeststellungsverfahren zu bestimmen ist. Dazu betont Herr Theuser 
(BI Ambergau/Seesen) das massive Auftreten von Erdfällen in der Vergangenheit. Es ist aus 
den Antragsunterlagen nicht erkennbar, dass sich der Vorhabensträger überhaupt mit dieser 
Thematik beschäftigt hat. Dem widerspricht Herr Buksdrücker (ERM GmbH) und verweist 
auf das Planfeststellungsverfahren, in dem Baugrunduntersuchungen für die einzelnen 
Maststandorte in jedem Fall notwendig sind.  
 
Mit dieser Betrachtung ist Herr Nickel (Stadt Seesen) nicht einverstanden. Im Raumord-
nungsverfahren geht es nicht um einzelne Maststandorte und Baugrunduntersuchungen, 
sondern um das Erfordernis der raumordnerischen Bewertung des gesamten zusammen-
hängenden Erdfallgebietes. Nach den dem LBEG vorliegende exakte Kartendarstellungen ist 
auch die Seesener Kernstadt betroffen. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erläutert auf 
Nachfrage von Herrn Piegsa (ML / RV BS), welche Konsequenzen Erdfallgebiete auf eine 
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Erdverlegung hätten, dass bei diesen Gegebenheiten eine Erdverkabelung technisch ggf. mit 
Geotextilien denkbar wäre. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) spricht die vorgesehene Bündelung mit der BAB 7 an. 
Die Autobahn selbst ist optisch nicht auffällig, die Parallelführung einer Freileitung würde die 
optische Wahrnehmbarkeit überhaupt erst herstellen und einen massiven Einschnitt in das 
Landschaftsbild bedeuten. Die Stadt Seesen ist auf den Tourismus angewiesen und will den 
Radtourismus ausbauen. Eine Radwegeausweisung unter oder neben Freileitung erscheint 
jedoch nicht denkbar. Weitere Kritik wird bezüglich der Annäherung an die Autobahnraststät-
te Harz geübt. Von der Raststätte werden keine Abstände eingehalten, wie sie bei Wohnge-
bieten vorgegeben sind. Auch wenn das Gesetz es nicht vorsieht, muss von der Raststätte 
zum Schutz der dort arbeitenden Menschen Abstand gehalten werden. Beschwerden von 
dort Beschäftigten liegen bereits vor. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, dass keine 
der zu erörternden Varianten ohne Landschaftsbeeinträchtigung zu verwirklichen ist. Bei der 
angesprochenen Autobahnraststätte sind Abstände nicht einzuhalten. Der Schutz der dort 
arbeitenden Menschen ist gegeben, da die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten wer-
den. Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) entgegnet, dass der Widerstand der Bevölkerung 
gegen eine Freileitung nicht ausreichend gewürdigt wird. Bevölkerung, Bürgerinitiativen, 
Verbände und Kommunen handeln nicht nach dem „St. Florians Prinzip“, die Notwendigkeit 
des Stromtransportes wird gesehen. Im Vordergrund des Interesses steht die Erdverkabe-
lung. Bei Erdverlegung ist die Trassenführung zweitrangig. Herr Nickel (Stadt Seesen) plä-
diert in diesem Zusammenhang für ein gasisoliertes Erdkabel. 
 
Laut Herrn Gosslar (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) bietet sich die BAB 7 für die parallele 
Führung eines Erdkabels förmlich an. Der VDI hat auf der Hannover-Messe Möglichkeiten für 
künftige Erdverkabelung vorgestellt, die offizielle Vorstellung dieser Technik erfolgt allerdings 
erst am 15.5.2011. Er fordert insofern, das Verfahren auszusetzen. Die Technik baut darauf 
auf, dass eine Art Kabelfabrik vor Ort Kabel bis zu einer Gesamtlänge von 100 km produ-
ziert. Alle parallel verlaufenden Leitungen wie die für Strom, Telefon und Gas werden zu-
sammen in einer Betonröhre geführt. Trotz höherer Investitionskosten ist eine solche Bünde-
lung auf Dauer gesehen günstiger als eine Stromfreileitung. Das Verfahren ist innovativ und 
zukunftsweisend. Herrn Siegmann (TenneT TSO GmbH) ist dieses Modell in Teilen be-
kannt, der Vorhabensträger war in Person von Herrn Schomberg an der Entwicklung betei-
ligt. Die Aussage über die Entwicklung einer mobilen Kabelfabrik ist aber nicht bekannt. Herr 
Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) verweist auf das EnLAG, welches eine 
durchgehende Erdverkabelung nicht vorsieht. Alle zu erörternden Varianten stehen im Ein-
klang mit den gesetzlichen Vorgaben. 
 
Herr Schnute (Stadt Bad Gandersheim) greift das Thema Erdkabel auf und sieht eine Prob-
lemlösung bezüglich der Auswirkungen auf Landschaft und Tourismus nur durch Erdverka-
belung gegeben. Er sieht einen Abwägungsfehler darin, wenn angesichts der Entfernung der 
geplanten Trasse zur Kernstadt Bad Gandersheim von rd. 5 km keine Auswirkungen auf den 
Tourismus eingestanden werden. In Bad Gandersheim findet der Tourismus großflächig 
statt, sodass der 5 km-Abstand zu relativieren ist. Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) er-
gänzt, dass der Vorhabensträger den Antrag mit durchgehendem Erdkabel hätte stellen und 
die Reaktion der Bundesnetzagentur bezüglich Kostenanerkennung hätte abwarten können. 
 
Herr Wiesenhütter (Landkreis Goslar) schildert, dass nördlich von Bilderlahe im FFH-Gebiet 
Nette- und Sennebach die Umsetzung weiterer ökologischer Ausgleichsfunktionen vorgese-
hen ist. Erhebliche öffentliche Mittel sind bereits in das Gebiet geflossen. Eine bestehende 
Leitung wurde zur Konfliktminimierung bereits in die Erde verlegt. 
 
Herr Nickel (Stadt Seesen) kommt zurück auf die Autobahnraststätte Harz und macht gel-
tend, dass diese in 24-Stunden-Schicht betrieben wird. Weiter südlich, etwa in Höhe  
Bilderlahe, befindet sich die Autobahnmeisterei Seesen mit einem Wohnhaus. Der Klassifi-
zierung durch den Vorhabensträger als Gewerbegebiet kann nicht gefolgt werden, es handelt 
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sich tatsächlich um ein genehmigtes Wohngebäude im Außenbereich. Im Bereich Bilderlahe 
quert die Variante das Natura 2000 Gebiet Nettetal. Der Schutzzweck des Gebietes würde 
durch eine Freileitung konterkariert werden, die Verlegung eines Erdkabels in den Wiesen-
flächen wird als unproblematisch angesehen. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) erwidert, dass 
die Bedeutsamkeit des Nettetales erkannt und im Planungsprozess berücksichtigt worden 
ist. Allerdings wird das Natura 2000 Gebiet durch die parallel außerhalb des Gebietes verlau-
fende Trassenachse nicht berührt. Großvögel werden die Trasse nur ausnahmsweise kreu-
zen, erhöhtes Anflugrisiko im Rahmen des Artenschutzes ist nicht gegeben. Dies gilt auch 
für den Weißstorch. Herr Breuer (NLWKN) stimmt der vom Gutachterbüro dargestellten Fak-
tenlage zu. Obwohl das FFH-Gebiet keinen Schutzzweck für Vögel darstellt, werden diese 
gleichwohl bei der Betrachtung berücksichtigt. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 
für Vögel ist nicht zu erkennen, diverse Vermeidungsstrategien können angewandt werden, 
beispielsweise Seilkennzeichnung. Zudem handelt es sich bei der Nord/Süd-Ausrichtung um 
die Leitlinie des Vogelzuges, der damit wesentlich parallel zur Leitungstrasse stattfindet. Die 
Eigenschaft eines faktischen Vogelschutzgebietes gem. EU - Vogelschutzrichtlinie ist zu ver-
neinen. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) betont, dass eine artenschutzrechtlich Prüfung un-
abhängig davon, ob das Gebiet zum Vogelschutzgebiet erklärt wurde, durchgeführt wird. Zu 
berücksichtigen ist, dass Mittelspannungsleitungen ein höheres Anflugrisiko als Höchstspan-
nungsleitungen haben.  
 
Für Herrn Gosslar (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) ist der Verlauf des Vogelzuges in 
Nord/Süd-Richtung im FFH-Gebiet Nette- und Sennebach nicht nachvollziehbar. Zudem wirft 
er dem Vorhabensträger vor, die Pilotregelung des EnLAG sehr eng auszulegen. Er fragt, 
warum nicht die gesamte Verbindung als HGÜ-Erdkabel und damit als Pilotprojekt gebaut 
wird. Möglicherweise sind in Kürze Gesetzesänderungen zu erwarten, die dies zulassen. Er 
kündigt an, dass die BI eine entsprechende Planung vorlegen wird und stellt die Frage, was 
die Raumordnungsbehörde im Vorgriff darauf bereits heute anordnen kann. Herr Breuer 
(NLWKN) erklärt, dass das besagte FFH-Gebiet ein linearer Lebensraum ist, der sich von 
Norden nach Süden ausdehnt. Die geplante Stromtrasse wird hierzu parallel geführt, die Vö-
gel nutzen das Gebiet in der Längsrichtung. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO 
GmbH) verweist erneut auf die gesetzlichen Regelungen, die technisch und wirtschaftlich 
effiziente Teilabschnitte im Wege der Erdverkabelung zulassen. Im Übrigen stellt der Vorha-
bensträger als Netzbetreiber auch den zuständigen Ministerien die abgefragten Informatio-
nen und Praxiserfahrungen zur Verfügung. Dazu ergänzt Herr Piegsa (ML / RV BS), dass 
das EnLAG in derzeitiger Fassung klare Kriterien für die Forderung der Raumordnungsbe-
hörde nach Erdverkabelung enthält. Es ist der Raumordnungsbehörde danach nicht möglich, 
eine durchgehende HGÜ-Erdverkabelung zu fordern. Er betont, dass die immer wieder erho-
bene Forderung, ein Erdkabel unmittelbar entlang der BAB 7 zu verlegen, aufgrund einer 
Vielzahl von Bauwerken wie Lärmschutzwällen und -wänden, Regenrückhaltebecken, Auf- 
und Abfahrten, Rasthöfen und Parkplätzen und der seit alters her häufig nahe an der Auto-
bahn liegenden Ortschaften nicht umsetzbar ist. Zudem wäre auf Verlangen der Straßen-
bauverwaltung bei unterirdischen Maßnahmen ein Abstand von mindestens 20 m zur Auto-
bahn einzuhalten. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) kritisiert, dass bei Detailfragen immer wieder auf das 
Planfeststellungsverfahren verwiesen wird, Probleme des Raumes sind aber jetzt zu lösen. 
Auf das Wohnhaus an der Autobahnmeisterei Seesen zurückkommend fordert er, dieses wie 
ein Einzelgehöft im Außenbereich zu behandeln und die Abstandsregelung von 200 m  an-
zuwenden. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) kommt zurück auf die Parallelführung der Trasse mit der 
Nette bzw. dem FFH-Gebiet. Entgegen den bisherigen Aussagen ist davon auszugehen, 
dass sich Großvogelarten nicht zwangsläufig an die Nord/Süd-Flugrichtung halten und durch 
eine Freileitung daher stark behindert werden. Auch wenn es sich hier nicht um ein Vogel-
schutzgebiet handelt, muss der Vogelwelt in der Betrachtung mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Dazu erwidert Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR), dass z.B. ein Rotmilan eine 



Regierungsvertretung Braunschweig  Ergebnisniederschrift vom 12.04.2011 

 41 

Freileitung weitaus besser einschätzen kann als z.B. eine Windkraftanlage. Grundsätzlich 
sind die Vogelarten der Feuchtgebiete durch eine Hochspannungsleitung stärker gefährdet. 
Die Nette wird allerdings durch die Freileitung in einem Abschnitt gequert, der wenig attraktiv 
für die Arten ist. Herr Breuer (NLWKN) ergänzt, dass der Artenschutz auch außerhalb von 
Natura 2000 Gebieten eine Rolle spielt. Allerdings muss geprüft werden, welche Auswirkun-
gen eine Freileitung auf die einzelnen Vogelarten konkret hat. Für den Schwarzstorch sind 
Leitungen hinsichtlich des Kollisionsrisikos sowie der Trennwirkung von Brut- und Nahrungs-
habitaten problematisch. 
 
Herr Rode (Gemeinde Kreiensen) bekräftigt die Forderung der Gemeinde Kreiensen nach 
Erdverkabelung. Es bestehen Zweifel daran, dass der Vorhabensträger den im EnLAG ein-
geräumten Pilotcharakter der Leitung ernst nimmt. Erst auf Drängen der Landesplanungsbe-
hörde ist eine Nachbesserung in Teilbereichen erfolgt. Zudem ist anzunehmen, dass bei 
Teilerdverkabelung durch mehrfachen Wechsel von Freileitung auf Erdkabel und zurück un-
vertretbar hohe Kosten entstehen und sich damit die langfristige gesamtwirtschaftliche Be-
trachtung der Maßnahme verschlechtert. Die Chance der vollständigen Erdverkabelung der 
Verbindung muss jetzt genutzt werden. Dazu verweist Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
ebenfalls auf das EnLAG, wonach die zuständige Behörde für einen technisch und wirt-
schaftlich effizienten Teilabschnitt die Erdverkabelung verlangen kann. Wenn dies erfolgt, 
ergeben sich höhere Investitionskosten, die seitens der Bundesnetzagentur aber anerkannt 
werden müssen. Ein entsprechendes Verlangen der zuständigen Behörde bleibt daher ab-
zuwarten. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) ist der Auffassung, dass im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Begleitung die durchgehende HGÜ-Erdverkabelung geprüft werden muss. Der immer 
wiederkehrende Hinweis des Vorhabensträgers auf die Unmöglichkeit dieser technischen 
Variante wegen der Einbindung in ein vermaschtes Netz ist nicht nachvollziehbar. Herr  
Siegmann (TenneT TSO GmbH) stellt klar, dass HGÜ nicht Gegenstand der Erörterung ist. 
Er weist auf den in den Antragsunterlagen dargestellten erheblichen Rückbau vorhandener 
Drehstrom-Leitungen im Zuge des Neubaus hin. Bei Rückbau der vorhandenen Trasse von 
Lehrte nach Hardegsen besteht die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Versorgung von 
Hildesheim und Göttingen. Dies spricht gegen HGÜ. In diesem Zusammenhang ist Herr 
Oertwig (Landkreis Northeim) der Meinung, dass die Landesplanungsbehörde aufgrund der 
Vielzahl von Konflikten die Möglichkeit zur Anordnung von Erdverkabelung ausgiebiger nut-
zen muss. Wenn alle Varianten unüberwindbare Konflikte aufweisen, muss die durchgehen-
de Erdverkabelung angeordnet werden. Dies drängt sich laut Herrn Piegsa (ML / RV BS) 
momentan jedoch nicht auf. 
 
Herr Theuser (BI Ambergau/Seesen) spricht die Schlackenmühle südlich von Engelade an, 
ein Einzelgehöft im Außenbereich, von der die Leitung Abstand zu halten hat. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) bestätigt die Berücksichtigung dieser Bebauung und die Einhal-
tung von mindestens 200 m Abstand. 
 
Im weiteren Variantenverlauf Richtung Süden fragt Herr Oertwig (Landkreis Northeim) nach 
der Konfliktlösung bezüglich des Windparks Kalefeld. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) er-
läutert, dass es sich um drei Windenergieanlagen handelt. Der Abstand zwischen der nördli-
chen Anlage und dem Waldrand beträgt etwa 280 m, sodass es bezüglich notwendiger Ab-
stände keine Konflikte geben wird (s. Kartenanlage: NDS_WKA_Kalefeld_Oldenrode.pdf). 
 
Ebenfalls für den Bereich Kalefeld macht Herr Marten (Landkreis Northeim) auf das Harz-
horn als weltweit bekanntes archäologisches Bodendenkmal aufmerksam. In dem Bereich 
sind der Ausbau der BAB 7 sowie die Teilverlegung der B 243 geplant. Eine zusätzliche Frei-
leitung würde erhebliches Konfliktpotenzial erzeugen und die touristische Entwicklung des 
Harzhornes erheblich beeinträchtigen. Als Lösung ist die Erdverkabelung unter Berücksichti-
gung des Bodendenkmals geboten. 
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Im Bereich des Westerhöfer Waldes schneidet die Trasse laut Herr Marten (Landkreis  
Northeim) das Überfluggebiet des Schwarzstorches.  
 
Herr Möller (Stadt Northeim) macht auf ein Sondergebiet für Windenergieanlagen bei  
Imbshausen aufmerksam. Ausreichende Abstände müssen eingehalten werden. Im weiteren 
südlichen Verlauf wird zudem ein Konflikt mit dem Northeimer Klinikneubau am Sultmer ge-
sehen, ebenso im Bezug auf die in der Nähe liegende Raststätte. Herr Marten (Landkreis 
Northeim) ergänzt, dass eine Freileitung in Kliniknähe nicht denkbar ist, er weist auf die zur-
zeit laufende Flächennutzungsplangenehmigung hin. Dazu erläutert Herr Buksdrücker 
(ERM GmbH), dass der 400 m Abstand zur Klinik durch eine geringfügige Trassenoptimie-
rung innerhalb des Korridors eingehalten werden kann (s. Kartenanlage: NDS_WKA_Nort-
heim.pdf). 
 
Herr Poelmann (Landkreis Hildesheim) fordert die gleichwertige Betrachtung der Varianten 
1 und 5 im Vergleich mit den anderen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass beide Varianten 
wegen der Beeinträchtigung des VSG Leinetal bei Salzderhelden insgeheim ausgeschlossen 
werden sollen. Eine Erdverkabelung durch die Northeimer Seenplatte würde das Konfliktrisi-
ko mindern. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) führt aus, dass es im Bereich des VSG zu er-
heblichen Beeinträchtigungen kommen kann. Das VSG ist das bedeutendste Gebiet im Pla-
nungsraum, es beherbergt sehr hohe Artenzahlen und verzeichnet starke Flugbewegungen. 
Eine Erdverkabelung war nicht Gegenstand der Prüfung. Eine Erdverkabelung löst nicht au-
tomatisch alle naturschutzfachlichen Probleme, sie verschieben sich nur und es treten neue 
Problemstellungen auf. Zuzugeben ist allerdings, dass ein Vogelschlagrisiko bei einem Erd-
kabel nicht besteht. Herr Breuer (NLWKN) bestätigt das Ergebnis der Verträglichkeitsprü-
fung. Herr Piegsa (ML / RV BS) möchte wissen, wie sich die Sachlage bei Verkabelung im 
Bereich der Northeimer Seenplatte darstellt. Herr Breuer betont nochmals, dass auch ein 
Erdkabel erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hervorrufen kann. Die 
Beeinträchtigung des VSG durch ein Erdkabel wäre ggf. geringer als durch eine Freileitung. 
Diese Alternative bestehe im VSG aber nur dann, wenn keine Trassenführungen außerhalb 
des VSG möglich sind. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) macht geltend, dass die Querung der Northeimer Seen-
platte sowohl als Freileitung als auch als Erdkabel das VSG erheblich beeinträchtigen würde. 
Ausgleichsmaßnahmen sind nicht vorstellbar. Auch Herr Oertwig (Landkreis Northeim) un-
terstützt dies. Das RROP des Landkreises Northeim stellt Vorsorge- und Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft dar und weist dem Gebiet die Funktionen Freizeit und Erholung zu. 
Herr Möller (Stadt Northeim) erwartet durch die Ausweisung als Freizeiteinrichtung mit über-
regionalem Charakter sowie den Klinikneubau am Sultmer die Auslösung weiterer städtebau-
licher Entwicklungen, die zukünftig möglich sein müssen und nicht durch einen Freileitungs-
bau behindert werden dürfen. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) erkundigt sich, ob durch den geplanten Ausbau der BAB 7 der 
Badestrand der Northeimer Seenplatte verlegt werden muss. Herr Schröder (Klosterkam-
mer Hannover) weist darauf hin, dass der Badestrand in Autobahnnähe ein Provisorium ist. 
Hier befänden sich aber Segelbootanlegestellen und ein Freizeitheim. In dem planfestgestell-
ten weiteren Kiesabbaugebiet sind Maststandorte nicht denkbar. Herr Möller (Stadt  
Northeim) ergänzt, dass eine Verlegung des Strandes noch nicht vorgesehen ist. Der B-Plan 
Nr. 90 sieht einen Durchstich unter der Autobahn zur Verbindung der Wasserflächen vor. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) bestätigt, dass die genannten Bereiche als Konflikte in der 
Planung berücksichtigt wurden. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) spricht das Kollisionsrisiko für Vögel an, welches mit der Länge 
der Freileitung wächst. Sie verweist auf die Varianten 2, 3 und 4 die auch entlang des VSG 
Leinetal bei Salzderhelden verlaufen und auf die unterschiedlichen Bewertungen der Varian-
ten hinsichtlich der Auswirkungen auf das VSG. Dazu erläutert Herr Dr. Kreuziger (PNL 
GbR), dass der Trassenverlauf im Raum entscheidender ist als die Leitungslänge. Insbeson-
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dere kommt es auf das spezielle Artenrisiko, Flugbewegungen und Funktionsbeziehungen 
an. Daher sind die Trassen unterschiedlich zu beurteilen. Die Varianten 2 und 3 weisen ge-
ringeres Gefährdungspotenzial auf, Flugbewegungen finden nur in geringem Maße statt. Bei 
den Varianten 3 und 4 bestehen kaum noch Funktionsbeziehungen zum VSG. Frau  
Strehlau (BI Sibbesse) führt die Vogelzugbewegungen in diesem Bereich an. Herr Dr. 
Kreuziger (PNL GbR) schildert, dass der Vogelzug im Frühjahr / Herbst in der Regel über 
Freileitungen hinweggeht. Das Kollisionsrisiko ist hierbei weitgehend zu vernachlässigen und 
im Rahmen der Variantenfindung auszublenden, da es sich nicht um eine ortsspezifische 
Situation handelt. Herr Breuer (NLWKN) teilt die Darstellungen des Gutachterbüros für alle 
Varianten hinsichtlich des VSG und sieht keine Ungleichbehandlung. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) fragt nach der Querungsmöglichkeit des gemeinsamen 
Gewerbegebietes der Städte Moringen und Northeim und des Windparks zwischen  
Höckelheim und Hollenstedt. Nach Herrn Buksdrücker (ERM GmbH) ist die Querung mög-
lich. Eine konkrete Trasse wird im Planfeststellungsverfahren gefunden, auch unter Berück-
sichtigung des in Planung befindlichen Windparks. Denkbar ist eine Verlegung der Trasse an 
den Rand zwischen Gewerbegebiet und Windpark. Herr Möller (Stadt Northeim) berichtet, 
dass 9 Windkraftanlagen auf dem Gebiet zwischen Moringen und Höckelheim errichtet wer-
den sollen. Dem Windpark steht Herr Marten (Landkreis Northeim) kritisch gegenüber. Der 
Vorhabensträger für den Windpark ist beim Landkreis Northeim vorstellig geworden, Anzahl 
und Höhen der Anlagen stehen noch nicht fest. Die letzte F-Plan Änderung bestimmt eine 
Höhenbegrenzung auf 100 m, zurzeit erfolgt die politische Willensbildung im Hinblick auf 
eine Vergrößerung der möglichen Höhe. Die Untersuchungen zur Avifauna laufen bereits. 
Herr Möller (Stadt Northeim) bestätigt die möglichen Höhen der Anlagen von über 100 m. 
Herr Piegsa (ML / RV BS) fragt, wie ein Windpark in der Nähe eines Vogelschutzgebietes zu 
bewerten ist. Bei einer Stromfreileitung werden Auswirkungen auf Vogelarten erwartet, bei 
einem Windpark offenbar nicht. Herr Breuer (NLWKN) teilt dazu mit, dass auch ein Wind-
park grundsätzlich ein Problem für Vögel darstellt. Die Auswirkungen auf das VSG sind 
wahrscheinlich unter der Erheblichkeitsschwelle, da der Windpark nicht auf ganzer Länge 
des VSG entlangläuft. Der Landkreis wird dies im Rahmen seiner Genehmigung für den 
Windpark prüfen.  
 
Herr Schnabel (Stadt Moringen) kritisiert den gegenüber den meisten anderen Abschnitten 
deutlich breiteren Planungskorridor im Moringer Becken. Grundsätzlich wird der Ersatzneu-
bau und damit verbunden der Abbau vorhandener Leitungen begrüßt. Die Ortschaften  
Großenrode und Behrensen sollen aber aus dem Korridor herausgenommen werden. Hier ist 
bereits die Vorbelastung mit der vorbeilaufenden 110 kV-Leitung gegeben, zusätzliche Be-
lastung z.B. durch Bündelung mit einer 380 kV-Leitung ist nicht hinnehmbar. Zudem werden 
Konflikte mit dem Schwarzstorchvorkommen gesehen. Er fordert ein HGÜ-Erdkabel,  bzw. 
dass das Verfahren bis zur erwarteten Überarbeitung des EnLAG ausgesetzt wird. Herr Dr. 
Kreuziger (PNL GbR) erläutert zum Moringer Becken, dass dieses in der naturräumlichen 
Bedeutung für rastende Vogelarten keine gesteigerte Relevanz hat. Konflikte sind vorhan-
den, aber nicht genehmigungshinderlich. Die Vorkommen des Schwarzstorches wurden be-
rücksichtigt. Die konkrete Ausgestaltung der Trasse erfolgt im Planfeststellungsverfahren. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) begründet den im fraglichen Bereich aufgeweiteten Korri-
dor mit der südlich von Moringen abzubauenden 220 kV-Leitung und der an Großenrode und 
Behrensen vorbeiführenden 110 kV-Leitung. Die Aufweitung sollte die Untersuchung ver-
schiedene Trassenverläufe ermöglichen. 
 
Herr Schnabel (Stadt Moringen) weist auf das nördlich von Moringen gelegene Windener-
gieanlagengebiet als möglichen Konflikt mit der Trassierung hin. Für den Bau von Anlagen 
bis zu einer Höhe von 118 m wurde bereits Interesse bekundet. Eine steuernde Darstellung 
des F-Plans zur Ansiedlung von Windenergieanlagen existiert aufgrund eines Gerichtsurteils 
nicht mehr. Entsprechende Anträge sind nunmehr als privilegierte Vorhaben im Außenbe-
reich zu beurteilen. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) verneint einen möglichen Konflikt. Das 
Gebiet liegt deutlich außerhalb des Planungskorridors. 
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Herr Oertwig (Landkreis Northeim) spricht die im westlichen Bereich des Planungskorridors 
auf das Umspannwerk Hardegsen zulaufende 110 kV-Leitung und deren Bündelung mit dem 
Neubau der 380 kV-Leitung. Dazu erläutert Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH), dass die 
220 kV-Leitung abgebaut wird, zurzeit aber noch nicht klar ist, ob die vorhandene 110 kV-
Leitung mit auf das neue Gestänge genommen werden kann und damit ein zusätzlicher 
Trassenabbau erfolgt, oder ob die neue 380 kV-Leitung parallel bis zum UW Hardegsen ge-
führt wird. 
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Erörterung am 12.04.2011 (Nachmittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Variante 2 (teilweise in 

Überlagerung mit 3 und 4) im Abschnitt Bockenem –  
Einmündung in Varianten 1 und 5 bei Moringen 

 
 
 

Verfahrensführer: 
 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (NLWKN) 
 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Siegmann, Frau Hamm (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Klaus, Frau Hackemesser 
(ERM GmbH) 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
 
Herr Schnäker (MI / RV BS), Frau Worch (ML / RV BS),  
Herr Bredtschneider (ML / RV BS)  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

13:03 Uhr 
 
15:38 Uhr 
 

 
 
Zu Beginn des Termins äußert Herr Ehmen (Stadt Bad Gandersheim) Kritik an der bisheri-
gen Protokollführung. Nach seiner Wahrnehmung wurde nicht alles Gesagte aufgezeichnet, 
sodass fraglich ist, ob später alle vorgebrachten Anregungen und Bedenken nachgelesen 
werden können. Frau Brünesholz (ML) und Herr Piegsa (ML / RV BS) weisen darauf hin, 
dass ein Ergebnisprotokoll geführt wird. 
 
Herr Pletz (Samtgemeinde Lamspringe) erklärt, dass der Vorhabensträger und der Verfah-
rensführer nur ungenügend auf die Einwendungen der Samtgemeinde Lamspringe einge-
gangen seien. Er übergibt eine schriftliche Erklärung. An der Stellungnahme wird uneinge-
schränkt festgehalten. Herr Bartölke (Stadt Bockenem) macht geltend, dass im weiteren 
Verfahren die hohen Eingriffe in das Landschaftsbild zu berücksichtigen seien. Er hebt dabei 
das Nettetal, den Hainberg und das Ambergau hervor. Herr Poelmann (Landkreis  
Hildesheim) verweist darauf, dass vier von fünf Trassenvarianten im Gebiet des Landkreises 
Hildesheim völlig unbelasteten Raum durchschneiden. Im Bereich Groß und Klein Ilde ent-
steht zudem durch die strikte Einhaltung des gesetzlichen 400 m Siedlungsabstandes eine 
völlig unsinnige Linienführung, die die Orte statt von einer von drei Seiten belastet. Abhilfe 
kann nur eine Erdverkabelung schaffen. 
 
Herr Weber (Landkreis Hildesheim) nimmt Bezug auf den gesamten Planungsraum und 
spricht den vorgesehenen Abbau der 220 kV-Leitung im westlichen Bereich an (Variante 4). 
Er erkundigt sich, ob für die notwendige Neuversorgung des Hildesheimer Stadtgebietes der 
Bau einer weiteren, in der Gesamtplanung noch nicht dargestellten Leitung zu erwarten ist. 
Dazu erläutert Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH), dass das Umspannwerk Godenau 
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entsprechend ausgebaut werden soll. Grundsätzlich gilt je nach Auswahl der Trassenvarian-
te, dass zur Versorgung des Hildesheimer Stadtgebietes eine Umspannung von der 380 kV-
Ebene auf eine entsprechende 110 kV-Leitung über ein vorhandenes oder ein neu zu errich-
tendes Umspannwerk erforderlich wird. Für die Varianten 1 und 5 würde dies den Bau eines 
Umspannwerkes bei Dannhausen bedeuten, für die Variante 2 und 3 den Bau eines Um-
spannwerkes südlich Lamspringe. Bei Variante 4 wird das Umspannwerk Godenau genutzt. 
Auf die Frage von Herrn Franke (BI Südkreis), ob für den Bau eines Umspannwerkes ein 
Genehmigungsverfahren nach der 4. BImSchV mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
durchzuführen ist, antwortet Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH), dass diese 
Verfahrensnotwendigkeit ab 220 kV besteht, allerdings nicht zwingend mit UVP. 
. 
 
Als Rechtsvertreter der Stadt Bad Salzdetfurth macht Herr Machens (Rechtsanwalt) geltend, 
dass die Bodenburger Streuobstwiesen nicht korrekt kartiert, sondern einfach nur als Grün-
land ausgewiesen worden sind. Dies macht eine vernünftige Abwägung zweifelhaft. Dazu 
erläutert Herr Buksdrücker (ERM GmbH), dass der fragliche Bereich Teil des Bodenburger 
Beckens ist, aber nicht weiter bis auf Einzelnutzungen aufgegliedert wurde. Eine Konkretisie-
rung erfolgt im Planfeststellungsverfahren. 
 
Frau Burgdorf (NABU LV Nds.) weist darauf hin, dass die Ursprünglichkeit des Land-
schaftsbildes Ambergau und Nettetal mit erheblichen Landesmitteln wiederhergestellt wor-
den ist. Die Aussage des Verfahrensführers, dass ein Ausgleich der möglichen Beeinträchti-
gung des betreffenden Landschaftsbildes nur mit zweckgebundenen Geldzahlungen kom-
pensierbar wäre, ist ungenügend. Herr Breuer (NLWKN) bestätigt, dass das Landschaftsbild 
ein hohes Schutzgut darstellt und stimmt der Aussage zu, dass bei Beeinträchtigungen natu-
rale Entschädigungen i. d. R. nicht möglich sind. Zu berücksichtigen ist aber, dass das Inte-
resse am Erhalt des Landschaftsbildes mit jedem anderen Schutzgut und Interesse konkur-
riert; hier mit dem öffentlichen Interesse an dem Bauvorhaben. Insofern ist davon auszuge-
hen, dass -je nach gewählter Trassenvariante- das Landschaftsbild in Teilbereichen tatsäch-
lich irreversibel geschädigt wird. Bei der Zweckgebundenheit von Entschädigungszahlungen 
ist der Empfänger relativ frei, eine Rehabilitationsmaßnahme für das beeinträchtigte Land-
schaftsbild kann nicht erwartet werden. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde sollte zu einer sinnvollen Mittelverwendung führen können. 
 
Herr Pletz (Samtgemeinde Lamspringe) nimmt noch einmal Bezug auf den Zick-Zack-Kurs 
der dargestellten Trassierung im Bereich Groß und Klein Ilde und bekräftigt, dass dies eine 
sehr starke Belastung für die Menschen vor Ort ergeben würde. Im weiteren Trassenverlauf 
wird bei Sehlem zudem ein stark erdfallgefährdetes Gebiet berührt. Den Aspekt Land-
schaftsbild aufgreifend beschreibt Herr Pletz (Samtgemeinde Lamspringe) das Bodenburger 
Becken parallel der ICE-Strecke Richtung Bad Gandersheim als sanft ansteigende Talland-
schaft. Eine exponierte Leitungsführung am Hang hätte eine erhöhte Wahrnehmbarkeit und 
damit eine starke Einschränkung des Landschaftsgenusses zur Folge. Dazu verweist Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) auf die durchgeführte Landschafts- und Sichtbarkeitsanalyse. 
Einzelne Masten können tatsächlich etwas höher ausfallen, allerdings erfolgt als Konfliktmi-
nimierung die Bündelung mit der bestehenden Bahnstromleitung. Herr Marten (Landkreis 
Northeim) stellt fest, dass der Vorhabensträger bislang die Möglichkeit der gemeinsamen 
Leitungsführung mit der Bahnstromleitung verneint hätte. Laut Herrn Siegmann (TenneT 
TSO GmbH) wäre grundsätzlich im Planfeststellungsverfahren mit anderen Netzbetreibern 
zu klären, inwieweit die gemeinsame Leitungsführung auf einem Gestänge möglich ist. Auf 
Nachfrage von Herrn Schnute (Stadt Bad Gandersheim) stellt er dar, dass sich bei einer 
Parallelführung ein Abstand von etwa 50 m von den Mittelachsen der Leitungen aus gemes-
sen ergeben würde. 
 
Den Bereich Bodenburg/Lamspringe beschreibt Herr Bruns (BI Südkreis) als strukturschwa-
che Region, die aus dem Potenzial der Erholungsfunktion schöpft. Den Ausführungen des 
Vorhabensträgers, Sehenswürdigkeiten würden mehrere Kilometer vom Trassenkorridor ent-
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fernt liegen, kann nicht gefolgt werden. Sehenswürdigkeiten liegen teilweise direkt unter der 
projektierten Freileitung, beispielsweise der Skulpturenweg. Dazu sagt Herr Buksdrücker 
(ERM GmbH), dass die Attraktivität eines Raumes einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen 
ist und dass dem durch eine Sichtbarkeitsanalyse, die das Landschaftsbild berücksichtigt 
hat, Rechnung getragen wurde. Die Sichtbarkeitsauswirkungen wurden darin richtig erfasst, 
so z. B. auch auf die Nutzung von unter der Freileitung verlaufenden Radwegen.  
 
Herr Pletz (Samtgemeinde Lamspringe) ist mit der Würdigung der Erholungsfunktion des 
Raumes, die über Gemeindegrenzen hinaus geht, nach wie vor nicht einverstanden. Drei 
Kurorte, nämlich Bad Salzdetfurth, Lamspringe und Bad Gandersheim bilden ein Band, wel-
ches von der dargestellten Trasse durchschnitten würde. Die gemeinsame Entwicklung wür-
de stark behindert werden. In diesem Zusammenhang ist die Würdigung der Kulturgüter 
nicht akzeptabel. Das Kloster Lamspringe beispielsweise sei nicht, wie der Vorhabensträger 
behauptet, über 2 km vom Trassenkorridor entfernt, sondern nur 1,7 km. Auf die erhebliche 
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft und damit verbunden der Erholungsfunktion be-
zieht sich auch Herr Rautenberg (BI Sibbesse). Im fraglichen Bereich quert die Neutrassie-
rung dreimal die vorhandene 110 kV-Freileitung und die ICE-Trasse, wodurch die Masten 
entsprechend höher ausfallen müssen und das Erscheinungsbild durch die besondere Mas-
sigkeit in erheblichem Maße verstärkt wird. Er stellt die Frage, ob die Bahn den Querungen 
zustimmt. Dazu macht Herr Buksdrücker (ERM GmbH) nochmals darauf aufmerksam, dass 
die Trassenverläufe in den Planungskorridoren Grobverläufe für das Raumordnungsverfah-
ren sind. Querungen vorhandener Freileitungen oder Eisenbahntrassen werden möglichst 
landschaftsverträglich ausgeführt, wobei die genauen Kreuzungspunkte jetzt noch nicht fest-
stehen können. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) ergänzt, dass seitens der Bahn keine 
Einschränkungen bestehen, wenn die technischen Voraussetzungen im Querungsbereich 
eingehalten werden. 
 
Herr Bruns (BI Südkreis) macht auf Sulfatkarstgebiete im Bereich Sehlem mit hoher Erdfall-
gefährdung aufmerksam. Aufgrund bereits vorhandener Erdfälle in erheblicher Ausdehnung 
erscheint der Bau von Masten dort nicht möglich. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
verweist auf verschiedene technische Möglichkeiten zur Gefährdungsminimierung. Das Un-
ternehmen verfügt über ausreichend Praxiserfahrung, sodass Masten auch bei schwierigem 
Untergrund standsicher gegründet werden können. Baugrunduntersuchungen sind im Rah-
men eines Planfeststellungsverfahrens nach Festlegung der genauen Maststandorte durch-
zuführen. Herr Franke (BI Südkreis) ist damit nicht einverstanden. Erdfallgefahr ist ein geo-
logisches Problem, kein Problem im Rahmen einer Baugrunduntersuchung, insofern wären 
jetzt vertiefende Gutachten notwendig. 
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) fragt, warum das Konfliktrisiko Forst herabgestuft 
worden ist, obwohl im Rahmen der Bündelung mit der 110 kV-Leitung Wald durch die dann 
parallel verlaufende zusätzliche 380 kV-Leitung neu angeschnitten wird. Dazu führt Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) aus, dass schon bei einer Bündelung, also dem Parallelverlauf 
einer neuen Leitung mit einer vorhandenen, Konfliktminimierungseffekte dadurch entstehen, 
dass die neue Trasse insgesamt schmaler ausfällt als bei einem vollkommenen Neubau oh-
ne Bündelung. 
 
Herr Bruns (BI Südkreis) zitiert § 28 a NNatG (a. F.), wonach verschiedene Biotope unter 
besonderen Schutz gestellt und Eingriffe weitestgehend verboten sind. Im dargestellten 
Trassenverlauf werden einige Biotope berührt bzw. beeinträchtigt. Im Bereich des Sehlemer 
Waldes existiert ein Vorkommen mit 11 Arten der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen. 
Der dem Wald vorgelagerte „Kummerhaufen“ hat besondere Bedeutung für den Artenschutz, 
Streuobstwiesen würden ebenfalls beeinträchtigt werden. Er erkundigt sich, wann und wie 
über Schutzmaßnahmen entschieden wird. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) weist darauf hin, 
dass sich eine Freileitung mit Ausnahme der Mastenstandorte und der Bauphase nicht auf 
die Rote Liste Arten der Pflanzen auswirken wird, die Vegetation damit unbeeinträchtigt 
bleibt. Herr Dr. Gramatte (ERM GmbH) ergänzt, dass geschützte Bereiche in bestimmter 
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Größenordnung erfasst worden sind. Die Größenordnung richtet sich nach der tatsächlich 
anzunehmenden Betroffenheit durch das Vorhaben. Bei kleinräumigen Biotopen sind Opti-
mierungen durch geeignete Baustelleneinrichtung, Maststandorte und Überspannung mög-
lich und ständige Praxis. Im Raumordnungsverfahren ist dies jedoch noch kein zu berück-
sichtigendes Kriterium. Herr Bruns (BI Südkreis) stimmt dieser Bewertung nicht zu, Kum-
merhaufen und Streuobstwiesen gehen ineinander über und sind damit als größerer Bereich 
in ihrer Gesamtausdehnung zu betrachten. 
 
Auf die Frage von Herrn Bruns (BI Südkreis), inwiefern die Wasserschutzgebiete  
Bodenburg/Evensen, Wetteborn und Heckenbeck/Dankelsheim, die durch die Trassenfüh-
rung gequert werden, berücksichtigt worden sind, erläutert Herr Buksdrücker (ERM GmbH), 
dass die Wasserschutzzone III betroffen ist und sich durch entsprechende technische Maß-
nahmen keine Auswirkungen auf das Trinkwasser ergeben werden. 
 
Für die Ortslage Sehlem kritisiert Herr Bruns (BI Südkreis), dass der notwendige 400 m 
Siedlungsabstand nur knapp eingehalten wird und damit Siedlungserweiterungen in den 
Randlagen verhindert würden. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) teilt dazu mit, dass F-Pläne 
und B-Pläne sowie auch eine von der Gemeinde nachgemeldete Fläche berücksichtigt wor-
den sind. Die Berücksichtigung von nicht näher konkretisierten Zukunftsplanungen der Ge-
meinden ist jedoch im ROV nicht möglich. 
 
Für den Bereich Sehlem weist Herr Weber (Landkreis Hildesheim) auf eine vorhandene 
Gasleitung hin und regt eine Trassenmodifizierung südlich Groß Ilde und Evensen an. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass der Planungskorridor zur Vermeidung der Wald-
querung südlich von Evensen aufgeweitet worden ist. Der gewählte Verlauf der potenziellen 
Trassenachse stellte sich als günstigster heraus. Ein Vorsorgegebiet für Erholung und die 
Waldquerung sprachen gegen die Modifizierung der Trasse. Kleinräumige Veränderungen 
sind im Planfeststellungsverfahren noch möglich. Dem stimmt Herr Piegsa (ML / RV BS) 
nicht uneingeschränkt zu. Konflikte, die eine grundsätzliche Trassenführung in Frage stellen, 
müssen auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens gelöst werden, da sie Auswirkungen 
auf die Auswahl der Trasse haben können. Auf die Frage von Herrn Marten (Landkreis 
Northeim), inwieweit das Verlassen des Planungskorridors im Raumordnungsverfahren 
überhaupt möglich sei, erläutert Herr Piegsa (ML / RV BS), dass Nachbesserungen bei klei-
neren Abweichungen ohne erneutes Beteiligungsverfahren durchaus denkbar sind. Hier wä-
re zu klären, ob neue Konflikte entstehen und welche Intensität sie haben. Allein die Tras-
senlängen kann kein Kriterium sein. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) 
ergänzt, dass das Raumordnungsrecht auch bei größeren Abweichungen Klärung im Plan-
feststellungsverfahren ohne erneutes vorgeschaltetes Raumordnungsverfahren zulässt. 
 
Für den Trassenverlauf weiter in Richtung Süden fragt Herr Franke (BI Südkreis), ob es im 
Bereich des Modellflugplatzes Gehrenrode zu Störungen der Funkfernbedienungen der 
Flugmodelle und damit zu zusätzlichen Gefährdungssituationen kommen kann. Herr  
Siegmann (TenneT TSO GmbH) schließt das aus, eine 110 kV-Freileitung existiert bereits, 
eine zusätzliche 380 kV-Freileitung in Bündelung mit der vorhandenen Leitung wird keine 
derartigen Störungen verursachen. 
 
Herr Gosslar (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) fragt nach möglichen Auswirkungen auf Bie-
nenvölker im Bereich Heckenbeck, wo sich vor 2 Jahren ein Imker niedergelassen hat. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) und Herr Dr. Gramatte (ERM GmbH) verweisen auch hierzu 
auf die vorhandene 110 kV-Freileitung und die geplante Bündelung, die zusätzliche Belas-
tungen für Bienenvölker nicht mit sich bringen wird. Tiere sind durch die für Menschen fest-
gesetzten Grenzwerte ausreichend geschützt, zudem liegen keine anderslautenden Erfah-
rungen oder Meldungen von Betroffenen vor. Dem widerspricht Herr Franke (BI Südkreis). 
Eine wissenschaftliche Untersuchung aus Österreich belegt entsprechende Auswirkungen 
einer 380 kV-Freileitung. Herr Piegsa (ML / RV BS) beendet die Aussprache zum Thema 



Regierungsvertretung Braunschweig  Ergebnisniederschrift vom 12.04.2011 

 49 

„Elektromagnetische Auswirkungen auf Bienen bzw. Tiere“, da dies bereits Gegenstand ei-
ner früherer Erörterung in Northeim war. 
 
Herr Weber (Landkreis Hildesheim) kritisiert die Trassenverschwenkung im Bereich  
Ohlenrode, mit der aufgrund des erforderlichen Siedlungsabstandes die Bündelung mit der 
vorhandenen 110 kV-Leitung für einen kurzen Abschnitt verlassen wird. Derartige Trassen-
verläufe können durch Erdverkabelung vermieden werden. 
 
Für den Bereich Bad Gandersheim macht Herrn Schnute (Stadt Bad Gandersheim) erhebli-
che Raumwiderstände geltend, die auch durch Variantenabwägung nicht lösbar sind. Belan-
ge des Landschaftsbildes und des Tourismus können nicht getrennt voneinander betrachtet 
werden. Die Trassierung der neuen Freileitung verläuft im Minimum rund 1 km vom Stadt-
zentrum entfernt. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) verweist dazu auf die geplante Bünde-
lung mit der 110 kV-Leitung. Herr Marten (Landkreis Northeim) erwidert, dass die Bündelung 
gerade hier im Nahbereich kein Positivum darstellt, da eine bislang nicht sichtbare Beein-
trächtigung durch die Bündelung erst wahrnehmbar wird. Die Lösung kann nur eine Erdver-
kabelung sein. 
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) verweist für den Bereich Bad Gandersheim - Kreiensen 
und weiter südlich auf Vorranggebiete für Natur und Landschaft und fragt nach Lösungsmög-
lichkeiten. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass die Querung des Waldbestandes 
in diesem Bereich nicht vermieden werden kann. Der Konflikt ist in den Antragsunterlagen 
entsprechend ausgewiesen. Detailfragen sind im Planfeststellungsverfahren zu klären. Für 
den Bereich Kreiensen macht Herr Rode (Gemeinde Kreiensen) darauf aufmerksam, dass 
die Gemeinde bereits vor Jahren ein Sondergebiet für Windenergieanlagen ausgewiesen 
hat, um das Landschaftsbild zu schonen. Die 380 kV-Trasse verläuft an einer anderen Stelle, 
wo nun Konflikte zu erwarten sind. Zudem wird durch die geplante Bündelung im Bereich der 
Talaue Billerbeck - Hajeshausen (ICE-Auetalbrücke, über 35 m Höhe) kein positiver Effekt 
hergestellt, sondern das Landschaftsbild weiter nachhaltig zerstört.  
 
Für den weiteren Trassenverlauf Richtung Einbeck macht Herr Sobeck (Stadt Einbeck) gra-
vierende Abwägungsfehler durch den Vorhabensträger geltend. Infolge dessen kann das 
Abwägungsergebnis im Raumordnungsverfahren auch nur mangelhaft sein. Beispielsweise 
wurde die im RROP verankerte Entwicklungsaufgabe Tourismus und Erholung nicht ausrei-
chend gewürdigt. Er verweist auf das bereits an die RV BS abgesandte Schreiben. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) verweist auf die durchgeführte Untersuchung zu den Belangen 
Tourismus und der Erholung entsprechend der Bedeutung, die beiden im RROP zugemes-
sen wird. Darauf basiert die Einstufung (Band D). Exemplarisch für den Bereich der Ortslage  
Edemissen kann festgestellt werden, dass durch Abbau der 220 kV-Leitung und Neubau der 
380 kV-Leitung größere Abstände entstehen und die Belastungen damit minimiert werden. 
Herr Sobeck (Stadt Einbeck) erwidert, dass 80 m hohe Masten in größeren Abständen nicht 
belastungsmindernd wirken, sondern neue, gravierende Beeinträchtigungen darstellen. Laut 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) sind allerdings keine 80 m hohen Masten geplant. 
 
Herr Toffel (BI Bad Gandersheim/Kreiensen) spricht den Europaradwanderweg als Konflikt 
an. Dazu stellt Herr Piegsa (ML / RV BS) klar, dass der Europaradwanderweg von allen 5 
Varianten gequert wird und insofern kein variantenspezifisches Problem darstellt. 
 
Frau Wenzel (Stadt Einbeck) spricht die Gefahr des erhöhten Vogelschlages im Bereich des 
Vogelschutzgebietes Leinetal bei Salzderhelden an. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) verweist 
dazu auf die Erörterung am Vormittag und stellt nochmals fest, dass der gesamte Funktions-
raum des Vogelschutzgebietes sich bis zur Untervariante 11-c  erstreckt. Der nördliche Be-
reich hat eine geringe Bedeutung für die Vögel des Vogelschutzgebietes, Funktionsbezüge 
bestehen nach Süden hin. Der im Frühjahr und Herbst stattfindende Vogelzug erfolgt in der 
Regel über die Freileitung hinweg. Kollisionsrisiko ist weitgehend zu vernachlässigen, im 
Rahmen der Variantenabwägung aber auch auszublenden, da es sich nicht um eine spezi-
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fisch örtliche Problematik handelt. Herr Breuer (NLWKN) unterstützt die Ausführungen des 
Gutachterbüros uneingeschränkt. Herr Marten (Landkreis Northeim) teilt die Einschätzungen 
der Gutachterbüros für den gesamten Bereich nur bedingt. Es handelt sich um einen natur-
nahen Leineabschnitt in attraktiver Landschaft. Mit Fördergeldern zur Tourismusbelebung 
wurde ein Radweg zwischen Einbeck und Kreiensen geschaffen. In Negenborn wird ein Aus-
flugslokal durch die Trassenführung betroffen. Der gesamte Betrachtungsraum ist erheblich 
schutzwürdig, Beeinträchtigungen sind nicht ausgleichbar. Unterhalb Clus wurde im Februar 
2011 eine Kranichrast mit etwa 200 Tieren gemeldet. Die Flugbeziehungen reichen bis in 
den Leinepolder Salzderhelden hinein. Eine Freileitungsvariante stellt hier keine Alternative 
dar, sondern nur eine Erdverkabelung in einem anderen Korridor. Herr Dr. Kreuziger (PNL 
GbR) führt aus, dass zumindest seitens des NLWKN keine bedeutsamen Kranichrastplätze 
in Südniedersachsen festgestellt worden sind, zukünftige Entwicklungen können nicht einge-
schätzt werden. Herr Breuer (NLWKN) erläutert, dass für eine besondere Betrachtung und 
Bewertung die Verstetigung der Zahlen des Kranichvorkommens notwendig wäre. Zudem 
müssten Rastvorkommen im mindestens vierstelligen Bereich nachgewiesen werden, um 
das Kriterium der Bedeutsamkeit bejahen zu können. Zu konstatieren ist, dass der Kranich 
zurzeit von der Ausweitung des Maisanbaus profitiert, dies aber nicht zu einer besonderen 
Betrachtung bezüglich des Artenvorkommens führen kann. 
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) nimmt nochmals Bezug auf das Kranichvorkommen und 
führt aus, dass der Kranich seit Bestehen des Leinepolders Salzderhelden dort stetiger 
Rastvogel ist, allerdings nicht im vierstelligen Bereich. Neben dem Artenschutz legt der 
Landkreis Northeim aber sehr viel Wert auf Erholungs- und Tourismusaspekte.  
 
Auf starke Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgebieten macht Frau  
Wenzel (Stadt Einbeck) aufmerksam. Einzelbetrachtungen sind nicht angebracht. Es ist nicht 
erkennbar, dass der Vorhabensträger Wechselbeziehungen im Landschaftsraum ausrei-
chend berücksichtigt hat. Dem wird seitens der Herren Dr. Kreuziger (PNL GbR) und 
Buksdrücker (ERM GmbH) widersprochen. Sichtbeziehungen, Wechselbeziehungen, Land-
schaftsräume und Landschaftsbilder seien ausreichend erkannt und gewürdigt worden. Frau 
Brünesholz (ML) ergänzt, dass eine Gesamtbewertung im Rahmen der Variantenabwägung 
erfolgen wird. 
 
Im weiteren Variantenverlauf macht Herr Marten (Landkreis Northeim) für den Bereich der 
Querung des Ilmetales (FFH-Gebiet) auf ein relevantes Landschaftsbild aufmerksam. Zudem 
gibt es westlich der Ortschaft Hollenstedt Schwarzstorchvorkommen mit erheblichem Akti-
onsradius u. a. in Richtung Osten in Querung des Trassenverlaufs. Als Lösung für diesen 
Bereich wird der Abbau der 220 kV-Leitung und der Neubau der 380 kV-Leitung als Erdkabel 
mit Annäherung an den Höhenzug Ahlsburg vorgeschlagen. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
und Herr Buksdrücker (ERM GmbH) verweisen auf den kompletten Ersatzneubau im 
betreffenden Abschnitt, sodass sich weder Veränderung des bisherigen Vogelschlagrisikos 
noch des Landschaftsbildes ergeben würden. Die daran anschließende Frage von Herr 
Oertwig (Landkreis Northeim), ob beim Trassenneubau geringere Masthöhen eingesetzt 
werden können, beantwortet Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) damit, dass nach derzei-
tiger Einschätzung Masten bis zu 40 m Höhe aufgestellt werden würden. Konkrete Maße 
ergeben sich erst im Planfeststellungsverfahren. Grundsätzlich gilt, dass der Trassenkorridor 
im fraglichen Bereich ausreichend Platz für Verschiebung lässt. 
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Erörterung am 13.04.2011 (Vormittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Variante 3 (teilweise in 
Überlagerung mit 4) im Abschnitt Wahle – Einmündung in 

Variante 2 bei Lamspringe 
 
 
 

Verfahrensführer: 
 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (NLWKN) 
 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Klaus, Frau  
Hackemesser (ERM GmbH) 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
 
Herr Bredtschneider (ML / RV BS), Frau Worch (ML / RV BS),  
Herr Schnäker (MI /RV BS)  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

09:00 Uhr 
 
12:15 Uhr 
 

 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) begrüßt die Anwesenden und teilt mit, dass für den Ablauf der 
Erörterung nicht die einzelnen Schlagworte der Raumverträglichkeitsstudie (4.1 – 4.12) und 
der Umweltverträglichkeitsstudie (5.1.5 – 5.9) jeweils einzeln für den in Rede stehende Ab-
schnitt der Variante 3 (teilweise in Überlagerung mit 4) zur Aussprache aufgerufen werden, 
sondern dass die Themen integrativ im räumlichem Zusammenhang einzelner Teilabschnitte 
behandelt werden sollen. 
 
Die Einführung in den Erörterungsbereich erfolgt durch Herrn Buksdrücker (ERM GmbH). 
 
 
Bereich Wahle – Peine  
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) legt dar, dass in Waldabschnitten kein Ersatzneu-
bau, sondern ein optimierter Ersatzneubau zur Ausführung kommt. Die Herabstufung bei der 
Bewertung der Beeinträchtigung von „Mittel“ auf „Gering“ ist nicht nachvollziehbar. Die Erwi-
derung durch TenneT in der Synopse wird von ihr nicht akzeptiert. Herr Buksdrücker (ERM 
GmbH) erläutert, dass der Eingriff in den Wald möglichst vermieden werden soll und Wald-
abschnitte wie Langer Bruch überspannt werden können.  
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) führt ergänzend aus, dass der Kompensationsbe-
darf für verlorengehende Waldfunktionen (Waldumwandlung) zu gering angesetzt ist und 
statt im Verhältnis 1:1 im Verhältnis 1:2 erforderlich ist. Aussagen zu Wäldern der Wertstufe 
2 fehlen. Herr Piegsa (ML / RV BS) erwidert, dass hier über eine Maßgabe in der Landes-
planerischen Feststellung ein Hinweis auf die Folgen für die landespflegerische Begleitpla-
nung erfolgen kann. 
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Herr Tarrey (Stadt Peine) fragt, welchen Abstand die neue 380 kV-Leitung in den Bünde-
lungsbereichen zur bestehenden 380 kV-Trasse hat. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
führt aus, dass der Abstand z.B. bei Schmedenstedt grob geschätzt ca. 300 m beträgt. 
 
 
Bereich Klein Ilsede bis Schwicheldt 
 
Herr Tarrey (Stadt Peine) fragt nach dem Abstand der Trassenführung nördlich Berkum zur 
bestehenden 220 kV-Leitung und weist ergänzend darauf hin, dass die Ortsentwicklung  
Berkum gefährdet ist. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, dass die Trasse auf Grund 
des einzuhaltenden Siedlungsabstandes von der Bündelung mit der 220 kV-Leitung ab-
weicht, stattdessen der 110 kV-Leitung folgt und diese Trassierung im Planfeststellungsver-
fahren optimiert wird. Herr Tarrey (Stadt Peine) führt darüber hinaus aus, dass die 110 kV-
Leitung eine andere Größenordnung als die geplante Leitung hat und dass eine zusätzliche 
Leitung im Osten von Berkum geschaffen wird. Berkum werde nach dieser Planung rundher-
um von Höchstspannungsleitungen umschlossen. Zudem ist das Ziel der Bündelung durch 
häufige Richtungsänderungen nicht erkennbar. Er fordert zur Entlastung von Berkum die 
Verlängerung der Teilerdverkabelung Ilsede. Herr Piegsa (ML / RV BS) weist darauf hin, 
dass der Segelflugplatz nördlich des Mittellandkanals eine Höhenbegrenzung der Masten in 
diesem Bereich bedingt und bittet um Erläuterung, ob durch Einebenenmasten oder eine 
Trassensuche südlich Berkum/Rosenthal die Trasse optimiert werden kann. Herr  
Buksdrücker (ERM GmbH) legt dar, dass auch im Süden aufgrund von Siedlungsannähe-
rungen kein günstigerer Trassenverlauf gefunden werden konnte - die Trasse ist als Ersatz-
neubau vorgesehen und bewirkt die geringsten Beeinträchtigungen. Herr Tarrey (Stadt  
Peine) weist darauf hin, dass durch eine südliche Führung der Konflikt nicht gelöst werden 
kann. Zur Konfliktbewältigung ist eine Teilerdverkabelung bis Mehrum unter Berücksichti-
gung von Siedlungsaspekten und Avifauna zu untersuchen. 
 
Frau Köhler (Landkreis Peine) erläutert, dass der Rückbau der 220 kV-Leitung auf Grund 
der Zick-Zackführung bei den Varianten 3 + 4 zu keinem Vorteil für das Landschaftsbild führt. 
Diese Varianten sind mit einem höheren Konfliktpotenzial zu bewerten, da Habitate von Uhu 
und Weißstorch in Telgte und Fürstenauer Holz beeinträchtigt werden. Die Fuhseniederung 
nahe des Umspannwerkes bei Klein Ilsede ist ein Brutvogellebensraum nationaler Bedeu-
tung. Sie ist als Vorrangebiet für Natur und Landschaft sowie als Natur- oder Landschafts-
schutzgebiet festgelegt. Es besteht die Forderung, die Fuhseniederung mit einem Erdkabel 
unterirdisch in geschlossener Bauweise zu queren, aus Gründen des Vogelschutzes die 
Erdkabeltrasse zu optimieren und nach Westen zu verlängern, um einen wirtschaftlich sinn-
vollen Abschnitt des derzeit nur 1,5 km langen Verkabelungsabschnitt bei Klein Ilsede zu 
erhalten. Kritisiert wird, dass § 30 Biotope nicht entsprechend berücksichtigt werden. Daher 
ist die Änderung der Bewertung des Konfliktrisikos von hoch auf sehr hoch über eine ent-
sprechende Maßgabe erforderlich. Zudem bestehen hinsichtlich des Vogelfluges funktionale 
Beziehungen nach Norden zum VSG Wendesser Moor, die nicht berücksichtigt wurden.  
 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) teilt die Einschätzung, dass die Fuhseniederung ein sehr 
bedeutsamer Lebensraum ist. Bei der Ermittlung des Konfliktrisikos wurden alle Arten be-
rücksichtigt. Ein Ersatzneubau als Freileitung in optimierter Trasse führt zu keiner Ver-
schlechterung der Lebensraumbedingungen. Durch die nördlich abgerückte Trasse ist sogar 
eine Verbesserung der Situation der Rastvögel zu erwarten. In artenschutzrechtlicher Hin-
sicht besteht daher keine Relevanz, da das Kollisionsrisiko insgesamt gemindert wird. Hin-
sichtlich der funktionalen Beziehungen zum VSG Wendesser Moor weist er darauf hin, dass 
in der Brutzeit die Arten eine Entfernung von über 5 km meiden. Herr Breuer (NLWKN) bes-
tätigt, dass keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos besteht und daher der Argumen-
tation des Gutachters gefolgt wird. Bei der Planung eines Erdkabels können sich gleichwohl 
vorteilhafte Synergien für Siedlungsbereiches und Vogellebensräume ergeben. Herr Dr. 
Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) ergänzt, dass die Planungsebenen Raumord-
nung und Planfeststellung abgeschichtet werden müssen und die Regelung der Erdverkabe-
lung in der Planfeststellung erfolgen muss, was sich auch aus der Neufassung des  
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§ 2 EnLAG ergibt. Er verweist im Übrigen auf überwiegendes öffentliches Interesse an der 
wirtschaftlichen Realisierung der Höchstspannungsverbindung. Herr Piegsa (ML / RV BS) 
betont, dass die Optimierung der Trasse und die Entschärfung der Konflikte, soweit raumbe-
deutsam, im Raumordnungsverfahren zu klären sind.  
 
Herr Tarrey (Stadt Peine) weist darauf hin, dass die Bündelungen der Varianten im Bereich 
Peine auf 12 -15 km Länge weniger als 50 % umfassen. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) bittet um Erörterung, inwieweit im Bereich der Ilseder Mühle eine 
Freileitung denkbar ist. Herr Brandes (Gemeinde Ilsede) fordert eine gleichwertige Betrach-
tung der Schutzgüter Mensch und Natur. In der Ilseder Mühle wird gewohnt, zudem wird sie 
derzeit umgebaut. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) legt dar, dass eine Erdverkabelung nicht 
konfliktfrei ist und Probleme mit anderen Schutzgütern hervorruft als eine Freileitung. Die 
Pro- und Contra-Argumente sind entsprechend abzuwägen. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) greift den Hinweis auf, dass der Erdkabelabschnitt Ilsede mit ei-
ner Länge von 1,5 km nicht wirtschaftlich ist und fragt, wie der Vorhabensträger mit der durch 
EnLAG vorgegebenen wirtschaftlichen Mindestlänge von 3 km umgehen will. Herr  
Siegmann (TenneT TSO GmbH) erwidert, dass der Forderung nach Verkabelungsabschnit-
ten in der Planfeststellung nachgekommen wird. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO 
GmbH) erläutert ergänzend, dass im Raumordnungsverfahren keine Detailfragen geklärt 
werden können und müssen. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass offene Konflikte im 
Raumordnungsverfahren gelöst werden müssen und nicht in das Planfeststellungsverfahren 
verschoben werden. Herr Tarrey (Stadt Peine) unterstützt diese Ausführung und fordert so 
zu verfahren. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) ergänzt, dass Beeinträch-
tigungen besser in der Detailplanung und in der Planfeststellung, notfalls und wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen auch durch eine wirtschaftlich und technisch 
effiziente Teilerdverkabelung gelöst werden können. 
 
Frau Schneider (Nds. Landvolk Braunschweig) legt dar, dass durch eine Erdverkabelung 
die örtliche Agrarstruktur zerschnitten wird und im Raumordnungsverfahren die Trassierung 
entlang von Straßen oder parallel zum Mittellandkanal zu prüfen ist. Darüber hinaus soll die 
Kompensation für Waldeingriffe und Beeinträchtigungen des Waldes nicht auf landwirtschaft-
lichen Flächen erfolgen. Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) bestätigt, dass Kompensa-
tion für Waldschäden nicht nur auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgen soll.  
 
Herr Oertwig (Landkreis Northeim) ist der Ansicht, dass der Vorhabensträger Zugeständnis-
se machen müsste, damit eine Variante landesplanerisch festgestellt werden kann. Herr 
Piegsa (ML / RV BS) stellt klar, dass alle Varianten untereinander abgewogen werden und in 
der heutigen Erörterung keine Lösung erzielt wird. Zudem möchte er wissen, ob das Spül-
bohrverfahren im Bereich der Fuhseniederung auf 580 m Länge machbar ist. Herr  
Siegmann (TenneT TSO GmbH) antwortet, dass dies Vorort anhand der Gegebenheiten 
untersucht werden muss.  
 
 
Bereich Schwicheldt bis Mehrum 
 
Herr Erwig (Gemeinde Hohenhameln) bemängelt den Verlauf der geplanten 380 kV-Leitung 
innerhalb des Gemeindegebietes. Dieser führt zu einem Heranrücken an das Industriegebiet, 
in dem auch Menschen wohnen. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) schildert, dass die Lei-
tung aufgrund des Abbaus der 220 kV-Leitung am Kraftwerk Mehrum angeschlossen werden 
muss. Der gewählte Verlauf stellt sich als günstigster dar. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) bittet um Auskunft, ob die 220 kV-Höchstspannungsleitung von 
Wahle nach Lehrte grundsätzlich abgebaut wird. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) er-
klärt, dass die Leitung nur bei Varianten 3 und 4 zurückgebaut wird und die Verbindung  
Mehrum – Lehrte bestehen bleibt. 
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Herr Piegsa (ML / RV BS) weist auf ein vorhandenes Vorrangebiet für Windenergienutzung 
im Bereich zwischen Schwicheldt und Mehrum hin und fragt nach einer Lösung zur Vermei-
dung des Konfliktes. Das Gebiet wird durch die geplante Leitung großflächig durchschnitten. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass eine Konfliktlösung durch Verschiebung der 
Trasse nach Norden oder aber auch im Rahmen der Optimierung der Querung des Vorran-
gebietes möglich ist (s. Kartenanlage: NDS_WKA_Mehrum.pdf).  
 
 
Bereich Mehrum bis Algermissen 
 
Herr Moegerle (Gemeinde Algermissen) verdeutlicht, dass im Bereich des Vorrangebietes 
für Windenergienutzung zwischen Algermissen und der B 494 Nachbesserungsbedarf be-
steht, da die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde eingeschränkt werden. Darüber hin-
aus wird um Auskunft gebeten, inwieweit die nördliche Untervariante noch weiter verfolgt 
wird. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass sowohl Bündelung wie auch Ver-
schwenkung nach Süden zur Trassenoptimierung möglich sind und somit eine Konfliktlösung 
gegeben ist, die innerhalb der Planfeststellung vertieft werden kann. Herr Flory (Landkreis  
Hildesheim) fordert, dass die Lösung im Raumordnungsverfahren erfolgen muss, da das 
Vorranggebiet als Ziel der Raumordnung festgelegt ist. Diese Haltung vertritt auch Herr 
Piegsa (ML / RV BS). Er erklärt, dass sich die Trassenvariante im Norden derzeit nicht als 
bessere Trassierung aufdrängt und somit auch nicht vordringlich verfolgt wird. Herr 
Buksdrücker (ERM GmbH) sieht den südlich dargestellten Trassenverlauf als zu bevorzu-
gen an, auch wenn die nördliche Variante nur unwesentlich schlechter zu bewerten ist (s. 
Kartenanlage: NDS_WKA_Clauen.pdf). Herr Moegerle (Gemeinde Algermissen) legt dar, 
dass auf Grund der Betroffenheit der Bürger in den Ortsteilen der Gemeinde die südliche 
Variante weniger belastend wirkt. 
 
 
Bereich Sarstedt 
 
Herr Lücke (Gemeine Giesen) erwähnt ein Schreiben der TenneT bezüglich der Gemeinde-
verbindungsstraßenplanung Giesen - Ahrbergen aus dem sich ergibt, dass die südliche Tras-
sierung nicht mehr weiterverfolgt wird. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass 
dieses Schreiben nicht bekannt ist. Er sagt zu, die Herkunft zu klären. 
 
Frau Stübe (Landkreis Hildesheim) legt dar, dass die Erwiderung zu dem berührten Rastvo-
gelgebiet zwischen Ahrbergen und der B 6 (Synopse ID 859) nicht auf das zu behandelnde 
Problem eingeht. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) entgegnet, dass der Rastfunktionsraum 
Giesen überprüft wurde. An der Reihung der Varianten ändere sich aber nichts. 
 
Herr Lücke (Gemeine Giesen) bittet um Berücksichtigung der Ausbauplanung für das Kali-
werk Giesen und der gemeindlichen Siedlungsentwicklung. Herr Plein (Stadt Sarstedt) weist 
auf große Kavernen im Bereich des Bodenabbaus hin. Die Standsicherheit im Bereich der 
Kavernen wird als problematisch angesehen. Eine Lösung dazu ist im Raumordnungsverfah-
ren erforderlich. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erwidert, dass eine technische Lö-
sung mit Rammpfahlgründung oder großer Plattengründung möglich ist und dies im Plan-
feststellungsverfahren geklärt wird. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) bittet um Erläuterung, welche Lösung bei der Querung des 
schmalen NSG Ahrbergener Holz vorgesehen ist. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) stellt 
klar, dass das NSG umgangen wird. 
 
Herr Flory (Landkreis Hildesheim) weist auf bestehende Vorraggebiete für Sand, Kies, Kies-
sand im Bereich Ahrbergen hin. Er befürchtet Bodensenkungen, da der ganze Bereich zwi-
schen Ahrbergen und Giesen unterhöhlt ist. Ein Raumordnungsverfahren für die Erweiterung 
des Kaliwerkes ist in Vorbreitung, die Unterlagen werden übersandt. Herr Siegmann (Ten-
neT TSO GmbH) legt zusammenfassend dar, dass Bergsenkungen möglich sind, aber für 
den Freileitungsbau in solchen Gebieten technische Lösungen existieren. 
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Frau Burgdorf (NABU LV Nds.) erläutert, dass die Trassierung südlich Ahrbergen zu einer 
Beeinträchtigung des NSG Klein Förster Holz führt. Die dort vorkommenden Fledermäuse 
und Vögel werden gestört. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass das NSG zwei-
geteilt ist und die Trasse zwischen den Teilbereichen verläuft. Frau Stübe (Landkreis  
Hildesheim) stellt fest, dass das NSG damit funktional zerschnitten wird. Herr Buksdrücker 
(ERM GmbH) legt ergänzend dar, dass eine Verschiebung der Trasse über bewohnte Sied-
lungsflächen führen würde. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass die Abstandsregelung 
des EnLAG nicht für Gewerbegebiete gilt. Hier sind lediglich die Regelungen der 26. 
BImSchV einzuhalten. 
 
 
Bereich Hildesheimer Wald 
 
Herr Neise (Gemeinde Nordstemmen) weist auf den zu berücksichtigenden Kiesabbau bei 
Barnten hin. Darüber hinaus bewirkt der Anschnitt des Hildesheimer Waldes Konflikte, die 
weit in den nördlichen Bereich hinein reichen. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) weist auf verschiedene berührte Schutzgüter im weiteren Be-
reich des Trassenkorridors wie die Sohlebäche im nördlichen Bereich des Hildesheimer Wal-
des und die Saline Heiersum hin und befürchtet Auswirkungen, die zur Verschlechterung der 
örtlichen Situation führen. Herr Buksdrücker (ERM) erläutert, dass der erweiterte 2 km-
Untersuchungsraum kein Schutzabstand oder Wirkraum ist, sondern Betrachtungsraum zur 
Erfassung des Ist-Zustandes. Beeinträchtigungen der erwähnten Schutzgüter können aus-
geschlossen werden. 
 
Frau Burgdorf (NABU LV Nds.) spricht das im Hildesheimer Wald liegende Vogelschutzge-
biet und das darin befindliche Schwarzstorchvorkommen an. Die Erwiderung in der Synopse 
dazu ist unzutreffend. Die vogelkundlichen Beobachtungen erfolgten über viele Jahre. Viele 
Brut- und Rastplätze konnten beobachtet werden, die Unterlagen dazu liegen bei der UNB 
der Stadt Hildesheim. Eine nördlich des Hildesheimer Waldes geplante Windkraftanlage 
wurde auf Grund der Brutvorkommen des Schwarzstorches nicht genehmigt. Nach der EU 
Vogelschutzverordnung ist das Schwarzstorchvorkommen die Wert bestimmende Art. Das 
Konfliktrisiko bezieht sich auch auf Kranichpopulation Eine Kartierung des NABU wird dem 
Verhandlungsführer übergeben. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) legt dar, dass die Windkraft-
anlagen nördlich des Hildesheimer Waldes anders als Freileitungen zu bewerten sind. Bei 
Windkraftanlagen sind wesentlich höhere Konfliktrisiken, insbesondere bei Dämmerungsflü-
gen, anzunehmen. Die maßgeblichen Arten eines VSG sind bei der Prüfung der Verträglich-
keit entscheidend. Der Schwarzstorch ist als Brutvogel im VSG Hildesheimer Wald nicht auf-
geführt. Daher wird der Schwarzstorch im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung be-
trachtet. Die Bereiche, in denen der Schwarzstorch vorkommt, sind bekannt. Durch die gro-
ßen Nahrungshabitate ist ein hohes Konfliktpotenzial nicht unwahrscheinlich. Die Leitungen 
sollen markiert werden, um eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos zu verhindern. Der 
Kranichzug ist für artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht relevant. Konkrete Rastge-
biete stellen ein Problem dar, kommen im Hildesheimer Wald aber nicht vor. Herr Breuer 
(NLWKN) bestätigt, dass keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Kraniche zu 
erwarten ist. Der Kranich ist nicht maßgeblicher Bestandteil des VSG. Für den Schwarz-
storch stellt sich dagegen die Lage problematischer dar. Empfohlen wird die Berücksichti-
gung des Schwarzstorches als Brutvogel im VSG Hildesheimer Wald. Das NLWKN und das 
Gutachterbüro werden nochmals in diese Prüfung einsteigen. Nur eine signifikante Beein-
trächtigung oder eine Beeinträchtigung mit erheblicher Schwere könnte der Trasse entge-
gengehalten werden.  
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) bittet um Klärung, ob der Schwarzstorch im Hildesheimer Wald 
als Brut- und/oder Rastvogel berücksichtigt wird und verweist auf die Bestimmungen der 
NSG-VO vom 10.11.2004. Herr Breuer (NLWKN) erklärt, dass in VSG nur die Arten ge-
schützt werden, die für das jeweilige Natura 2000 gemeldet wurden. Der Schwarzstorch hat 
bei der Meldung des Hildesheimer Waldes noch keine Rolle gespielt. Jetzt sollte man von 
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der realen Situation ausgehen. Die VSG sind national zu sichern und zusätzliche Arten mit 
aufzunehmen. Frau Strehlau (BI Sibbesse) betont, dass laut NSG-Verordnung die Störung 
der Arten verboten ist. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass die Regelungen der Natur-
schutzverordnungen Ausnahme bei öffentlichen Interesse zulassen. Herr Dr. Kreuziger 
(PNL GbR) weist darauf hin, dass in erster Linie nicht die Leitung selbst stört, sondern Stö-
rungen durch die Baumaßnahme eintreten können. Herr Weber (Landkreis Hildesheim) legt 
dar, dass die Beeinträchtigungen auch den Lärchenberg und den Finkenberg betreffen, die 
der Landkreis noch nicht als NSG ausgewiesen hat. Der Maßstab der Prüfung muss dann 
sein, dass gar keine Beeinträchtigungen für VSG und seine Bestandteile eintreten dürfen.  
Herr Breuer (NLWKN) schildert, dass das Verschlechterungsverbot anzusetzen ist, da die 
Unterschutzstellung noch aussteht. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) antwortet, dass damit ein 
faktisches VSG unterstellt wird. Diese Auffassung wird nicht geteilt. Herr Breuer (NLWKN) 
merkt an, dass zu prüfen ist, ob Stand der Meldung des VSG oder jetziger Zustand zugrunde 
zu legen ist. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) führt aus, dass der Kompensationsbedarf für Wald bei Variante 
3 am größten ist und fragt nach der Lage der Kompensationsflächen. Herr Piegsa (ML / RV 
BS) weist darauf hin, dass der Waldanschnitt nicht größer als bei anderen Varianten ist, in-
nerhalb des Waldes auch Kompensationen möglich sind und die Kompensationsfragen im 
Planfeststellungsverfahren geregelt werden. Frau Strehlau (BI Sibbesse) fragt ergänzend, 
inwieweit es möglich ist den Hildesheimer Wald aufzuwerten. Frau Hoffmeister (Forstamt 
Liebenburg) bestätigt, dass Waldbetroffenheiten nicht vollständig aus den Unterlagen hervor 
gehen. Wälder sind im Variantenvergleich in etwa gleich betroffen. Insgesamt wird eine hö-
here Kompensation als 1:1 gefordert.  
 
 
Bereich Hildesheimer Wald bis Sibbesse 
 
Herr Rautenberg (BI Sibbesse) bittet um Erläuterung wie die Bewertung im Waldeinschnitt 
oder am Waldrand im Despetal erfolgt. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) legt dar, dass die 
Optimierungsbestrebungen im Despetal, Siedlungsabstände einzuhalten, zu einer nördlichen 
Trassierung am Waldrand führten. 
 
Herr Piegsa (ML / RV BS) fragt, ob aufgrund der Probleme mit dem Anschneiden des  
Hildesheimer Waldes und der damit verbundenen Schwarzstorchproblematik eine Führung 
der Trasse südlich der Ortschaften denkbar ist. Herr Buksdrücker erwidert, dass, die Füh-
rung am südlichen Rand des Trassenkorridors möglich ist; aber aufgrund der Bündelung mit 
der bestehenden Leitung die nördliche Variante günstiger ist. Herr Rautenberg (BI  
Sibbesse) möchte die Waldrandproblematik im Raumordnungsverfahren betrachtet wissen 
und weist zudem darauf hin, dass die Trasse von Sibbesse bis Sehlem die ICE-Strecke und 
Bahnstromtrasse mehrmals kreuzt und hierbei auffallend höhere Masten errichtet werden 
müssen. Dazu erläutert Herr Buksdrücker das Bündelungsgebot. Die Querung der ICE-
Strecke sowie der Bahnstromtrasse ist unproblematisch. 
 
Herr Rautenberg (BI Sibbesse) führt aus, dass bei Abständen bis zu 300 m zur vorhande-
nen Leitung nicht von einer Bündelung auszugehen ist. Herr Piegsa (ML / RV BS) bestätigt, 
dass dies in der Abwägung gewürdigt wird. Herr Rautenberg (BI Sibbesse) legt ergänzend 
dar, dass anstelle der Dreifach-Kreuzung der Schnellbahntrasse eine Verkabelung entlang 
der ICE Trasse einfacher realisiert werden kann. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erklärt, 
dass die Querung mit der 110 kV-Bahnstrom- und der Schnellbahntrasse technisch ohne 
Probleme lösbar ist. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) weist darauf hin, dass es Thema 
im Planfeststellungsverfahren gelöst wird. Herr Rautenberg (BI Sibbesse) fragt ergänzend, 
ob eine Trassierung auf gemeinsamem Gestänge mit der 110 kV-Bahnstromleitung möglich 
ist. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) erklärt, dass die geplante Leitungsführung im Pa-
rallelbau erfolgen soll. Ob die Führung auf einem Gestänge sinnvoll oder erforderlich ist, 
kann ggf. im Planfeststellungsverfahren geklärt werden. 
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Herr Mertens (Samtgemeinde Gronau) stellt fest, dass die Einwendungen der Samtgemein-
de Gronau nicht ausgeräumt sind. Herr Machens (Rechtsanwalt) bemängelt als Vertreter 
der Samtgemeinde Gronau zudem eine fehlende Auseinandersetzung mit Maßnahmen zur 
Verbesserung der Landschaft zw. Betheln und Despetal, die durch den Leitungsbau betrof-
fenen werden. Herr Piegsa (ML / RV BS) erklärt, dass die Störung vorhandener Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen oder von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nicht in der vorliegenden Planung sondern im 
Planfeststellungsverfahren behandelt werden. 
 
Frau Dittmann (Samtgemeinde Gronau) erklärt, dass die vorgesehene Variantenführung für 
den Biotopverbund zwischen dem Hildesheimer Wald und der Leineniederung nicht förder-
lich ist. Eine Trassenverschiebung im Nachgang zum Raumordnungsverfahren kann schwie-
rig werden. Herr Piegsa (ML / RV BS) erläutert, dass der Trassenverlauf im Raumordnungs-
verfahren nicht parzellenscharf festgelegt wird. Die Klärung der Details erfolgt im Planfest-
stellungsverfahren. Herr Machens (Rechtsanwalt) ergänzt, dass der Verlauf der Trassierung 
und die Festlegung der Maststandorte von erheblicher Bedeutung zur Bewertung der Beein-
trächtigung sind. Als Vertreter der Samtgemeinde Sibbesse verweist er ergänzend auf eine 
in der Trasse liegende Ferienhaussiedlung, die dem Wohnen dient. Frau Brünesholz (ML) 
entgegnet, dass die Abstandsregelungen des EnLAG nur für Gebiete gelten, die vorwiegend 
dem dauerhaften Wohnen, und nicht nur dem vorübergehenden Freizeitwohnen, dienen. 
 
Frau Strehlau (BI Sibbesse) weist darauf hin, dass man in einigen Trassenbereichen bis 
zum Brocken schauen kann und der “Rennsteig“ als Teil des Jakobsweges Lübeck -  
Göttingen von besonderer Bedeutung ist.  Der Bau der Höchstspannungsverbindung führt 
voraussichtlich zu einer Beeinträchtigung. Herr Dr. Schmidt (BI Betheln gegen Megamasten 
-BI Betheln-) ergänzt, dass die Einwendungen nicht widerlegt sind und daher eine Vollverka-
belung mit HGÜ-Technologie erforderlich ist. Die Bedenken der BI Sibbesse werden aufrecht 
erhalten. Herr Piegsa (ML / RV BS) ist sich sicher, dass nach Abwägung der unterschied-
lichsten Belange und Berücksichtigung der vielfältigen Erfordernisse nicht alle Betroffenen 
mit dem Ergebnis der Landesplanerischen Feststellung zufrieden sein werden. 
 
Herr Neuber (BI Despetal) legt dar, dass im Bereich Nienstedt Wald abgeholzt wird und bit-
tet um Erläuterung der Vermeidungsoptionen. Darüber hinaus sieht er einen Widerspruch 
zwischen Naturschutz und vorgesehener Trassierung, da z.B. die Wildkatze ihren Lebens-
raum im Wald findet. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) führt dazu aus, dass der Lebensraum 
der Wildkatze durch das Vorhaben nicht verschlechtert wird. Herr Breuer (NLWKN) bestä-
tigt, dass die 380 kV-Leitung kein Problem für die Wildkatze darstellt  
 
Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) unterstützt die Forderung, Waldbereiche aus öko-
logischen Gründen zu vermeiden. Zudem werden Forstgenossenschaften stark beeinträch-
tigt. In dem angesprochen Bereich sollte verstärkt das Bündelungsgebot beachtet und Tras-
senverschiebungen untersucht werden.  
 
Herr Rautenberg (BI Sibbesse) erklärt, dass Wald als Lebensraum für die Wildkatze unver-
zichtbar ist, denn da wo Wald vernichtet wird, verschwindet auch die Wildkatze. Im Übrigen 
wird um eine Definition gebeten, was unter den Begriff der Wohngebäude, von denen Ab-
stand zu halten ist, fällt. Er stellt in Frage, dass die erforderlichen Abstände z.B. in Segeste 
(Almstedt) eingehalten werden. Herr Piegsa (ML / RV BS) verweist auf die Regelungen des 
LROP bzw. EnLAG zur Siedlungsannäherung und auf das BauGB zur Begriffsinterpretation. 
Ob der im § 2 Abs. 2 EnLAG festgelegten Abstand von 400 m zu Wohngebäuden im ange-
sprochenen Bereich eingehalten wird, ist zu prüfen. 
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Erörterung am 13.04.2011 (Nachmittag): 
 

Raumverträglichkeitsstudie und  
Umweltverträglichkeitsstudie für die Variante 4 im  

Abschnitt Sarstedt – Einmündung in Varianten 2 und 3 bei 
Einbeck 

 
 
 

Verfahrensführer: 
 
 

Herr Piegsa (ML / RV BS), Frau Brünesholz (ML) 
Herr Breuer (NLWKN) 

Vorhabensträger: 
 
 
 
 
 
Protokollanten: 

Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) 
Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt) 
Herr Buksdrücker, Herr Dr. Gramatte, Frau Klaus, Frau  
Hackemesser (ERM GmbH) 
Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) 
 
Frau Worch (ML / RV BS), Herr Bredtschneider (ML / RV BS),  
Herr Schnäker(MI / RV BS)  
 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Ort: Kreisverwaltung Hildesheim, Sitzungssaal 
 

Beginn: 
 
Ende: 
 

13:20 Uhr  
 
15:13 Uhr 
 

 
 
Abschnitt Sarstedt bis Delligsen 
 
Herr Neise (Gemeinde Nordstemmen) möchte wissen, unter welchen Bedingungen die be-
stehende 220 kV-Leitung Lehrte – Godenau – Hardegsen rückgebaut wird. Herr Siegmann 
(TenneT TSO GmbH) erwidert, dass der Rückbau der 220 kV-Leitung unabhängig von der 
Variantenwahl erfolgt. 
 
Herr Dr. von Waldthausen (Rechtsanwalt) erfragt, warum die Möglichkeit der Erdverkabe-
lung bei der Variante 1 im Bereich des Vogelschutzgebietes „Leinetal bei Salzderhelden“ 
nicht näher untersucht wurde. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) schildert, 
dass aus dem Prinzip der Preisgünstigkeit und der Versorgungssicherheit des Energiewirt-
schaftsgesetzes (EnWG) grundsätzlich eine Verpflichtung zur Freileitungsplanung folgt. Das 
Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) eröffnet nur die Möglichkeit der Teilverkabelung bei 
Unterschreitung der aufgeführten Siedlungsabstände. Herr Dr. von Waldthausen entgeg-
net, dass die Teilverkabelung den Konflikt mit dem Vogelschutzgebiet lösen könnte. 
 
Herr Herrmann (Region Hannover) verweist auf die ID 948 in der Synopse. Die Region 
Hannover beschreibt hier die Beeinträchtigung eines Vorranggebietes für Natur und Land-
schaft. Bemängelt werden die fehlende Erwiderung der verfahrensführenden Behörde sowie 
die unzulängliche Erwiderung des Vorhabensträgers. Der Belang ist nicht hinreichend abge-
wogen. Erwartet wird eine klare Positionierung hinsichtlich des Umgangs mit dem Vorrang-
gebiet innerhalb des Raumordnungsverfahrens. Herr Piegsa (ML / RV BS) erläutert, dass 
die Abwägung insgesamt noch aussteht. Die Beeinträchtigung der Schutzgüter wird ent-
scheidend sein. Die Landesplanerische Feststellung soll als Ergebnis der Abwägung in das 
LROP übernommen werden. Herr Herrmann weist auf die avifaunistisch wertvollen Bereiche 
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bei Sarstedt hin. Herr Dr. Kreuziger (PNL GbR) betont, dass im konkreten Verlauf keines 
dieser Gebiete gequert wird. Die bedeutsamen Gebiete werden von der Variante 4 südlich 
umgangen. Herr Herrmann erwidert, dass der gesamte Leineraum als avifaunistisch wertvoll 
einzustufen ist. 
 
Herr Pfeiffer (Stadt Elze) führt aus, dass nördlich von Elze ein Wohngebiet ausgewiesen ist. 
Er befürchtet Auswirkungen des elektrischen und magnetischen Feldes der geplanten 380 
kV-Leitung auf das Wohngebiet. Zwei 380 kV-Leitungen würden nebeneinander entlanglau-
fen. Dies führt zu einer Verdoppelung des Magnetfeldes. Daneben führt die Verlegung der 
380 kV-Leitung zur Zersplitterung der Ortsteile Mehle, Sorsum und Wittenberg. Herr Piegsa 
(ML / RV BS) antwortet, dass das Thema elektrische und magnetische Felder Gegenstand 
des Erörterungstermins am 29.03.2011 war. Der Vorhabensträger hält die Werte der 26. 
BImSchV generell ein (auch beim Nebeneinanderlaufen zweier Leitungen). Die festgelegten 
Wohnsiedlungsabstände im LROP ergeben sich aus einem planerischen Ansatz zum Schutz 
des Wohnumfeldes. Ihnen obliegt nicht der Gesundheitsschutz.  
 
Herr Pippert (Stadt Alfeld) schildert, dass die Faguswerke die Weltkulturerbekriterien erfül-
len. Eine Beeinträchtigung des Weltkulturerbes durch die 380 kV-Leitung wird befürchtet. Er 
fragt nach, ob eine Teilverkabelung im Bereich des Vogelschutzgebietes „Leinetal bei  
Salzderhelden“ in Betracht kommt. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) legt dar, dass die  
Faguswerke in der Umweltverträglichkeitsstudie berücksichtigt wurden. Die Leitung ist vom 
Außenbereich der Faguswerke nicht einsehbar. Daher wird von keiner erheblichen Verände-
rung der räumlichen Wirkung ausgegangen. Herr Piegsa ergänzt, dass der Umgebungs-
schutz des Weltkulturerbes die Leitung voraussichtlich nicht betrifft. Er bittet Herrn Pippert 
um Kontaktaufnahme mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zwecks 
Beurteilung der Sachlage. Frau Brünesholz (ML) erläutert, dass nach den derzeitigen Rege-
lungen des EnLAG eine Teilverkabelung nur bei Unterschreitung der festgelegten Sied-
lungsabstände gefordert werden kann. 
 
Herr Poelmann (Landkreis Hildesheim) bemängelt, dass der „Ersatzneubau“ in vielen Fällen 
nicht im Verlauf der abzubauenden 220 kV-Höchstspannungsleitung Lehrte - Godenau er-
folgt, sondern wegen der vielen Siedlungsannäherungen im „Zick-Zack-Kurs“. Damit wird das 
Landschaftsbild erheblich belastet. Über entsprechende Teilverkabelungsabschnitte sollte 
nachgedacht werden. Parallel zur 380 kV-Leitung verlaufen der überregionale Radweg (R1) 
und der Heideradweg. Herr Oertwig (Landkreis Northeim) ergänzt, dass das Ziel einer ge-
radlinigen Trassenführung verfehlt ist. Dies unterstützt die Forderungen nach Teil- und Voll-
verkabelung. Frau Hoffmeister (Forstamt Liebenburg) schildert, dass der Ersatzneubau in 
der Ortschaft Delligsen aus Waldsicht nicht optimiert wurde. Wald ist neu betroffen. Trotz-
dem wurde in den Antragsunterlagen das Konfliktrisiko wegen der Einstufung der Trasse als 
„Ersatzneubau“ abgewertet. Herr Dr. Gramatte (ERM GmbH) erwidert, dass die Raumord-
nung Vorgaben für die Trassenführung macht. Ein Ziel ist die Bündelung und die Nutzung 
bestehender Trassen. Der Ersatzneubau in optimierter Trasse wird bei der Ermittlung des 
Konfliktrisikos mit der Bündelung gleichgesetzt. Daher wurde im Bereich Delligsen der Kon-
flikt mit dem Forst abgewertet. Frau Hoffmeister betont, dass das Konfliktrisiko für den Forst 
an dieser Stelle nicht abgewertet werden kann, da die Optimierung einer Neutrassierung 
gleichkommt.  
 
Im Zuge der Diskussion wird deutlich, dass auch der Erdkabelabschnitt Delligsen nicht kon-
fliktfrei ist. So wird vorgetragen, dass der landwirtschaftliche Betrieb des Hofs Mittal beein-
trächtigt wird. Das Kabel zerschneidet die Ackerschläge und orientiert sich nicht an Straßen 
und Wegen. 
 
Herr Dr. von Waldthausen (Rechtsanwalt) verweist darauf, dass die bekannten Probleme 
innerhalb des Raumordnungsverfahrens bewältigt werden müssen und nicht in das nachfol-
gende Planfeststellungsverfahren verschoben werden können. Herr Siegel (BI Delligsen) 
betont, dass die Bürgerinitiativen HGÜ-Kabel fordern, da Drehstromerdkabel Probleme berei-
ten. Der Kabelgraben bei HGÜ sei schmaler. Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) führt 
aus, dass bei HGÜ mindestens 3 Kabelsysteme (6 Einzelkabel) verlegt werden müssen, bei 
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Drehstromerdkabel hingegen 4 Kabelsysteme (12 Einzelkabel). Der Abstand der Einzelkabel 
beträgt 1,00 m. Herr Siegel verweist auf den Hilswanderweg und die Beeinträchtigung der 
landschaftsbezogenen Erholung. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass die land-
schaftsbezogene Erholung mittels der Vorsorge- und Vorranggebiete für ruhige Erholung 
erfasst wurde. Die regional bedeutsamen Wanderwege wurden bei der Bewertung berück-
sichtigt. Die Freileitung ist ein technisches Element, das in die Landschaft optisch hinein-
wirkt. Trotz der optischen Wirkung können in der Landschaft Erholungsaktivitäten ausgeführt 
werden. Herr Marten (Landkreis Northeim) entgegnet, dass der Naturgenuss eine erhebliche 
Rolle bei der Erholung spielt. Das Landschaftsbild ist hierfür entscheidend. Dies wird durch 
die Leitung beeinträchtigt.  
 
Herr Siegel (BI Delligsen) spricht die 300 m lange und 10 m breite Mathildenhöhle bei  
Delligsen an. Es muss sichergestellt werden, dass die Höhle durch die Leitung bzw. das 
Erdkabel nicht beeinträchtigt wird. In der Höhle fließt ein Bachlauf. Beeinträchtigungen durch 
Baumaßnahmen werden befürchtet Die Frage ist, ob und wie die Höhle umgangen werden 
kann. Zudem ist der Bereich ein Erdfallgebiet. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erwidert, 
dass die ungefähre Lage der Höhle bekannt ist. Die potenzielle Trassenachse beschreibt 
den Grobverlauf. Sie verläuft außerhalb der Höhle. Erdfälle kommen in diesem Bereich in 
einem schmalen Streifen vor. Herr Piegsa (ML / RV BS) entgegnet, dass Beeinträchtigun-
gen der Höhle nach den im Internet über die Höhlenausdehnung vorhandenen Unterlagen 
vermieden werden, da das Vorhaben einen deutlichen Abstand zur Höhle einhält. Herr Sie-
gel kritisiert die Unterquerung eines Erdfallgebietes auf 100 m. Herr Buksdrücker stellt klar, 
dass es sich hier um ein Missverständnis handelt. Der Erdfallbereich muss auf 100 m ge-
quert werden.  
 
In der weiteren Diskussion wird bemängelt, dass die angenommene Bodenerwärmung bei 
Erdverkabelung nur auf einer Studie beruht. Die Ergebnisse der Studie sind nicht auf land-
wirtschaftliche Nutzflächen übertragbar, da die Messungen in einem Kiesbett durchgeführt 
wurden. Es werden mehr als 5°C Bodenerwärmung und Schäden im Aufwuchs befürchtet. 
Herr Buksdrücker (ERM GmbH) bestätigt, dass hinsichtlich der Bodenerwärmung bisher 
wenige Erfahrungen vorliegen. Die vorliegenden Untersuchungen dienten nur der Abschät-
zung der Bodenerwärmung beim Einsatz von Höchstspannungskabeln unter maximaler Aus-
lastung. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass mit keiner erheblichen Erwärmung des 
Bodens zu rechnen ist. Herr Siegel (BI Delligsen) kritisiert die unzureichende Darstellung 
der landwirtschaftlichen Nutzungseinschränkungen in den Verfahrensunterlagen.  
 
 
Abschnitt Delligsen bis Einbeck 
 
Herr Sobeck (Stadt Einbeck) bezweifelt die positive Auswirkung des Rückbaus der 220 kV-
Leitung auf das Ortsbild. Hier kann man nur von einer Minimierung sprechen. Die Trassenva-
riante 4 ist kein Ersatzneubau, da die 380 kV-Leitung nicht identisch mit dem Verlauf der 220 
kV-Leitung ist. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) erläutert, dass der Rückbau zu einer Entlas-
tung führt. Um die geforderten Siedlungsabstände im Stadtgebiet Einbeck einhalten zu kön-
nen, musste bei der Neutrassierung der 380 kV-Höchstspannungsleitung von der Trasse der 
220 kV-Leitung abgewichen werden.  
 
Herr Marten (Landkreis Northeim) schildert, dass die Trassenvariante 4 bei der Ortschaft 
Stroit in den Landkreis Northeim eintritt. Der Trassenverlauf ist nicht identisch mit der zurück 
zu bauenden 220 kV-Leitung. Der Bau der 380 kV-Leitung stellt einen nicht auszugleichen-
den Eingriff bezüglich des Landschaftsbildes dar. Bei Stroit wird ein Erdfallgebiet durch-
schnitten. Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises ist dieses Gebiet als sensibler Be-
reich gekennzeichnet. Im Bereich der Ortschaft Kuventhal weist er auf die Hangsituation hin. 
Herr Buksdrücker antwortet, dass die 380 kV-Leitung südlich Stroit mit der 110 kV-Leitung 
gebündelt werden soll. Der weitere Verlauf der Trasse ist mit der Bundesstraße 3 kombiniert. 
Ein Waldanschnitt nördlich Stroit ist nicht erforderlich. Herr Oertwig (Landkreis Northeim) 
fordert die Mitnahme der 110 kV- Leitung auf dem Gestänge der 380 kV-Leitung. Herr 
Siegmann (TenneT TSO GmbH) führt aus, dass die Mitnahme bei Vorlage entsprechender 
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Gründe möglich ist. Diese Thematik ist im Planfeststellungsverfahren zu klären. Herr  
Oertwig ergänzt, dass der Zick-Zack-Kurs der Trasse nicht im Sinne der Bevölkerung ist und 
daher die Erdverkabelung vorzuziehen ist.  
 
Herr Siegel (BI Delligsen) legt dar, dass das Birkholz von Bergwerksstollen durchzogen ist. 
Herr Rautenberg (BI Sibbesse) plädiert für die kürzeste Variante 1. Er möchte wissen, ob 
die vorgesehenen Erdkabelabschnitte auf eine andere Trasse übertragen werden können. 
Der Zick-Zack-Kurs könnte so gemindert werden. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT 
TSO GmbH) erläutert, dass die Trassenführung den gesetzlichen Vorgaben geschuldet ist. 
Eine Möglichkeit zur Begradigung der Trasse wird aufgrund der Gesetzeslage (EnWG) nicht 
gesehen. Frau Brünesholz (ML) entgegnet, dass der Zick-Zack-Kurs nicht zwingend ist und 
durchaus die Möglichkeit besteht über Erdverkabelung nachzudenken. Herr Dr. Ohms erwi-
dert, dass die Freileitungsplanung vorrangig ist. Herr Marten (Landkreis Northeim) fordert, 
dass bestimmte Erdverkabelungsstrecken als Maßgaben in der Landesplanerischen Fest-
stellung festgelegt werden. 

 
Herr Bruns (Forstamt Grünenplan) verweist auf die entsprechenden Ausführungen in der 
Stellungnahme der Niedersächsischen Landesforsten und bittet um Prüfung, ob die Variante 
1 nicht weiter verfolgt und durch eine Spange im Bereich Kalefeld/Kreiensen zur Variante 2/3 
das Vogelschutzgebiet „Leinetal bei Salzderhelden“ umgangen werden kann. Diese vorge-
schlagene Alternative wäre kürzer, kostengünstiger und nicht so slalomartig wie die Variante 
4. Die modifizierte Variante 1 hätte dann eine ähnliche Gesamttrassenlänge wie die Variante 
2. Herr Buksdrücker (ERM GmbH) gibt zu bedenken, dass sich diese Trassenführung nicht 
aufdrängt. Neue Probleme werden geschaffen. Durch das Einhalten der geforderten Sied-
lungsabstände müsste die vorgeschlagene Trasse teilweise in Waldbereiche geführt werden. 
Die Variante 2 (Querspange im Bereich Bockenem) ist als Alternative zu bevorzugen. Herr 
Marten (Landkreis Northeim) sieht die vorgeschlagene Alternative als nicht realistisch an. 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist auch in diesem Bereich problematisch. Das 
Auetal mit der Neubautrasse der DB müsste gequert werden. Herr Rode (Gemeinde  
Kreiensen) weist darauf hin, dass das Einbringen einer neuen Alternative ein erneutes Betei-
ligungsverfahren erforderlich macht. Herr Dr. Ohms (Rechtsanwalt TenneT TSO GmbH) legt 
dar, dass die Trassen unter Zugrundelegung bestimmte Kriterien entwickelt wurden. Die vor-
gebrachte Alternative drängte sich bei der Trassenentwicklung nicht auf.  
 
Nach Austausch sämtlicher Argumente zu den Planungen einer 380 kV-Höchstspannungs-
verbindung von Wahle nach Mecklar und den verschiedenen Trassenabschnitten bedanken 
sich Herr Siegmann (TenneT TSO GmbH) und Herr Piegsa (ML / RV BS) bei den Anwe-
senden für den konstruktiven Dialog. Besonderer Dank gilt zudem der fachlichen Unterstüt-
zung des NLWKN. Herr Piegsa erklärt die Erörterung für beendet. 
 
 
 
 
 
Günter Piegsa, Antje Brünesholz Hermine Gesterkamp-Merkens, Astrid Worch,  
     Jörg Bredtschneider, Jens Lange, Bernd Schnäker 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
BI Bürgerinitiative 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  
-Bundesnaturschutzgesetz- 

B-Plan Bebauungsplan 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 

EnLAG Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen  
-Energieleitungsausbaugesetz- 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
-Energiewirtschaftsgesetz- 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

F-Plan Flächennutzungsplan 

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie -Landesbergamt- 

LBU Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 

LROP Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

MI / RV BS Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  
-Regierungsvertretung Braunschweig- 

ML Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,  
Verbraucherschutz und Landesentwicklung 

ML / RV BS Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,  
Verbraucherschutz und Landesentwicklung  
-Regierungsvertretung Braunschweig- 

NABU Naturschutzbund Deutschland e. V. 

NLStBV Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,  
Küsten- und Naturschutz 

NNatG (a. F.) Niedersächsisches Naturschutzgesetz alte Fassung 

NROG Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung 

NSG Naturschutzgebiet 

NWaldLG Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 

ROG Raumordnungsgesetz 

ROV Raumordnungsverfahren 

RROP Regionales Raumordnungsprogramm 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVS Umweltverträglichkeitsstudie 

UW Umspannwerk 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VSG Vogelschutzgebiet 

VV Verwaltungsvorschrift 

ZGB Zweckverband Großraum Braunschweig 
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